
1150 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV • GP 

1979 01 09 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX über 
die Beförderung gefährlicher Güter auf der 

Straße- GGSt 

Der Nationalrat hat heschl1ossen: 

1. AIBSCHNITT 

A n wen dun g s b er eie h, An wen du n g 
des A D Run d Beg r i f f s b e s tim m u n

gen 

Anwendungsbereich 

§ 1. (1) Dieses 'Bundesgesetz ist anzuweriden 
auf: 

1. dieBeförderunggefä:ht'licher Güter mit 
Kraftfahrzeug,en und Anhängern auf Straßen 
mit öffentlichem V,erkehr (§ 1 Ab.s. 1 StVO 
1960), 

2. die Kraftfahrzeuge, Anhänger und die da
zug,ehörigen Tanks, die zur Beförderung die
ser Güter hestimmt sind oder mit denen 
auf solchen Straßen gefährliche Güter Ibe
förder,t. werden, 

3. den Verkehr mit diesen Fahrzeugen, 
4. die mit diesenFahr~eugen beförderten g'e

fährlichen Güter, soweit diese nicht dem 
Betrieb des Fahrieuges oder seiner IE'inrich
rungen dienen, 

5. die Verpackung,en und- V,ersandstücke ,dieser 
Güter und die Container, die zur Beför
derung dieser Güter bestimmt sind oder in 
denen solche Güter befördert w,erden und 

6. die Handhabung der beförderten gefährli
chen Güter, deren Verpack,ung und Versand
stück.e und der Container. . 

(2) Dieses !Bundesgesetz ist auch auf Beförde
rungen auf Verkehrsflächen ohne . öffentlichen 
Verkehr anzuwenden, w,enn diese Verkehrs
flächen hei iB,aförderun~en ~m Si'nne des Albs. 1 
mitbenützt werden müssen. 

Straße (ADR), iBOBl. Nr. 522/1973, oder.einer 
auf Grund ,diesesüherleinkommens abgeschlosse
nen völkerrechtlichen Verein:b'arung von öster
reich zu gesta.tten ·sind, ist di.eses Bundesgesetz 
soweit nicht anzuwenden, als seine Anwendun.g 
.im Widerspruch zu den Vorschriften dieses üher
einkommens oder soldlter Vereilllba'rungen -steht. 

(4) Ver'sandst'Ücke mit gefährlichen Gütern, die 
von und nach ,Flugplätzen befördert werden, 
dürfen nach ,den jeweils geltenden Vorschriften 
des Internationalen Luftverkehrsverbandes 
(IATA-'Regulations) v,erpackt und gekennzeichnet 
sein. Sie bedürfen unter diesen Voraussetzungen 
keiner V;erpackung und Kennzeichnung nach dem 
ADR. 

(5) Vom Anwendungsbereich dieses Bundesge
setzes sind ausgenommen: . 

1. die Post- und TteLegraphenverwaltung hin
sichtlich gefährlicher Güter in Briden und 
,Paketen, 

2. das 'Bundesheer und die Heeresv;erwahung, 
3. Maßn'ahmen zur Rettung von Menschenleben 

oder im Interesse des Schutzes von P,erso
nen, Sachen oder der Umwelt hei Unfäl

'len oder Zwischenfällen, 
4.land- und forstwirtschaf,tliche Betriebe, so

fern die Beförderung im Rahmen eines sol
chenBetriebes und im Umkreis von nicht 
mehr als 10 km vom Sitz des Betriebes er
folgt und 

5. hinsichtlichekelerregender oder ansteckungs
gefährlicher Stoffe: 
a) Tierärzt.e iIi Ausübung ihrer Praxis, 
h) toierärztliche Institute lim Rahmen' ihrer 

T:itigkeit, 
c) land- und forstw.irtsch:aftliche Betriebe, 
d) Tierkörperobeseitigungsanstalten und 
e) Unternehmen, die der Müllabfuhr, der 

Kanalisation oder der Abwasserreinigung 
dienen. 

(3) Auf Beförderung,en, ,die auf Grund des 
Europäischen Übereinkommens über die inter- . (6) Vrun Anwendungsbereich des Abschnittes II 
nationa,le iB'eförderung gefähdicher Güter auf der ,dieses 'Bundes.g,e~etzes sind di,e Verpackungen, die 
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2 115,0 'der Beil~a:gen 

zur Beförderung vo~. verdichteten, verflüssigten', ge~en' könn.en, wobei ~iiK! ~efährdu?g jener ver
oder unter Druck gdosten Gasen v:erw,endet w,er- gle.tchhar sem muß, wIe s'le durch 1m ADR ge-
den, ausgenommen. . r:e~elte Stoff.eent~tehen kann. 

(7) Das Arheitnehmerschutzgesetz, BGB.!. 
Nr. 234/1972, und das AI1beitsinspektionsgesietz 
1974, ,BGB!. Nr. 143, werden dur,ch dies:es Bun
desgesetz nicht berÜ:hrt. 

Anwendung des ADR, Ausnahmen für bestimmte 
Stoffe 

§ 2. (1) Sofern in di,esem Sundesge.s.etz und 
,den auf Grund dieses Sundesgesetzes erllass'tnen 
Verordnungen nicht 'a:nderes beSltimmt ist, sind 
die Vorsch,riJften der Anla~en A und B des ADR 
und deren Anhän~e auf nationale Seförderungen 
,gefährlicher Güter sinngemäß anzuwenden. Auf 
die im § 1 A>bs. 6 angeführten Verp'ackungen 
lSind im Umfang der ,dort festgesetzten Ausnahme 
d.i;e DampfkesSidvorschriften anzuw,enden. 

(2) Durch Verordnung ,können Ifür bestimmte 
gefährliche Stoffe höchste zulässige Mengen fest
gesetzt w,erden, deren Beförderung je Seförde
rungseinheit 'VIOnden :Bestimmungen des n. bis 
VII. Ahschnittes dieses 'Bundels~esetlZes 'ausgenom
men ist, sofern nach dem j'eweiligen Stand der 
Wissenschaft und Techn~k und den bi.sherigen 
E11f",hrung,en angenommen weI1den kann, daß 
durch die Beförderung der :f,estgesetzten höchsten 
zulässigen Menge eines solchen Stoff.es hei Ein
haltung der s.onsti,gen Vorschritten keine erheb
liche Gefährdung von P,ersonen, Sachen oder 
,du Umwelt ,entstehen kann. 

(3) Durch VIerordnungkönnen hestimmte nach 
dem ADR nicht zur Beförderung zugehssene 
und sons,tige .gef;ihnliche Stoff,e zur Beförderung 
zugebssen werden, 'sOlf.ern nach dem j,ewe~ligen 
Stand der Wissenschaft und Technik und den 
ibish:eri~en Erfahrungen angenommen werden 
kann, daß durch die B,eförde,rung dieser Stoffe 
bei Einhaltung der Verordnung und der son
stigen Vorschrif,ten keine erhebliche Gefährdung 
von P,erson;en, Sach'en und der Umwelt entstehen 
kann; hiebei &ind auch die Voraussetzungen fest
zus,etz,en, unter denen die ,Beförderung .dieser 
Stoffe zuläs'sig ist. 

(4) Durch V:erordnung kann di,e ß;eförderung 
besümmter nach dem ADR zur Seförderung 
zugelassener und sonstig,er gefährlicher Stoff'e als 
unzuläs.sig ,erklärt werden, '-wenn durch 'eine so:lche 
Beförderung im Hinblick auf im Bundesgebiet 
gegebene hesond,ere Verhä1tnisSieeine 'erhebliche 
Gef1Vhrdung von Poersonen, Sachen oder der um-I 
w.elt entstehen kann. 

(5) Als Isonst'ig,e g,efährliche Stoffe im Sinne des 
Albs. 3 und Abs. 4 sind solche Stoff'e und Ge
gensdnde 'anzusehen, von denen auf Grund ihrer 
Natur, ihrer EigensCii.aften oder. ihres Zustandes I 
bei der Bdörderung Gefahren für die Sicherheit 
yon Personen, Sachen oder der Umwelt aus-

Begriffsbestimmungen 

§ 3. Cl) In diesem ,Bundesgesetz 
stehen ·unter 

ist zu ver-

1. gefährliche Güter: Stoff,e und Gegenstände, 
die als Stoffe und Ge.genständedes ADR 
oder der 'auf Grundd~es'es Bundesgese,tzes 
:edasSienen Verordnun&en hezeichnet sind; 

2. Beförderung: die OrtJsv'eränderun:g eines g,e
,fährlichen Gu\tes mit K<raftfahrzeugen und 
Anhängern einschließlich der zeitweiIigen 
Unter1brechungen im Verlauf der B.eförde
rung, d'er unIliVttel'haren Vorheneirungs- und 
Aibschlußha.ndlungen und der m~t ,de.r Be~ 
förderung verbundenen sonstigen Handha
bung des gefährlichen Gutes; 

3. nationale Beförderung: jede Beförderung, die 
,im 'Bundesgehiet beginnt und endet und die 
ausschließ'iichauf Bundesgebiet ,erfolgt und 
jede rgren:z.überschreitende BeföI1derungj auf 
,die das ADR nicht anzuwenden isrt, für den 
~m Bundesg,ebiet Eegenden T,eil der Bcför
derungsstrecke; 

4. Beförderungseinheit: ein Kraftfahrzeug oder 
,ein K,raftfahrzeug mit ,einem Anhänger, 5'0-

fern zumindest da", Kroftfahrzeug oder 
,der Anhänger mit ,einem g.efährLiCi~en Gut 
hdadenist oder wie ein so bdad;enes Fahr
zeug zu behandeln ist; 

5. Verpackung: ,ein ,B,ehäLtITis oder ,eine, Um
hüllung, wie inshesonder,e Gefäße, Fässer, 
Kaps.eln, Kartuschen, Tanks,' Container, die 
für .die Aufnahme ,eines gefährlichen Gutes 
zum Zweck s,einer B.eförderung hestimmt 
sind; . 

6. Versandstück: ,ein v,erpacktes gefährliches Gut 
oder ,eine rl'6ere Verpackung, die wie ,ein 
solches ,Gut zu Ibehandelnist; 

7. Halter: derjenige, der ein Kraftfahrz,eug 
oder ,einen Anhänger füreigenoe R'echnung 
in Gebrauch hat und dile V,erf.ügungsgewalt 
darüber Ibesitzt, die ein solcher Gebrauch 
voraussetzt; 

8. Versender: derj,enige, für des:s,en Rechnung 
die Güte!'V,er,s,end ung besof!~t wir.d; 

9. Absender: de~jen:it'ie, der den Vertrag :über 
die LB.eförderung 'eines gefährlichen Gutes ,im 
eigenen Namen schließt; der Spediteur gilt 
als A'bsender; 

10. Beförderer: ,cLerj,eni.g.e, der 'ein gefährliches 
Gut 'auf Grund einer vertraglic.hen oder sone 
,stigen V,erpfEchtung .gegenilher dem V,ersen
der' oder Absender zur iBeförderung über
nimmt oder auf ,ei~eI1Je R,echnung befördert; 
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1150 der Be:ilagen 3 

11. Empfänger: derjenige, an den das gefährliche 
'Gut nach Beendigung der ,Beförderung ab
gelidert ,werden sOIll; 

12. Prüfanstalt: jede Anstah, die auf Grund 
rhrer behördlichen AU'torisierung her,echtigt 
ist, die jeweiEgen, ,in den gemäß § 2 Abs. 1 
in Bretracht k'Ommenden V'Orschrif.ten vor
~esch'riehenen U n rorsuchungen, Erprobungen 
und Prüfung,en durchzuführen und darüher 
B:efunde und Gutach~en 'auS/zusteHen. 

(2) D~e im ADR näher Ibestimmten Begriff,e 
gehen auch als Begriff,e im Sinrue di'es,es Bun
desgesetzes. Der in dies,em Bundesg,esetz ,enthal
tene Begriff Bauarrtmustier 'einer Verpackung ent
sprich,t dem im ADR renthaltenen ß,egriff Bau-

. arümuster reirues Versandstückes (Versandstück
muster). 

II. AlBSCHNITT 

Verpackungen - Zulässigkeit der 
Ver wen dun g, 0 b e rp r ü fun g, Gen e h
migung von Bauartmustern und 

Versandstückmustern 

Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen 

§ 4. (1) V,erpackungen dürf'en 'arls V,ersand
stücke für Beförderungen im Sinne die~es Bun
des'gresetzes nur verWiendet w.erden, ,wenn 

1. sie der GefährEchk.eit und Menge der :zu 
ibeförd,ernden .gefährlichen Güterentspre
chend beschaff·en und 'ausg'erüs'tet sind, 

2. die Beförderung des jew,eiligengefährlichen 
Stofl1es ,in der vorgesehenen V,erpackung auf 
Grund der gemäß § 2 Abs. 1 in Betracht 
kommenden V orschrjj{ten 'Oder ,einer Aus
nahmegenehmigung . g,emäß § 6 zulässig ist, 

3. sie, sofern diles in den gemäß§ 2 Abs. 1 
in Betracht kommenden Vorschriften vor
ges,chrieben 'ist, diesen Vorschriften entspre
chend ~eprrüft und ,genehmigt sind, 

4 . .ihr Bauartmuster, saf,ern dies in den ge
mäß ,§ 2 Abs. 1 in Betracht kommendien 
Vorschriften vorgeschriehen i9t, diesen Vor
schriften entsprechend genehmigt ist und sie 
diieS<em Bauartmus~er 'entsprechen und' 

5. an ihnen die auf Grund der gemäß § 2 
Abs. 1 in Betracht kommend,en Vorschriften 
vorgeschriehenen Gefahrzettel und s'Onstigen 
Autschriften und hildlichen Darstellungen 
diersen Vorschiif,renenupr,echend angebracht 
sind. 

(2) Sind di,e Voraussetzungen des Abs. ,1 Z. 2 
bis 4 geg,eben,so ist anzunehmen, daß die V,er
Wiendung im Sinne des ,Albs. 1 Z. 1 zulässig 
ist. 

Genehmigung von Bauartmustern von Verpak
kungen (Versandstückmuster) und einzelnen Ver-' 

packungen 

§ 5. (1) BauartmUlSter von Verpackungen (V,er
sandstückmus1Jer) sind, sof.ern dies in den ge
mäß § 2 Abs. 1 in iBretracht kommenden Vor
schriften vorgeschr~eben ist, auf Antrag behörd
lich zu genehmig;en, wenn si,e hinsich,tJlich ihrer 
Bauart, Ausrüstung und Ausstattung diesen Vor
,schriftien entspr,echen. 

(2) über einen Antrag auf Genehmigung ,eines 
Bauartmusters ,einer Vrerpackung, ausgenommen 
eines ,f,estverbun-denren Tanks oder eines Auf
setztanks (§ 12), hat der Bundesminister für 
Vrerkehr z,u entscheiden. 

(3) Der Antrag hat sämtliche Angaben und 
Bescheinigunglen zu ,entha.lten,dieauf Grund 
der gemäß § 2 Abs. 1 in ßretracht k'Ommenden 
Vor.schrif.ten ,erforderlich sind. Mit dem Antrag 
ist ein Gutachten eiruer Prüfanstalt odereirnes 
SachVierständigen (§ 37) darüber yorzruleg,en, daß 
das iBauartmuster den i&emäß ,§ 2 Abs. 1 in 
Betracht kommenden Vorschriften ,entspricht. 
Dies,es Gutacht:en ist auf Grund d.er in diesen 
Vorschriften vorg,eschri,ebenen Prüfungten zu er
statten. Bs hat sämtliche Ergtebnissle dieser Prü
fung zu enthalten. Sof,ern und insow,eit dies zur 
Fests'tellung des für d~e Entsch1eidung maßgeben
den SachV'erha1teserforderlich ist, hat der Antrag
st!eI:ler 'auf V,erlang,en der IBehörde weit,erre Bie
weismittel beizubringen. 

(4) Die' ,Behörd'e ist rbel1echtigt, ihrer Geneh
migung auch Gutachten ausländischer Prüfan
staken oder Sachverständ~ger zugrunde zu lIegen, 
Wlenn die zur Erstattung des Gutachtens ,erfor
derlichen PtÜfungenin österreich nicht durch
geführt weflden können oder Wlenn di,es aus 
Gründen der Zweckmäßigkeit, Einfachheit oder 
Rasdlheit des Verfahrens gebotlen. erscheint und 
keine Bedenken hinsichtlich der Vor:schriftsmäßig~ 
keit dies,er Prüfung,en ,bestehen. 

(5) Im Genehmigun,gshescheid hat die B,ehörde 
für ,das genehmigte B'auarnmuster ,ein Kennzei
chen ,festvusetzen. Das Kennzeichen hat dem 
ADR vu ,entsprechen. Der Hersteller des Bauart
musters hat dafür zu sorgen, rdaß auf jeder von 
ihm' in den Verkehr gebrachten Verpackung, die 
dem BaJuartmuster entspricht, das festgesetzte 
I\,ennzeichen ,den Bestmmun,gen ,des ADRent
sprechend angelbr~cht ist. Entspricht das Bauart
muster nicht mehr iden gemäß § 2 Abs. 1 in Be
tracht kommenden Vorschriften, so darf das 
Kennzeichen nicht mehr verwendet werden. Die 
Verwendurug ,eines Zeichens, ,durch das eine Ver
wechs1ung mit. 'einem ,festgesetzten o'der ,einem 
amländischen Kennzeichen iffiöglichist, ist unzu
:Jäss~g. 

(6) Sofern es ]m Interesse der B-eför,derungs
sicherheit ,erforderlich oder in ,den gemäß § 2 

2 
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4 1150 der ;Beilag,en 

hbs. 1 in Betracht kommenden Vorschri:hen vor- auch f.ür Verpackungen (V,ersandstücke), die 
,geschrieben ist, sind bei ,der Genehmigungent- einem g·enehmigten Ba'Uartmuster angehören 
sprechende Bedingungen und Auflag,en flestz,u- und ,diesem nicht entsprechen. 
setZien. 

(7) Der 'Bundesminister für Verkehr kann den 
Landeshauptmann, in dessen örtlichem Wirkungs
bereich der Antl'lagsteller seinen or,dentlich'en 
Wohnsitz, seine Hauptniededassung oder seinen 
Sitz hat, mit ,der Durchführung des Verfahrens 
betrauen und ihn ermächtigen, im Namen des 
Bundesministers für V:erkehr zu entscheiden, 
wenn ,dadurch eine wesentlliche Vereinf1achung 
des Vel'lfalhrens oder eine erhebliche Erleichte
rung für den Antragsteller erzielt wircl. 

(8) Die B'estimmungen des ADR über die Ge
nehmigung von Mustern von Versands tücken 
durch Gültigkeitserklärung der von einer 
l;)jusländischen GenehmigungsbehöI'de ausgestell
ten Zeugnisse bleiben unberührt. 

(9) Die Abs. 1, 3 bis 6 und 8 sinldauf die Ge
nehmLgung VIOneinzeinen V,erpackungen sinnge
mäß anz,uwenden. Über ,einen AntI'ag auf Ge
nehmigung 'einer einzelnen Verpackung hat der 
im Sinne des Abs. 7 zuständige LandeSlhaupt
:mannzu entsche~den. 

Ausnahmegenehmigung von Verpackungen und 

Verordnungsermächtigung 

§ 8. Durch VeroI'dnung können n'ach den Er
fordernissen der Verkehrs-, B·etriebs- und Be
fördetmngssichetheit, ,dem }eweiligen Stand der 
Wiss·enschaft und Technik ,entsprechend, für Ver
pack'ungen, Versandstücke 'Und BauartffilUster 
nähere B.estimmungen erlassen werden über die 

1. B,auart, Ausl1Üstung und Ausstattung, 

2. Prüf'ung, 
3. Festset2Jung ,"on Fristen für ,die wiederkeh

r,ende Prüfu'ng und 

4. gefährlichen Güter, die nur in einer be
stimmten Verpack;ung befördert werden 
dürfen. 

Container 

§ 9. Die §§ 4 ibis 8 sind auf Container em
schlließlich Tankcontainer sinngemäß :anzuwen
den. 

III. ABSCHNITT 

Versands tücken Z 11 1 ä s s i g k e i t der Ver wen dun g von . . I K r a f t f a h r z e u gen und A n h ä n ger n, 
§ 6. Der~ndesmmlster für Verkehr kann b e s 0 n der e Gen e h m i gun g, b e S 0 n-

auf Antrag emzelne Verpackungen 'und Ver- d Z 1 üb" fun g 
d "ck d' d "ß b' ere u assung, erpru san stu e, le en Ig,ema § 2 A s. 1 m Betracht 

kommenden V:orschriften nicht entsprechen, für 
naüonale Beförderungen genehmig.en, wenn vom 
Standpunkt ,der Verkehrs-, B'etriebs- und Beför
derungssicherlheit k,eine Bedenken bestehen. 
Diese Ausnahmegenehmigung darf jedoch nur 
befristet ;}luf nicht länger ·alsein Jahr und nur 

1. Zium Zwecke der Erprobung oder 

2. wegen .ander,er lbesondeI'er Gegebenheiten, 
unter ,denen die Verpackungen 'Oider die Ver
sandstücke verwendet werden, 

,erteilt werden .. § 5 gilt sinngemäß. 

Genehmigungswidrige Verpackungen und Ver
sandstücke 

§ 7. Gelangt ,der BehördeZlur Kenntnis, daß 
ein genehmigtes Baua·rtmuster ,einer Verpackung 
(Versandstückmuster) oder ,ein,e genehmigte ein
zelne Verpackung nicht mehr ·der Genehmigung 
entspricht, so hat sie die Genehmigungsbehörde 
unverZiüglichzu benachrichtigen. niese hat fest
zustel:len, daß der Genehmigungs:beschei,d und 
die auf. Grund dieses Bescheides ausgestellten 
Besch.einigungen nicht mehr ,als Nachweis im 
Sinne der gemäß § 2 Abs. 1 in Bewacht kom
menden Vorschriften ,gelten und ,das Genehmi
:gungszeichen ZlU widerrufen. nies gilt sinngemäß 

Zulässigkeit der Verwendung von Kraftfahrzeu
gen und Anhängern 

§ 10. (1) Kraftfahrzeuge und Anhänger ,dür
fen zur Beförderung gefährlicher Güter nrur ver
wendet werden, 

1. wenn sie, abgesehen von ,den sonst für di.ese 
Fiahrzeuge in Betr.acht kommenden Be~ 

. stimmungen, der Gefährlichkeit un·d der 
Menge ,der zu befördernden Güter ent
sprechend gehaut, 'ausgerüstet und ausge
stlattet sind, 

2. wenn sie nach den Vorschriften des Kraft
fahrgesetzes 1967 auf Straßen mit öffent~ 
liebem Verkehr ,verwendet werden dürfen 
(§§ 36 und 82 KFG 1967) und zum Verkehr 
zugelassen sind, 

3. wenn sie, sof.ern es sich um 'ein Tankf:ahr
zeug o'der ein Fahrzeug mit Aufsetztank 
handelt, gemäß §§ 31 oder 34 KFG 1967 
eiIlJZeln genehmigt sind, 

4. wenn sie ihinsichtlich ihrer Bauart, Ausrü
stung und Ausstattung den g,emäß § 2 
Abs. 1 ~n Betracht kommenden Vor:schrif
ten entspr,echen oder ,eine hesondere Aus
rrahmegenehmilgung gemäß § 14 erteilt wor
den iSJ, 
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5. wenn Sle, sofern 'dies in ,den ;gemäß § 2 
Abs. 1 in BetJ:1acht kommenden Vorschrif
ten v0!1gesch6eben ist, besonders genehmigt 
(§ 12) 'undZiuge1as~en (§ 17) sind, 

6. wenn sie, so/Eiern ,dies in ,den gemäß § 2 
Abs. 1 in Bet!1acht kommenden Vorschrif
ten vorgeschrieben ist, überprüft und ge
prüft sind, und ihre Verkehrs-, Betriebs
und -Beförderungssicherheit festg'estellt ist, 

7. wenn sie, sofern und insoweit dies in iden 
gemäß § 2 Abs. 1 in Betl1acht kommenden 
Vorschriften Vlorgeschrieben ist, diesen Vor
schriften 'entspr,echend gereinigt 'Und ,entgif
tet {dekontaminiert) sind, 

8. wenn hei Tankf.ahrzeugen, sofern dies in 
den gemäß ,§ 2 Abs. 1 ~n Betracht kommen
-den Vorschriften oder in den Dampfkessel
vorschriften v,orgeschrieben ist, der Tank 
diesen Vorschriften entsprech,end überprüft 
und dessen Verkehrs-, Betriebs- und Be
rföl1de!1ungssich-erheit I.f.est;gestellt ist, 

9. wenn an ,ihnen die auf Grund ,der gemäß 
§ 2 kbs. 1 in Betracht kommenden Vor
schriften vOl1geschriebenen Nummern zur 
Kennz-eichnung der Gefahr und des Stoffes 
und die sonstigen Aufschriften und biME
chen Darstelllungen ,dies,en Vorschriften ent
spl'echend ang-ebracht sind und 

10. wenn eine Haftpflichtversicherun'g gemäß 
§16lbestelht. 

(2) Sind die V01'laussetzungendes Albs. 1 Z. 3, 
4, 5, 6 ,und 8 gegeben, so ist anzunehmen, daß 
,die Verwen,d'Un;g ~m Sinne des Abs. 1 Z. 1 zu
Iässig ist. 

(3) Mit K!1afvfrahrzeugen, mit denen gefirhr
liche Güter befördert werden, darf nicht mehr 
a-ls ein Anhänger gezo.gen werden. 

(4) Kra1ftlfaihrzeuge 'Und Anhänger, ,die mit ge
fährlichen Gütern beladen sind, dürfen nicht für 
übungsEahrten im Sinne des § 122 KFG 1967 
verw,endet werden. 

Besondere Vorschriften für die Bauart, Ausrü
stung und Ausstattung der Kraftwagen und An

hänger 

§ 11. (1) Kraftwagen, di,e ausschließlich oder 
vörwiegendzur Beförderung gefährlicher Güter 
besümmt sind, müssen mit geeigneten Fahrt
schr'erbern und Wegstreckenmessern rausgerüstet 
sein, die so beschaff-en sind, ,daß sie nicht von 
UnbefUigten in Betrieb oder laußerBetrieb ge
seoztwerden können. Auf die Art, Beschaffen
heit und Anbringung der Fahrtschr,eiber und 
Wegstreckenmesser sind -die jeweilig,en kraftfahr
rechtlichen Vorschriften anzuwenden. 

(2) Bei 1ianMahrzeugen 'und Fahrzeugen mit 
Aufsetztankdarf ,die Achse der freien Enden 

der Auspuffr,ohre (§ 12 Abs. 2 KFG 1967) nur 
nach links g,erichtet sein. 

(3) K!1<l'ftfahrzeuge müssen vorne und hinten 
mit einer geeigneten 'Und [eicht zugänglichen 
EinrichtuniO" zum Anhringen ,einesAibschleppsei-

b h . 'les oder einer Abschleppstange verse en selll; 
odi:es gi<1t jedoch hinsichtlich der vorne 'anzubrin
genden Einrichtung niCht für Fahrzeu;g-e, die nur 
teiLweise hod1:gehohen !aJb;geschleppt wenden kön
nen. 

(4) Anihänger dürfen keine .hufhufbremse 
harben. 

Besondere Genehmigung von Kraftfahrzeugen 
und Anhängern 

§ 12. (1) Kraftfahrzeuge 'Und Anhänger, bei 
Tankfa1wzeugen und Fahrzeug,en mit Aufsetz
tank a,uchder Tank, sind, so,fern dies inden 
gemäß § 2 Abs. 1 in Betracht kommenIden Vor
schriften YOflgeschrieben ist, auf Antrag einzeln 
oder ,ah Ha,u,artJmuster besonders z'u g,enehmigen, 
wenn sie ,diesen V.orschriften entspr,echen. 

(2) Über ,einen Ant!1ag gemäß Abs. 1 hat der 
uandeshauptmann zu entscheiden. § 31 Abs. 2 
zweiter Satz KFG 1967 gVlt sinngemäß. Mit dem 
Antrag sin'cl, sofern nicht :wgleich ein .hntragauf 
Einzelgene'hrmigung gemäß §§ 31 oder 34 KFG 
1967 gestJeHt wirtd oder iibereinen solchen noch 
nicht entschieden ist, der Bescheid über die Ein
zelgendhmi:gung gemäß§§ 31 oder 34 KFG 1967 
oder, sofern es sich nicht um ein TankfarhrzelUg 
oder ein Fahrzeug mit Aufsetztank handelt, ,der 
Typenschein vorzulegen. Außerdem sind die in 
den gemäß § 2 A:bs. 1 in ß.et1"acht kommenden 
Vorschriften }ewdls vorgeschri,ebenen Unterla
gen und die 7ium Nachweis der Einlhaltung der 
in diesen Vorschriften festgesetzten Erforder
nisse notwendig-en Prüfrbefunde un'd Erklär,ungen 
anzuschließen. 

(3) Der uandeshauptmann hat vor der Ent
scheidung ein Gutachten eines g,emäß § 125 
KFG 1967 bestellten Sachverständig,en darüber 
einzuho:len, >Ob das Fahrzeug im Sinne ,der -gemäß 
§ 2 Abs. :1 in Betnacht kommenden Vorschritten 
verkehrs-, :betriebs- und beförderungssicher ist. 
Die Sachverständ~gen h<liben ,ihr Gutachten auf· 
Grund ,der in diesen Vorschriften j,eweils vorge
schriebenen Prüfungen unter Berücksichtigung 
.der vorgelegten Prüfbefunde und Erklärungen 
(Abs. 2) zu erstatten. Das El1g,ebnis dieser Prü
fung,en ist in einem Prüfbefund f,estzuhalten, ~er 
eine technische Beschreibung des Fahrzeuges hlll
sichtlich ,a1,1.er in ,den vorerw'ähnten Vorschriften 
für die besondere Genehmigung festgesetzten 
Vonussetzungen und Bedingungen ,un,d alk sich 
dat1<liuf beziehenden Angaben zuenthaIten hat. 
Der Spruch des ,Bescheides ,hat sich auf diesen 
Pl'üfbehmd und ,auf den Spntch ,des Bescheides 

1150 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 44

www.parlament.gv.at



6 1160 der iBeilagen 

über die Einzelgenehmigung des Fahrzeuges zu 
beziehen. Im Spl1uch sind ,aJußerdem die gefälhr
lichen Güter, die mit ,dem Fahrzeu;g befördert 
werdendürlfen, zu Ibezeichnen. Er ,hat, soweit 
diese auf Gmnd der Ergebnisse des Ermittlungs
vel1f:ahrens vorliegen, :sämtliche Ang:liben zu 'ent
halten, die .auch in ,den a.uf Grund des ADR :LUS
zustellenden Besch,einigungen ,enthalt,en sein müs
sen. Der Bescheid über die 'besondere Genehmi
gung ist nur 'Zusammen mit dem Bescheid über 
die Einzelgenehmigung .gü'ltiog. 

(4) Bei ,der .beson,deren Genelhmi,g'ung sind der 
B:a:Uiart des F1ahrzeug·es und den 'Besonderheiten 
und der Gefährlichkeit des mit dem Fahrzeug 
zu beför,demden gefährlichen: Gutes entspre
chend,soweit dies die Verk,ehrs-, Betriebs- und 
Beförderungssichet1heit erf.ordert, Bedingungen, 
·die zur Gühigkeit ,der Genehmigung ·erfüllt oder 
.A!uHagen, die zur Gültigkeit ·der Genehmigung 
Ibei der besonderen Zu1assung vong.eschrieben sein 
müssen, festZJuseozen. 

seme Gülügkeit und ist unverzüglich :Lbzuneh
men. 

(3) Betreffen die Andel1ungen technische 
Mer krnale des Fahrzeuges, die für ,die Verkehrs-, 
Betrie:bs- 'und Beförderungssicheriheit nicht er
heb!liu~ sind, so hat der Landeshauptmann dies 
festzustdlen und auf dem .Bescheid über die he
sondere Genehmigung zu bestätigen. 

(4) Der lJandeshaupDmann ist ber,echtigt, in 
sinngemäßer Anwendung ,des § 12 Abs. 3 ein 
Gutachten darüber ,einzuholen, ob ,durch eine 
angezeigte Anderung technische Merkmale des 
Fahrzeuges verändert wurden, die für die Ver
kehrs-, B.etriebs- und Befördel'ungssicherheit er
hehlich sein können. 

Besondere Ausnahmegenehmigung von Kraft
fahrzeugen und Anhängern 

§ 14. (1) Der Hundesminister für V,erkehr 
kann auf Antrag einzelne FahrzeUlge, die den 

(5) Durch Verordnung 'können nach den Er- gemäß § 2 Abs. 1 in B,etracht kommenden Vor
fordernissen der VerkeJhrs-, Betriebs- und Beför- schr'vften nicht entsprechen, unter sinngemäßer 
del1ungssicherheit, ·dem jeweiligen Stand ·der Wis- Anwendung des § 12 zur Befördel1ung gefähr
senschaft und Technik ,entsprechend, nähel1e Be- Iicher Güter besonders genehmigen, wenn vom 
sümmungen aber die Prüfungen, Het:unde und Standpunkt der Verkehrs-, Betriebs- und Beför
Gutachten und ,die Un~edagen, die bei diesen derungssicherheit keine Hedenk,en bestehen (be
Prüfungen vorzulegen sind, festgesetzt ,werden. sondere Aumahmegenehmigung). § 6 gilt sinn-

(6) Gdangt der ,Behörde zur Kenntnis, daß gemäß. 
·ein besonders g,enehmigtes Fahrzeug nicht mehr (2) Der Bundesminister für Verkehr k,ann den 
der besonderen Genehmigung entspricht und da- Landeshauptmann, in dessen örtlichem Wirkungs: 
durch ,die Verkehrs-, Betriebs- oder Beförde- bereich der Antmgsteller seinen ordentlichen 
rungssicherheit Igefährdet wird, so hat ,die Be- W:OIhnsitz, seine Hauptniederlassung oder seinen 
hörd·e, die den Bescheid über die besondere Ge- Sitz hat, mit der Durchführung des Verfahrens 
nehmigung in letzter Insoanz erlassen hat, fest- I bet~auen und ihn ,ermächtig,en, im Namen des 
zuswllen, daß .dieser Bescheid nicht mehr als B.undesministers für Verkdhr zu entscheiden, 
Nachweis !gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 gilt. Die Be': wenn dadurch eine wesentliche Vereinfachung 
hörde hat dieseFests~eJ,Iung im Besche~d über die des Vel1fa.hrens oder eine erhebliche Erleichterung 
besondere Genehmigung zu v,ermerken und die ,für den Antmgsteller erzielt wir,d. 
Zul'as~ungbelhörde zu verständigen.§ 18 Abs. 3 
gilt sinngemäß. 

Änderungen an Kraftfahrzeugen und Anhängern 

§ 13. (I) Anderungenan 'einem besonders ge
nehmigten und hesonderszugelassenen Fahrzeug, 
welche die im 'Bescheid über die Ibesondere Ge
nehmigung ,enthaoltenen Angaben berr.effen, hat 
der Zulassungs!besitzer un'beschadet ,der Vor
schriften ,des § 33 KFG 1967 unverzüglich dem 
Landeshauptmann anz'uzej,g,en, in dessen örtli
chem Wirkungsbereich das f;ahrz,img seinen 
da'uernden St:Ln'dort hat. 

(2) Berr,effen ·die Anderungen technische Merk
male ·des Fahrz.euges, ,die für die Verkelhrs-, 'Be
tri~bs- . ·und ,Befö11derungssicherhelt erheblid1 
sind, so bedarf ·das Fahrzeug ,einer neuen beson
deren Genehmigung. Mit ,di,eser Genehmigung 
verliert der bisherige Genelh.migungs!bescheid 

(3) Sind die VOl'aussetzungen,.unt,er ,denen die 
besondere Ausnahmegenehmigung erteilt wor
den ist, nicht mehr gegeben, so ist ,§ 12 Abs. 6 
sinngemäß anzuwenden. 

überprüfung von Kraftfahrzeugen 
und Anhängern 

§ 15. (1) Kraftfahrzeuge .'und Anhäng,er, die 
ausschLießlich O'der vorwiegend zur iBoefor.d:erung 
g.efährJ.icher Güter bestimmt !sind, .sind von der 
Behörde, die ,den Zulas;sungssch,ein 'ausgestellt hat, 
wiederkehrend 'ZJu überpt'lrufen .(§ 55 KFG 1967). 
Hiebei ist auch zu überprrufen,ob die im § 11 
festgesetzten Vomussetzungen vorlieg,cn. In den 
FäHen, ,in ,denen in einer auf Grund dieses Bun
desgesetzes erlassenen Verordnung od.er im ADR 
besondere B.auart- und Ausrüstung,svorschriften 
,Für ,rueses FahrZJeug enthaLten sind, hat sich die 
überprüfung auch auf diese Vorschriften zu er-
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strecken. niese :üb erp rüifungen sind :spätestens 
,ein Jahr nach der ersten Zulassung, auch wenn 
'd~eS!e im Ausiland ierfülgte, und nach j,eder Ülber
prÜlfung rspäitestJens ein Jahr nach ,dieser vorzu
nehmen. 

(2) Kratftfahr'Zleuge und Anhänger, die nicht 
ausschließlich oder vül"Wliegend zur IBeför,derung 
gefährlich,er Güter bestimmt ,sind, miüssen, wenn 
ihreerstmaJI,ige ZuJ.a'ssung zum Verkehr länger 
al\sein Jahr zurückliegt, vür ,einer sülch'en Be
förderung im Sinne des A'bIs. 1· ülberpI'liift sein. 
Die O:berpflÜfilmg ,danf 'nich,t länger ,als ein Jahr 
zu11Ücklliegm. A:hs. '1 dr,i'tter Satz giLt s~nngemäß. 

(3) Kraiftfahre;euge und Anhänger, bei denen, 
in~besü!l!d,ere auf Grund einer Anzeig,e gemäß 
§ 33 Abs. 5, Bedenken bestehen, üb sie sich in 
belförderung,ssichrerem Zustand hefin'den o.der der 
Genehmigu!l!gentspr,ech,en, sind vün der Behörde 
besonders zu 'Überprüfen; üb ,sie ,den gemäß § 2 
Abs. 1 in Betrracht kümmenden Vanschrliftenent
sprechen. Eine hesünde're Dher,prü,f'ung ist auch 
vüC'Z:unehmen, wenn s~e vom Zuhs,suulgsbesitzer 
üder Beföl1derer beantragt w,il'ld. 

(4) nie gemäß Albs. 2 in ,Hetracht kümmenden 
Antr.agsteller haben ,auf VerLangen der B,ehörde 
die von d~eser für 'dlie El1stautung des für die 
überpl'IÜfung einlzuholenden Gu.tachtens erfü,r
derLiehen Prü±1befunde und Bescheinigung,en lauf 
eigene Kosten beizubringen. Auf die Überpcii
fung gemäß Arbs. 1 und die besündere Überprü
fung .gemäß lAbs. 2 sind die §§ 55 Abs. 3 und 4, 
56 und 57 KJlG 1967 Slinngemäß anzuwenden. 

(5) DerZu!lassungsibe:s:itzer eines im Abs. 1 an
g'eflührten Fahrzeuges hat daifiür zu sürl?ien, daß 
der Zustand und \d~e Wirksamkeit dler Br,ems
anlagen und der Lenkung ,sowie der Zus,tand der 
BereifungdelS Fahrz·euges von geeigneten Fach-

'kräften halbjährLich geprü'flt werden. § 103 
Abs. 5 :a KFG 1967 glilt sinngemäß. 

-' Haftpflichtversicherung 

(3) §§ 59 Ahs. 2 und 5, 610, 61, 62 und 63 
KFG 1967 gelten sinngemäß. 

Besondere Zulassung von Kraftfahrzeugen und 
Anhängern 

§ 17. (1) Kriftifahrzeuge und Anhänger, die 
,awf Grund der gemäß § 2 ·Albs. '1 in Betracht 
kümmenden Vür'sch'11iifteneiner besünderen Zu
ilassung bedürifen, sind rauf Antrag zur 'Beförde-' 
rung bestJimmter gefährlicher GütJer besonders 
zuz.ula'SlSen, wenn die in ,den Ahs. 2 und 6 ange
führten Vürausset7JUngen erfüHt sinld. 

(2) Die besündere ZuLa:ssunggemäß Abs. 1 
darf nurertei:lt werden, wenn die Verwendung 
des Fahrzeuges gemäß § 10 Abs. 1 Z. 1-4 
und 10 zuläss,j,g rist und der Antragstelle'r für 
dal'i Fahrzeug fü'Lgende Nachweise erbringt: 

11. ,den Typenschein oder den B,esche~d üherme 
Ein7!elgenehrnigung gemäß §§ 31 oder 34 
I\JFG 1967, 

2. ;den Z'llhl!ssungssclwin, ' 
3.den Bescheid Ü'ber die besündere Geneh

nln,gung 'oder Idie ibesündere ,Ausnahmegeneh~ 
migung'llnd 

4. eine Vler~ieherungsbestätigung über das Be
stehen einer Haftpflichtver.sicherung g,emäß 
§ 1,6. 

(3) Über einen iAntrag auf 'hesündere ZuLas
isung hat ,die Behörde zuen;t:scheicLen, die das 
Fahrzeug nach dem Kraiftf.ahl'1gesetz 1967 zuge
lassen halt .. über einen Antr~g lauf !hesünder,e 
,Zul:a:ssung gemäß Abs. 5 hat der Lande:sh:aupt
mann, i.n dessen örtLich,em Wirkwngshereich das 
Fahrzeug v,erwendet werden Isoll,zu ,entscheiden. 
Betrifft ,e,insülch'er Antrag me örtLichen Wir
kungshe<reiche vün mehr aIs zwei Larudeshaupt
männern, so hat Ider IBundesmin~&ter If.ür Ver
kehr zu entscheiden. 

(4) Bei der besonderen Zula:ssung sind, sofern 
'dties unter ,Berücksichtigung ,der hesonder,en 
E!;1enschaften, nnsbesondere ,der Gefährlichkeit 

§ 16. (1) Für ,die in § 1 Abs. 1 .angeführten :der zu _ beförd.emden Güter, und der örclichen 
Kraftfahrzeuge und Anhän!;1er muß z·usätzlich zu Ge!;1e<benheiten bei der Befö~derung 'etiorderl>ich 
der nach § 59 Ahs. 1 KFG 1967 vürgeschr1ebe- ist,ent5prechende Auflagen 'SIO:wie zeitliche, ört
nen Kraft:fahr~eug-HaftJpflichtverslicherung hei liehe und sachliche Einschränkungen der GüJtig
einem für diesen Versicherungszweig in öster- keit ,der Z'ulassung f,estzusetzen.· AuHa,genund 
reich zugelassenen Ve·rsicherer Versicherung's- Bedingung,en IS1nd außerdem 'ausz'u:sprechen, wenn 
schutz nach Maßlgalbe des Ahs. 2 bestehen. Dieses die ;gemäß § 2 Abs. 1 in IBetr,acht kümmenden 
glilt nicht für Fahrzeuge, die zur !Beförderung Vorschriften erlfordern oder dies im Bescheid 
ekelerregender o.der ansteckmngsigefährlicher über die besondere Genehmigung fes.tgesetzt ist. 
Stüffe Ibestimmt~ind 'üder mit denen 'sülche Der Bescheid üiber die Ibesünid!ere ZuLassung hat, 
Stüffe :belför,del1c werden. soweit diese auf Grund der Ergebnisse des Er-

(2) Der im .A:bs. 1 ·angeführte izusätzLiche V,er- mittLungs'verf1ahrens vorliegen, 'sämtlich,e Ang.aben 
sicherungs'schutz muß zusammen mit der nach z,uenthalnen, ldie in den ,auf Grund des ADR 
§ 59 Abs. 1 KFG 1967 'Vorgeschriebenen Kraft- auszusteHenden Bescheinigungen enthalten sein 
f.ahrzeug-Haltpflichtv,ersicherung Versicherungs- müssen. Die Erteilung der besünderen Zulassung 
summen für die Tötung oder Verletzung meh- und die Dauer ihrer Gülnigkeit ist imZu!1assun.gs-
rer,er Menl'ichenund rfüir Schäden :an Sachen von schein zu v,ermerken. Wird ,d~e besü11'dere Zu
je -mindestens. 24 00.0 000 S gewährleisten. I 'las:sucng erteilt, sO' hat die Behörde, die dlie be-
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sondere Zula.ssung ,erterult hat,aUlf Antrag die im (2) Die besondere ZulaSisung wamn von der im 
ADR vorgeschriebenen krafitfahrr,echtlichen be- Abs.·l angeführten Behörde ·aufglehoben wer:den, 
hönHichen Bescheinigungen ~uszusteHen.w>enn 

(5) Fahrzeuge, die unuer Ider B,edingung he- ,1. der AuFforderung, .d·as Fahrzeug zur über-
sonders genehmigt wurden, daß sie nur auf be- prüfung vorzuführen, nicht ,entsproch,en 
'stimmten Arten von Straßen oder bestimmten wurd,e, 
Straßenstreck,en verwendet werden, 'cLürf.en nur 2.ldas F.ahliZleug nur für beistimmte Arten von, 
rur bestimmte Arten von Straßen oder bestimmte Straßen oder nur .für bestimmte S:traßen-
'StraßeIllStrecken (Routen) besonders ~ugdassen str:ecken (Routen) besonders zugelas,c;en, ist 
wer.den. Abs. 4 gilt sinngemäß. und' auf anderen Straß'en mit öffentlichem 

'(6) DQe besonldere Zulassung darf nur befristet 
auf nicht länger ,als ein Jahr ,eruei!t werden. Er
folgt die hesondere Zulassung nicht .erstm~lig, 
'so dar:f SI~e nur ,erteilt werden, wenn auf Grund 
einer überprüfung gemäß § 15 f,estgelsueUt wor
den ist, ,daß das Fahrz,eug den ,gemäß § 2 Ab8. 1 
in BetI'acht kommenden Vo'rschriften entspricht. 
Ergibt ,die überprüfung, daß das Fahrzeug die
sen Vorsch.r~f.t,en nicht entspricht, 'So hat die Be
hörde .f'eSitzUSlteUen, daß der iBe:scheid wber die 
hesondeI'e Genehmigung nicht mehr alls Nachweis 
gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 gQl>t. Von dieSler Fest
stellung islt ,die GenehmigungSibehörde IZU ver
Iständigen. § 18 Abs. 3 gilt sinngemäß. 

Aufhebung der besonderen Zulassung 

§ 18. (1) Die beSionderle Zulassung ist von der 
,Blehörde, dle das Fahrzeug besonders zugel3Jssen 
hat aufzuheben, wenn 

1. sich d'a:s Fahrzeug nicht ,in verkehr,s-, be
triebs- oder heförderungssicher.em Zustand 
hefindet, 

2.d'er Typemj(;heiin, der iBesche~d üher d~e 
Einze1genehmigung ,gemäß §§ 31 oder 34, 
KFG 1967, die 'besondere Genehmigung 
oder die besondet>e Ausnahmeg·e:nehmi:gung 
nicht mehr als Nach:weis gemäß § 17 Abs. 2 , 
Z. ,1 oder 3 g,ilt, ' 

3. das FahrZieug s'onst an[ Grund 'der Vor
Is,cliriiften des Kmfufahrgesetzes 1967' auf 
:Straßen mit Öffentlichem V,erroehr nicht 
mehr verwendet werden darf, 

14. der Versicherer ,des Fahrz'euges ,die im § 61 
lAibs. 3 KFG 1967 (§ 16 Abs. ,3) 'angeführte 
Anzeige erstattet hat; § 44 Abs. 1 lit. b 
KFG 1967 ist sinngemäß anzuwenden; oder 

5. der Versich'erer dies F'<lhrzeuges eine im § 61 
lAJbs. 4 KFG 1967 (§ 16 Ms. 3) ,angeführte 
Anzeig,e el"stattet hat und Wieder der Zulas
sungsbeSiitzer eine neue ß,estätigung über das 
Bestehen einer Haftpflichtversich,erung ge
mäß § 16 vorgdegt noch e·in VersidJ;erer 
die iB,ehörde verständigt h3Jt, daß seine V'er
pflichtung zur Leistung hinsichtlich des 
Fahrzeuges im Sinne dieses ;Bundesge~etzes 
besueht; § 44 Abs. 1 Lit. c KFG 1967 ist 
sinngemäß anzuwenden. 

Verk,ehr verwendet wurde .o.der 
3. AlU'flagetlJ, uIl'terdenen das FlJhrzeug be-

5lÜ'tlJd,ers 'zugelaJssen worden ist, n~cht ein
gehalten wurden. 

(3) Eine Berufung gegen ,die Aufhebung' der 
besonderen ZuLaswng halt keine a'U!fschieibende 
Wirkung. . 

(4) Nach Eintritt der VoUstreck:harke.it des 
Bescheides über die Au:fhebung der besondeI'en 
Zulassung hat der Zu1assungsbe5itzer Ider Behörde 
,die aUlf Gmmddes B.esch,eides !Üher' die ,besondere 
Zulassung ausgestdluen Besmeinligungen ,ahzu" 
Liefern und ,dieser den kr-afof,ahrl"echtlichen Zu
lassungssmein vorzuIegen. Die Behörde ha·t im 
Zu'lassungsschein .die Aufhebung zu vermerken. 
Dies gilt auch bei Enlösmen der besondel"en Zu
'Lassung aus anderen Gl"IÜnden, Wiie inshe:soooere 
in dien Fällendes § 19 Ahs. '1 und info!'ge Zeit~ 
abLa,ufes. 

Erlöschen der besonderen Zulassung, Abmeldung 
§ 19. {1) Die Ibesondere Zul3Jssung lerli·scht; 

wenn , 
1. ·die Zulassung nach den :Bestimmungen des 

K'ra!ftfahl"gesetzes 1967 edi'sch,t 'oder ,auf,~e
hoben wird oder 

2.lder Zulassungsbesitzer das Fahrzeug hin
lSIichtI,ich der hesotlJderen Zu!'assung abmeldet. 

(2) Der ZulassutlJg.slbeslitz'er hat STein FahrIZeug 
hinsichnlich der besorud'eren Zullfssung ,ahzumd
den, ~enn die gemäß § 16 vorgeschriebene H3Jft
pflichtversicherung für das Fahrzeug nicht be
steht, beendet ist oder iline Versicherungssum
men die vorgeschriebenen Mindestsummen nicht 
erl"eichen. 

Änderungen von für die besondere Zulassung 
maßgebenden Umständen 

§ 20. Der ZuIaSIsungsbesitzer hat unibeschadet 
des § 42 KFG 1967 der Behörde, diie die 'beson
del"e ZulaSisungerteüt hat, unver,züglich jede 
ÄtlJderung der Vorauss.etzungen anzuz,eigen, die 
für die Erteilung der ZullJssung maßgeben'd 
waren. 

Verordnungsermächtigung 

§ 21. (1) Durch V,erordnung können nach den 
Erfordernissen Ider'Verkehrs-, Betri,ebs- und ,Be
för,denungssicherheit, dem jeweiligen Stand· der 
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Wi:ssenschaft und Technlik entsprechlend, für 
Kr<lftfahrzeug.e ,und Anhänger zur Bdöl'd,erung 
~efährlicher Güter nähere ,Bestimmun&en erlas
s'en wenden über ·die 

,1. Blauart, Ausnüstung 'unld A ussuattung,-

2. technische Untersuchung und B'egutachtung 
bli. der besonderen Genehmigung und die 
Unterlagen, die der Begutachtung und Ge
nehmligungzu Grunde zu legen sind, 

J.zusä1lZ1iche überprufU<Ilg, 
4. gefährlichen Güter und deren Menge, die nur 

mit solchen Fahr~eugen Ibefördert ~er,den 
dürf'en .. 

(2) Durch Verordnung kann nach Maßgabe 
des Ab.>. 1 f,es·tgesetzt werden, daß zur Befönde
nmg be~tirnmter,in dieser Verordnung näher 
festzusetzender gefährLicher Stoffe Fahrz.euge nur 
vervFimd:et wel"den dürfen, wenn si·e besonders 
,genehmigt und Ibesonderszugelassen sinld. 

IV. ABSCHNITT 

B ef ö r der u n g gef ä h rl ich erG ü t e r, 
Zu I äs s i g k e i t, Be w illi gun g, Übe r
w ach u ~ g, A n 0 r d nun g cl e rUn t e r
b r e c h u ~ g, vor I ä u f i g e Y n t e r s a
gu n g, U n t e r s a gu n gun dEi n s ehr ä n
k un g,. E nt z i e h un gun dEi n s ehr ä n-

. kungcler Bewilligung, Verhinde
run g der Ein bri n gun gin das B u n

de s g e bi e t 

Zulässigkeit der Beförderung 

§ 22. (1) Ein gelfährliches Gutdar.f nur beför-
derit werden, wenn . 

'1. es nach den gemäß§ 2 Ahs.'l :in Betracht 
kommenden Vorschriften zur Beförderung 

, ,zugeLassen ist und' der gefährliche Stoff den 
rur ihnini ADR vorgeschriebenen Be
ständägk,eiJts- und SicherheiubestimmUJng.en 
entspricht oder -eine Aus.nahmebewiH~gung 
gemäß § 25 erteilt worden ist, 

.2. boi einem gefährlichen Gut, ·das nur auf 
Grund einer Beföl'derungs- oder Streckenbe
lWiHigung .beföndert wlerd'en ,da,rf, die Be
wi1'Ligung erteilt ist, 

, 3.&e Verwendung der Verpackung als Ver
Isandsoück gemäß § 4, ins.besondere hinsicht
~ich der Kennzeichnung, zulässig ist, 

4. die gemäß § 2 Abs. 1 sonst in ß,etrach,t kom
menden VonschrUften, insbesondere über d.ie 
Beförderungsart, das Zusammenladen, die 
Ha.ndhaibung und Verstauung und das Reini,
gen und Entgiften"erlf<üUtsind, 

5. dI~e Verwendung derFahr~euge Ig,emäß § 10, 
inSibesondere hiwichtlichder Kenn~eichmi.ng, 
'Zulässig ist, ' 

;6. ider Lenk.er und der' Be~fahrer 'Von den 
schl'ifotLich·en Weisungen ~ür d<ls Verhalten 
Ibei Unfällen od,er ZwischenfäHen ausrei
chend in Kenntn:is ~eset,zt wonden $lind, 

7. ,dem Lenker !für j.ede BeJför;demngseinheit 
<übel1geben worden $lind: 

a) .die im ADR vorgeschmebenen Hegleit" 
papier.e, 

. b) die bei der iBeifönderung 'auf GI"undi d'es 
ADR jeweiLs mitzuführenden Aus-
1'1ÜJ&tungs,gegenstän'de, 

c) .der B,escheid über ,die besonidere Zulas
lSung, sOlf,ern ,eine soIche .'Vorg'cschnieben 
ist und .-

d) ,der B1escheid über die 'besondere Bewi'LIi-. 
gung, sofern eine solche vorgeschr,ieben 
is·t, oder .der Bescheid . über die Aus
nahmehewiU1gung und 

8. die 'Begleitpapiere 'und AUisriistungs~egen
stände (Z. 7) dem ADR entsprech,enid in 
der Beförderungs,einheit mitgefiührt werden. 

(2) Der Aibsen1der darf ~in gefährliches GU't 
nur zur Beföl'derung überg,eben, wenn 

11. ,die Voraussetzungen .des Aibs. 1 Z. 1, 2 und 
3 er<fiüllt sind, 

2. er, bei 'einem ~efährI.ichen Gut, das nur 
mit einem besonders zugelassenen Fahr
zeug befördert wenden darf, den ß,eföl'derer 
:diaraul mfmerksam gemacht hat, daß das 
F1ahrzeug besondersZlUgela.~sen sein muß,; 

3. er .dem B.eför<der,er für j1ede Beförderungs
.einheit die vorgesch'riebenen und vor
schrihsmäßigausgefüllten Begleitpaphere, 
insbesondel'e die Ischf'if~j,ichen Weisungen f.ür 
Idas Verhalten bei' UnfäU.en oder Zwil'ichen
ifäJ:len, übergeben hat, sofern dieser nicht 
Iber,eirs im Besitz dieser P.api,el'e ,ist, 

4. er dem Heföl'derer die erfül'derlichen Wei
Isungen Ifür die vongeschrieh~ne Kennzeich
nung der Beröl1derungseinheit erteilt hat 
und 

5. er, sofern er auf Gmnd' des ADR hiezu ver
pflichtJet ist, die im ADR vorgeschriebenen 
Gefahrzettel an der Hefördel'ungs1einheit 
lVorschriftsmäßig angehracht hat oder diese 
zugleich mit· dem gefährlichen Gut ,zwecks 
Anbningung übergehen hat. 

(3) Der Versender darlfein geJfährlich,es Gut 
nur beföndel1n l<lslsen, weIliIl 

1. die Voraussetzungen de:s Abs. 1 Z. 1, 2 
und 3erf<ülltsind und 

2: ,e~ dem Aibsender .sämtliche zur Erfüllung 
'der dem Absender gemäß Abs. 2 'auferLegten 
ObiJiegenheiten erfol1derlichen UnterLagen 
übergeben und, die hiefür . erforderlichen 
Weisungen erteilt hat. 
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10 1150 der iß,eilagen 

Verord'nungsermächtigung 

§ 23. Durch V,ewrdnung können nach den 
Erfordernissen der iBefärderungSlSicheriheit und 
des Schutz,es von ,P,ersonen, iSachen und der Um
wrelt für d~e iBlerfärderung .bestimmter gefährlicher 
Stoff·e unter iße~ücks~chtigungder Art und derr 
Gefährlichkeit dieser Stoff,e hesonder,e !Be.stim
'ffiungJen ii:her d~e höchstzulässige Fü~lung und 
den höchstzuläss'igenFülIungtsgrad rinYersand
stücken, die höchstzulässige Dosis1eisrtung bei V,er
,sandstück,en rradioaküv,er 'Stoff,e, die höchstzu
'läs,sige StrahlenIbelastung für ,den Len:roer und 
die iBegLeitpersonen, daJs Zusammenpacken, die 
Beförderungsart und die LB,egleitpapier,e und deren 

. Vierwahrung ,erlassen werden. 

Beförderungsbewilligung 

§. 24. (1) Die neförderung einres gefährlich,en 
Gut'es hedarfder ißew'illigung der !B'ehörde, w.enn 
inden ~emäß § 2 Abs. 1 in ißetracht kommen
den Vorschriften eine solche IBewilligung vor
geschrtLeiben ist. 

(2) Oher lein'en Antrag auf Erteilung der Be
wilrligung der Beförderung hat der LandeSibaupt
mann, ~n dessen örtlich,emWirkungsbereich die 

. Beförderung ,erfolgen soll, zu ,entlsch'eiden. 

(3) Über eiDien :Antrag auf Erteillung der 13,e
wi11igung ,der Breförde11Un'g, die im örtllichen Wir
kungsbereich von mehr a,Ls zw,ei Landeshaupt
männernerfol~en solI, ha,t ,der !B,undesmirriste'r 
für Vlerikehr zu lentsch,e~den. 

(4) Der Landeshauptmann hat, sofern :die Be
förderung nur 'im örolichen Wirkungsbereich 
·einer S,ezi'rksverwaltungsbehörde oder einer 
Bundespolizdbehörde ,erfolgen soll, di'ese mit der 
Durchführung ,des VertfahrCDIs zu hetra Uien und 
zu ermächtigen, in ,seinem Namen zu entscheiden, 
wenn dadurchein,e :wesentliche E'rleichterung f.ür 
den Antragsteller ,ert~e].t Wiird und keine B,ed,en
roen hestehen. 

(5) Der Antrag hat ,zuenthaltlen: 
1. die' genaue B,ezeiclmung und Breschreibung 

,des 'zur iBeförderung bestimmten gefähr
lichen Gutes, in!>bresondene hinsichtlich s,eillier 
chemischen und physikalLsch,cn ·B,eschaffen
heit, 

2. al1e im ADR j.eweils vorgteschriebenen An
;gaben und ,Bescheinigungen, 

3. dLe genaue und -vollständige Angahe der 
iß,eförder,ungsstrecke, 

4. die genaUie Sezeich:nung des Entlladeortes; 
5. den Zeitpun:kt des Beginnes und den vor

'auss'ichtlichen Zeitpunkt ,der Beendigurig der 
,B,eförderung, 

6. die Zeitpunk1Je und Orted6r in Aussicllt 
genommenen Faiht1tuntenbrechungen, 

7. sämtl~ch,e NachWlei,sedarüber, daß dLe V,erc 

wendung ,dier Verpackungen und Versand~ 
stücke für dLes,e IBeförderung zulässig ist, 

8. sämtliche Nachweise dal'über, daß ,die Ver
wendung der zur (ß,eförderung bestimmten 
Fahrzeuge ,für d,iie~e ißeförde.rung zulässig ist 
und 

9. den Nach:wieis der mit den 'an der iBeför
derung !beteiligten Vet1roehrsunternehmungen 
ifür dLe:>e 'Bdärderung g'etroff'enen' Ahma
chungen. 

Blei An,trägen auf LBlewi11irgung einer bregl"lenzten 
oder unbegr,enzten Anzahl von Beförderungen 
(Ahs. 7) können ,diJe Angaben nach Z. 5 und 6 
emfaHen. 

(6) R,eichen di,e gemäß Albs. 5 vorgielregten 
Unt,erlagten zur Fieststel'lung des maß&ebenden 
SachV1er'ha.loes zur iEntscheidung ü)jer den Antrag 
nicht aus, so hat der Antragsteller auf Ver'langen 
d,er 'Blehörde we,iter,e rB,cweismittel heli:zubringen. 

(7) niJe :ßreförderungsbewill~gung ist zu er
teiLen, wenndLe 'Zulässigkeit derißerfö'rderung irm. 
Sinne des § 22 gegeben [st. SLe ist, in:>afern dies 
nach der Art und Gefährlichkreitdes zu Jbeför
derndenGUtles oder w,egen anderer Gegeben
heiten ,erforderlich oder ,im jiewe'iiligten Geneh
migungsbesch,eid ,f,estgtesetzt ist, unter denent~ 
sprechenJden Auflagen und ,zdtlichien, örtlichen 
oder saclllichen lEinschränkungender Gültigkeit 
zu ,ertleil'en. Als solche lE'Lnschränkung der Gültj,g~ 
roei,t illSt, ,falLs ,di,es ;zum !Schutz: vor den von der 
B,eföl"derung ausg,ehenden Gefahren oder zum 
Schutz ,der LBeförderung vor unrbefugten BDn
griffen !Drittle[ erf6r.derlich ist, insbesonderre auch 
eiDie den Erfordernissen ,d~eSles Schutzes angtemes
sene iB,egt1e~tung der iBeföl1derungseinheit durch 
Organe desöffentlichien Siche~heitsdierllstesvO'r
z'Ulschl'eiben. ;BelScheide, mrt denen leine den Er
fordernissen diJeses SchuttJe.s an~emessenle iBlegJei
tung der Beförde.rungs,einheit durch Organe des 
öffentlichen ISich,erhieitSidienste5 vorgeschrieben 
wirld, sind, wenn ,die Brewilligung durch den 
Bundesminister für V,erkehr 'er1Jeilt wird, im 
BinvrCrnehmen mit dem IBundesminister für Inne
res,und wenn ,die HewiHigrung durch ,den- Lan
deshauptmann ,eNleilt w'ird,~m lEinvernehmen 
mit der örtlich zuständigen Sichierhe,iOOiriektion 
zu 'erlassren. 'wegt !die Voraussetzung d:es § 33 
Abs. 4 vor, so ist auch die Auflageauszu
spr,echen, daß ,der Lenker von einlem Beifahner 
begleit,et wird, der den Lenk.er während der 
Fahrt ahlöSlen kann. Der ISpruch des ißeschieictes 
hat ,sämtll~cheAnga:ben zu enthalten, d,i,e auch 
in den auf Grund ,des ADR aus:öUsterIleDiden Be
scheinigungten 'enthalüen· sein müs.Slen. DLe Be
willi:gung kann für eine· ,e,inZlelne BerfönLerung 
oder Hit eine begl"lenzte oder unhegnenzte An
zahl von !Breförderungten innerhal!he'ines lbreS'lnmm
ten,di,e Daurer leines Jahres n1icht überschl'eiten~ 
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den Zei,traumes eroeilt werden. mn AllJSpruch 
auf B-ewilligung der Beförderung für 'eine be
soimmteBeförderungsstreck,e hesteht nicht. 

(8) fJinem Antrag auf a3lew'illig,ung der Ble
förderung darf nicht stattgeg>eben werden, wenn 
dem Halter ,des Fahrz,eug,es, mit rdem die Beför
derung ,ed101lglen ,süll, Id~e Bleförderung g>efähr
lieher Güter gemäß § 28 Abs. 3 untersagt ist. 

(9) Wird ,die iBdörderung hewilligt, 50 hat 
die -Behörde, d~e di,e BIew'i.lLigung lerteilt hat, 
di'e Landes:regtierungen, ,in deren örtlichem Wir
kungsbereichdie Bleförderung ,erfoJgren soll, und 
das iBundesministerium für Tnruer,es von der Er
teilung ,der iBJefördel"ungsbewi'l1igung unverzüg
Ech zu verständigen und diesen eine Gle~chschrift 
des BeWl~lligungSibesch'eides zuzusteHen. Wird die 
BdörderungJsheWliHigung nach Abs. 2 und 4 'er
teilt, so ,sind ansteLLe des Bunrdesmin.iisteriums 
für InI]e!1esd~e örtlich zuständig~n Sicherheits
dir,ekti'Onen ~ng'l.eicher W,eise zu verständigen. 

(10) ,Für di'e GüldigkeitS'er:klärung von im Aus
lanld 'erteilten Befördel"ungshewilLigung'en auf 
Grund des ADR gelten die Abs. 1 bis 6, Abs. 7 
mit Ausnahme des fünften Satzes und Abs. 9 
sinngemäß. 

(11) Wenn les im Hinb'lickauf die Elgen
schafoen und die ADt und Gefähr.l,ichkeit eines 
gtefährrlichen GutJes,d~e Y,erkehrs-, B,etriebs- oder 
B'eförd:erung.ssich,erhert oder zur möglichstlen Y,er
mcidung von durch die iBleförderung ,entstehen
den Gefahren für das Leben oder die Gesund
heit von Menschen oder von Gefahren fü:r ilie 
Umw.elt oder von 'er:heblichJen Bdästiigung,en von 
Si'edhmg~gebietlen ,eJ:1forderlich ist, so kann durch 
V:el'Ordnung für hestimmteg>efähdiche Stoffe 
festg,eSietzt Wlerden, daß ihre Beförderung der 
B.eWiilligung 'durch Idie ,&e>hördeb:edarl. 

Ausnahmebewilligung 

§ 25. Die gemäß § 24 zuständi~e Behörde 
kann auf Anurag Idi.e iiß.eförderung eines gefähr
lichen Gutes, ,die im Sinne rdes§ 22 nicht zulässig 
,ist, unt'er sinngemäßer AnWiendung des § 24 
für natliona:le !Beförderungen heWliUigen, wenn 
vom Standpunkt der Y,er)..ehrs-, Bietriebs- und 
B'eförderungssicheriheit 'kleine Bedenken, bestehen. 
Dire Genehmigungdarif j,edoch nur erteilt w,er-
den ' 

1. zum ZWleck'e ,der Erprobung oder' 

2;wegen anderer Ibesonderet, Geg,ebenheiten, 
unter den1en ,die tißleförderungdurchgeführt 
werden solL ' 

überwachung' der Beförderung 

§ 26. Cl) Dieißtehörde, in deren örtLichem 
W,irkungsbel1eich ~ch ,ejj,nFahweug, mit ,dem ein 
gefährliches Gut befördert wird, ,befindet und die 

11 

ihr zur V:erlügung stehenden Organe des öff,ent
lichen SicheDheitsdi,enstles,könrllen jederzeit an 
Ort und Stlelile prüf.en, ob ,di-e Zulässig,meit der 
B;eförderung lim Sinne des § 22 g,eg,eben ist. Zu 
di'eser Prüfung können auch Sachvef1ständige 
herangezoi\len werden. 

(2) Der Lenklflr hat 'auf Yer1ang,en der Behörde 
od'er deren Orgarue diesen, ~of,ern dies zur Ptt'ü
f.ung im Sinne ides Abs. 1 erforderlich ist, Teile, 
Ausrüstungs- und Ausstattungsgeg,enständte des 
KJraftt1ahrzeug,es oder ,Anh~ngers auf dem einfach
sten W1eg, ohne d~ese oder drit,te Pref1sonen zu 
gdährden, zugä,nglich ,~u machen, lin,sowei,t ihm 
di,es ohne Vierwendung besonderer W:erkZieuge 
und 'Ohne hesondere Fähigkeiten und Kenntnisse 
möglich und wmutbar ist. Sofern dies für eine 
Prüfung 'tm Sinrue des Abs. 1 erlonderlich, ohrue 
Gefährdung von Prersonen, Sachen oder Jer Um
welt mögli:ch und nach dem ADR zulässlig rist, 
sind 'aUlf Ylerlangen der iB,ehörde die hi,efür not
wendigen Mengen oder ~eiI>e ,des bdörde,rten 
gefährlichen Stoflies ohne ,AruspJ:1uch auf Ent~ 
schädigung zur Y,erfügung zu sUelI1en. 

Anordnung der Unterbrechung und vorläufige 
Untersagung der Beförderung 

§ 27. (1) !J3,estehen Bed,enken, ob oLe Zulä&sig
keit der ßdörderung gegeben ist, so haben die 
Blehörde, in de,nen ö!1dichem Wirkungshel'leich 
sich die Beförderungseinheit befindet, oder die ihr 
zur Yerfü!gung stehenden Orgarue Ides öff,entlich·en 
Sich,erhelits&enstJeJs dliJe Unterbf1echung Ider Bie
förderung anzuordnen. Können f,estgesoellte 
Mängel an Ort und Stelle ohne Gefährdung von 
Person/en, Sachen oder ,der UmWieit und ohne 
HiH,e von hesonders :geschJUlluen Ber~onen 50wie 
ohne besonder,e WierkZleUi\le und Vorrichtungen 
Leicht behohen wlef1den, so ist ,cl'ie Anondnwng der 
Unt'erbr,echung !der ,Bdörderung awfzuhelben, 
nach,dem di,e Mängd ibehoben worden sind und 
sonst roeirue Btedenmen gegen di,e ,Fo,rt~et'Zung der 
iß.eförderung vorlLe~en. 

(2) Solange dlie Anordnung der Untett'brlechung 
auifr,echt list, 'dallf ,d~e ßefördlemngseinheit nur 
nach den Wieimngen der iß.ehöl1de oder deren 
Orga,ne lin ,B'etrueib genommen werden. Bei dro
hender Zuwiderh1andlung g,egen die Anordnung 
der - U ntrerbnechung oder geg,en di,e Wreisungen 
sind dte Bdlö'rde und ,del'len Or,ganre hel1echtiigt, 
die' ,Fortsetzung der iBreföl'Iderung durch ang,e
me.ssene Zwangsmaßnahmen, w~e Abnahme der 
FahriJeugschlÜlssel, Absper1"en .der Fahrzeu'&e, An
leg,en y'on techruischen Sperf'en, zu v,erhindern. 
D~e" ,zwangsmaßnahmen sind ~lUfzuhehen, 'Wenn 
der Grund für iihlle Anordnung WieggefaUen 1st. 

(3) B,ei Gefahr ~m Verzug haben rue B!ehörden 
oder der,en Organe ,die nächste Katastropruep.
einsatzstel1e unter Bekanntga:be der Nummern 
z'ur Kentl!Zeichnung der Gefahr und des Stoffes 
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12 1150 der Beilagen 

und ,des Gefahrenz,eichens sowie der sonsti~en 
zur E]ni1eitung der notw,endig;en Katastrophen
bekämpfungsmaßnahmen ,erforderlichen Angaben 
unv.erzüg1ich zu v-erständigen. Insow,eit dies er
for-d,erlich 19t, sUnd von der Behörde und deren 
Organen, au,enfaUs !Unner Heranz~~hung von 
Sachv:erständigen,di,e 'Zur Verhinderung ,einer 
Gefährdung von Per,sonen, Sachen und der Um
welt erforderlichen vorbeugenden Sicherheitsmaß
nahmen zu treffen. Ergibt tsich aus den B-eglcit
pa piJeren, ,inshesonder,e den scht1iftlichen Wej.sun
gien für das Verhaloen >be.i Unfältlen oder Zwi
schenfällen, oder aus den Feststellungen von Sach
verstäml.igen, daß die ,Fortsetzung der Beförde
rung 'Zur V,ermeidung von Gefahren uI1lerläß1ich 
1st, so ist die Anot1dnung der Unterbrechung 
aufzuneibetIl.FÜJr d,iJe Wleioer,e Beförderung sind 
j'edoch von der B,ehörde und denen OrgaI1len 
diie ,erforder1ichen Vo,rSiichtsmaßnahmen zu tref
fen oder anzuordnen, insowe.it solch'e erforder
lich s~nd. Di,e Aufhebung darf nur umer der 
B'eJdingung alLSgesprochen wenden, daß rulese Vor
sich,tsmaßrrahmen eingehalten w:erden. Der Len
kier und die B,egleitpeI1sonen haben diese Vor
sichtsmaßnahmen zu beachten und die Anord
nungen zu hefolgJen, soweit s.~e ihr,en Aufgahen
beI1l"ich hetrefFen. 

«4) Wird ·di,e Anordnung der Unterbrechung 
der Beförderung nicht ,aufgehoben, so hat die 
im Abs. 1 angeführte Behörde dem Bdörderer 
die Beförderung vorläufig :m untersagen. Bei der 
vorläufigen Untersagung hat die Behörde auch 
darÜlber ZlU 'entscheiden, was mit der Beförde
rungseinheit oder dem baf'örderten gefährli-chen 
Gut bis 1JUr ErlasStung ,eines Bescheides gemäß 
§ 28 ,oder § 29 ~u g'eschehen hat. Zu -dieser Ent
scheidung kann die ß.ehörde Sachv,erständige bei
ziehen. Bei Beförderungen, die auf Grund einer 
BeförderungsbewiHi:gung erfolgen,' ist ,das Doku
ment Ülher die Beförderungsbewihligungabzu
nehmen. Bei 'einem gefährlichen Gut, das den 
BestiJmmungen ,des Strahlenschutzges,etzes, BGBL 
Nr. ~27 /1969, unteI'liegt, ist ,aJUßerdem die im 
Sinne der §§ 37, 38 und 41 Abs. 7 StraJhJen
schutzgesetzzuständige Behörde unverzüglich zu 
v,erständigen. 

(5), Gegen 'die voI'lä<ufige Unoersagung ist ein 
'a!bgeson-dertes Rechtsmittetl nicht zulässig. Sie 'er
lischt initder Edassungeines Bescheides gemäß 
§ 28 'Oder 29. ' 

(6) Die im Albs. 1 -arrgefÜlhrte Behörde hat bei 
Beförderungen .ohne Beförderung~bewi1l1gung 
den LandesLhauptmann, bei B,eförd,erungen, die 
auf GrU'ndeiner BeförderungsbewiLligung erfoll
,gen, die Behörde, die die ß.eförderung~bewilli
gungerteilt hat, unverzüglich von der vorläufi
gen Untersagung zu verständigen und die Be
zug habenden Akten sowie die gemäß Abs. 4 ab
genommenen Dokumente vor-zulegen. 

Untersagung und Einschränkung 
der Beförderung 

§ 28. (1) Der Landeshauptmann (§ 27 Abs. 6) 
hat dem :Beförderer ,die Beförderung eines ge
fährlichen Gutes, -die nicht auf Grund einer Be
förderungslbewiHigung erf.olgt, zu untersagen, 
wenn die weitere Beförderrung nicht ohne unmit
teLbare Gefährdung von Per~onen, Sach,en oder 
,der Umwelt möglich ist. Kann di-e -unmittelhare 
Gefährdtmg ,durch Aufhgen oder Bedingungen 
beseitigt wef\den, so ist die weitere Beförderung 
nur unter diesen Aufhgen und Bedingungen zu 
bewilligen. Ist die weitere Beförderung auch 
oihne zusätzliche Auflagen oder Bedingungen 
ohne unmittelbare Gefährdung möglich, so ist 
die vorläufige U ntersagung aufzuheben. 

(2) Bei der Untersagung oder Einschränkung 
gemäß Abs. 1 ist, insoweit hierüber nicht schon 
bei der vorläufigen Untersagung entschieden 
worden ,ist, ,auchausZ!usprechen, welche Maßnah
men, insbesondere zum Schutz der Sicherheit des -
Lebens und der Gesundheit V'on Menschen und 
der Sicherheit von Sachen und der Umwelt, zu 
treffen sind. Wird die Beförderung untersagt, so 
hat die Behörde auch anzuordnen, auf welche 
Weise und unter welchen Maßnahmen die Bdör
derungseinheit .oder das gefährliche Gut auf kür
zestem Weg von den Straßen mit öffentlichem 
Verkehr ,zu entfernen ist. Hiebei hat die Be
hörde darauf BedJacht zu nehmen, daß diese Ent
fernung unter möglichster Vermeidung von un
mittJe1baren Gefahren für Personen, Sachen .oder 
die Umwelt erfolgen roann. 

(3) Die Beförderung ist für bestimmte Zeit 
zu untersagen, wenn der Halter dem § 33 
Abs. 4 Z'uwidergehandeJt m.at. -Hat der Halter 
diese Zuwiderhandlung wiederholt begangen 
oder liegen andere Umstände v'Ür, die erwart,en 
lassen, daß er seinen Verpflichoungen in Hin
kunft nicht nachkommen wird, so ist die Bdör
derung für daiUernd zu untersagen. 

(4) Ein Rechtsmittel gegen einen 'auf Grund 
des Abs. 1 erlassenen :Bescheid hat keine auf
schiebende Wirkung. 

Entziehung und Einschränkung d~r Beförde
rungsbewilligung 

§ 29. (1) Di.e Behörd.'e,die dieB.eförderungs
!bewilligung' "erteilt hat, : hat diese ZTI' entziehen 
oder, ~OIfern dadurCh <die weitere' Bdörderung 
ohne unmitteLbare Gefähndung von P.erson'en" 
Sachen oder der Umwelt möglich list, durch Auf
lagen oder z,ei't1iche, örtliche oder sach1iche Be
:schränkungen dler Gültigke,it ,eimwschränken, 
wenn und insoweit ,di'e Vorausisetzungen für die 
Erteilung der ß.ewrl1igung nicht mehr ,gegeben 
s,ind. Wurde eine B.eförderung, die auf Grund 
einer B.eför,derungsbewilligung erfolgt, vodäufig 
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untersa,gt,so ist die vorläufige Untersagung auf
ZlUheben, wenn d~e Gründe daf.ür w.eggef.allen 
sind. 

(2) Die Bdöl'1derungsbewilligung ist ,auch zu 
entz;iehen oder einzuschränmen, wenn sich die 
zur Einschränkung der durch .die Bdörd1erung 
entstehenden Gefahren getroff,enen Sicherheits
vorschri:f.ten oder Maßnahmen als unzureichend 
erwersen. 

(3) B,ei der Entziehung oder Einschränkung der 
Bef>ärderungstbewiUigung gemäß AJhs. 1 unld 2 
ist § 28 Albs. 2 sinngemäß anzuwenden. 

(4) Ein Rechtsmittel ,gegen einen auf Grund 
des Abs. 1 oder Abs. 2 ,erhss,enen ,Besch·eid hat 
keine 'aufscht~ehende \W;irIDung. 

Verfahren bei der Untersagung und Einschrän
kung der Beförderung und der Entziehung und 

Einschränkung der Beförderungsbewilligung 

§ 30. (1) Die gemäß § 27 Albs. 6 jeweil~ ver
.ständ.igte Behönde hat umnerzüg:lich :zu pnüfen, 
ob die Bdörderung zu untel1sagen oder ein'Zlu
schränken OIder die Bdöf'derung,sbewi'Uigung zu 
entziehen oder einzuschränken ist. Sie kann eine 
tbesondere überprüfung des Fahrz,euges (§ 15) an
ordnen. Dies gilt .sinngemäß, wenn Bedenken im 
Sinne des § 27 Abs. 1 gegeben sind. 

(2) Der Lenker hat ·aIUIf Verlangen der Be
höme alle Nachwei~eund sonstigen Unt:erla·gen, 
die bei der Beföl1derung mitgeführt werden miis
·sen, vorzule@en. § 26 Abs. 2 zweiter Satz glilt 
\Sinngemäß. 

1(3) Wind ,die Ent2'Jiehung oder Einschränkung 
der B,eförderungshewilligung ausgesprochen, so 
ist der Bescheid über die .Beförderungshewilli
güng, sofern er nicht gemäß§ 27 Abs. 4 abge-

1. ,die Befönderungseinheit 
a) bei 'Bef.ördel1ungen, auf ,die das ADR 

.arlzuwenden ist, nicht dem ADR ent
spl1echend gekennzeich,net. ~St oder die 
nach d·em ADR vorgesch'riehenen Be
g,f,eitpapiere nicht vor,gewiesen werden, 

b) hei iHefönderungen, aulf die d:as ADR 
nicht anzuwenden ist, nicht den gemäß 
§ 2 Abs. 1 ,in Betracht kommenden Vor
schl1itten entspr.echend gekennz·eächnet ist 
oder die nach ,diesen Vorschriften vorge
'schriabenen .B.egLeitpapier·e nicht vor:ge
'Wie.sen wel1den OIder 

2. an !der B,eförderungs.einheit oder der Ladung 
offensichdiche Mängel festgesteHt wel'den, 
die !bei FoftSletzung der Beförderung un
mittJelhare Gefahren für P.er~onen, Sachen 
odler die Umwelt hervorl1lllfien können. . 

(2) SO'fern <bei Ider ZoHaMercig:ung Bedenken 
hestehen, ob ;die Vorsch:I1vften über· Idie Beför
'demng gefährlicherGüte~ 'eing,ehalten werden, 
haben die mit .der Grenzkontrolle betrauten 
Organ~ Prilifungen im Sinne des AJbs. 1 vorzu
nehmen, gegebenenfalls tdie Organe ,des öffent
Iichen Sicher'heitsdienstJes 'zu ver.ständig,en und his 
zu deren Eintl1effendas Einbringen der B,eförde
rungseinheit an das Bundesgebiet zu verhindiern. 

~. ABSCHNITT 

Pflichten des Lenkers, der Be
g lei t per s 0 n e nun d des HaI t e r s, 
B e- und E n t lad e n, Ver k ehr mit 
F a h r z e u gen und der e n B e tri e b, 
S ich e r h e i t s maß nah m e n beiZ w i-

schenfällen 

nommen worden -ist, unlV'erziiglichaibzunehmen. Pflichten des Lenkers und der Begleitpersonen 

(4) Der Lenker ha~.den iBescheid über die E~.n- § 32. (1) Der Lenker darf leine Beförderungs-
schrankungder Bef0l'1derung oder ,der Befor-einheit ur in Betmeb nehmen wenn 
derungsbewi11igung bei· den Begleitpapieren mit-' 1 n

d
· V d' § 40 f"l1 

zuführen. - . er le oraussetzungen es' er u t, 
2. er sich, soweit dies zurnutlbar ,ist, davon 

(5) Der Lenker gilt hinsichtlich Jder gemäß :überzeugt hat, daß .die Beförderungseinheit 
§§ 27 bis 29 erl1assenen Anomnungen .und Be- sowie die Ladung den· hiefür ,in Betracht 

. scheide als Vertreter des Befönderers, wenn nicht kommenden VOl1schriftJen entsprechen und 
diesersdbst 'Oder ein von ,ihm schdftlich ,B,evoll
mächtigt·erander Bdöndel1Ung teilnimmt. 

V ~rhin"'erung der Einbringung i~' das Bund,es
,.. . 'gebiet .. 

§ 31. ('1) Das Einbringen von Kra.fnfahrzeugen 
und Anhängern, mitdenen,)ein .gefähr1iches Gut 
beför:dert wird, in das Bund'es,gelbiet ist, unbe
schadet von· !im Sinne ,des Art. 4 Z. 1. des ADR 
erg.ehenden Regelungen unld V'erbotJen, unzu
lässig und von den Organ,en des öffentf.ichen 
Sicherhe~tJsdi,ensteszu verhindern, wenn 

3. die Tafeln mit den Nummern z,ur Kenn
:zeichnung der' Gefahr und des Stoffes und 
die ,sonstigen Aufischriften und bild:I.ichen 

. Darstellungen vorsclii:1i!ftsmäß~g angebr,acht 
sind. 

'(2) Der Lenk~r hat dafür zu sorgen, daß der 
Fahl"tschl'eiberund ·der Wegrstr1eckenmesser awf 
Fahrtlen in Betrieb 'sind, . 

(3) Der Lenker hat !bei ,d,er Befönderung die 
im § 22 A:bs. 1 Z. 7 angeführten Be@lc:itpapiere, 
Besch'eide und Ausrüstungsgegen,stände dem ADR 
entspr.echend mitzuJühI1en und den Organen des 
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14 1150 der ßlctiIagen 

öffenrl~che.n 'Sicherhe~tsd[ensl:les ,a'uf Verlang,en zur 
Ü:berprüfungauszuhändi:~en. , 

(4) Der Lenker h<l!t Idalfür zu ,sol1g'en,daß sich 
aw der Beförderungsmnheit nur Personen be
finden, der,en T'ei'lnahme an der lB,eförderung er-
tfolidefllich ist. ' 

(5) Der Lenker hat dafür z.u sorgen, daß die 
Ißdöl'derungseinheit nach Iden jelwe[ligen Vor
schrifl:len des ADR überwacht wiI'd. Er hat die 
näch'ste Sicher'heinsdiensbstJeHe unveI1ZJüglich zu 
ver.ständigen, wenn, inslbesond,ere im Zusammen
hang miteitnem UnfaH ,oder ZWli~chenfall, Stoffe 

. f.I'eiweI1den oder rue Gef.ahr des Freiwerdens be-
steht, ein gef~hrltiches Gut' v'erl'Oren geg'ang,en 
oder 'a:Ulf andere Weise aJUßer KontrolHe ,geraten 
ist. Sofern Begleitper:sonen an der Beför,der.ung 
~ilU!ehmen, gelten ,diese Vel'pflichl:lu~enauch f.ür 
Sle. 

(6) V'erläßt der Lenker im VedaUif der Be
[ö11derung ,d~e B,eJförderungsmnheit, ·so darf er 
'Siich nur' so ",-eit ,ennfernen, daß smne Rückkehr 
änneI1haihb kurzer Zeit mögLich ist. Er hat daf,ür 
Sorge zu tragen, daß er 1eichterreichlbar ist. 

:(7) Der Lenker ist im FaHe eines Unfalles 
oder ZwilschenfaI'les währ,end der B'eförderung 
verpflichtet, deneinschreiteruden Katastrophen
ein.satzol'~anen in die schl1ifdich,en Weisungen für 
'dias Ver'h<1!ll:1en bei UnfäHen oder ZwlirschenfäUen 
Ein&icht zu ,gelben. Sofern Be~leitpersonen an der 
Beförderung t;eilnehmen, 1~'1t die~e Verpflichtung 
auch ~ür sie. 

(8) Dem uenker unld den BegleitJpersonen l'st es, 
unbescha;,det der §§ 5 Abs. 1 und 58 Abs. 1 
StVO 1960, vetboten, innerha:lb der letzten acht 
Stunden vor In!hetrictbnlahtnedes Fahrzeuges und 
während der Fahrt - einschließlich der Fahrt
unterbrechungen - Alkohol zu sich zu nehmen. 

(9) § 102 KFG 1967 tbleibtunberrührt. 

Pflichten des Halters 

§ 33. (1) ,Der Halter eines im § 1 Ahs. 1 ange
f.ührten Fahrzeuges hat dafür zu sorgen,daß 
,dieses ,nur verwendet. wird, wenn di'e Vor,aus
setzungen gemäß § 10 enfüllt si11ld. 

('2) Der, Halter hat daJfür zu sorgen, .daßdter 
. Fahrtschreiber und der :W.egstl'eck,ienmesser vor 

Antl"itt der 'Fa,hrthetrieb~ber,eit~inld und daJS 
Kennzeichen des R~hrZleuges, Id~e Namen' :der 
Lenker" d.er Tag und der AUi~gaJngspunkt o'der 
die Kursnummer der Fahrten sowie, am Beginn 
und Ende der Fahrten, der Stand des Wegstrek
kenme.sse'r,s ,in 'entspflechend.er Wei~e 11n die Sch:au
blätter ei11lg,etr,agen we'rden :und daß diese Schau
hlä~er vom Lenker den Onganen des öffenclichen 
SicherheitlSdienslles auf V:e111.angenzur überprü
fung 3iusg,ehän!digt wer:den können. Er haJt die 

Schaublätter ein Jahr, ,gerechnet vom Tag der 
letzten E:intragung, aJufzu'bewahr'en undl .der ,Be
höde aw Verlangen z.ur Bi11'@ichtnahme vor
'Zuleg,en. 

1(3) Der Ha:1terdaflf Idas Lenken eine~ Beför
:derungseinheit .nur P.ersonen 'Überb:ssen, die 

1. das 24. Lebensjahr vollendet hahen, 
2. glaUiblhaoft machen, daß sie mindestens zwei 

Jahre Kliaftif'a'hrZJeuge ,der entsprechend·e.n 
Gnuppe gelenkt haibenund 

3. jd~e VoraJUSiSetzmngen des § 40 erJüHen. 

(4) Der Halter hat dafür zu sorgen, daß der 
Lenker von einem Bdfahr,er, ,der ihn wa'hrend 
der Fahrta:blÖsen kann, begleitet 'wird, wenn dies 
im ADR vorgeschrieben oder wenn durch die 
ErfülLung der ·dem Lenker durch :dies,es Bundes
gesetz oderanldere ,gesetz'liche IBestimmung,en 
~uferlegten Pflichten, insbesondere im HinbJick 
auf die Läng,eder Beförderun:gsstr:ecke oder die 
Dauer der Beförderung, eine unzulässige Bean
spruchung des Lenkers z'u ,erw,arten ist. 

(5) Der Halter hat Beschä·di,gungeneines F\ahr
zeuges, ,durch ,die dessen Verkehrs-, Betriebs
oder Beförderungssicherheit 'beeinträchtigt ist und 
die nicht sofort und oone besondere fachliche 
Befähigung ibeheblhar sind, der Behörde, die ,den 
ZU'las~ungsschein a.usgestel1t ihJat, :anzu'Z,eig,en. 

(6) Der Halter, der nicht seLbst Zulassungsbe
sitzer ~st, ,hatldiesem runverzüglich jede Änderung 
bekanntzuge:ben, ,die .gemäß § 13 .oder § 20 an
Zluzeigen ist. 

(7) Bestehen Zweifel darüber, wer der Halter 
eines im § 1 Albs. lan;geführten F'ahrzeuges ist, 
so gilt ,der Z'Ullassungsibesirzer des Flahrzeuges als 
Halter. 

Beladen, Entladen, Reinigen und Entgiften 

§ ~4. Durch Verordnung können nach den 
Erfordernissen ,der Beför,del"Ungssicherheit und 
des Schutzes von P.ersonen, Sachen :und der Um
welt für Fahr,zeuge, mit denen bestimmte gefähr
liche Stoff.e Ibeför,dert werden, ,unter Berücksich
tigung der Art und der Gefährlichkeit ,dieser 
Stoff·e, dem jeweiligen Stand d.er Wissenschaft 
und Technik entsprechend, hesondere B,estim
mangen über das Be- 'und Entla,den, Zusal1J.men
laden, H::thdhaben 'un.:d Vers1Jauen sowie ,das Reini
g,en '~nd Entgiftender R'ahrzeuge und Container 
er.Lassen werden. '. 

Verkehr tllit Fahrzeugen und deren Betrieb 

§ 35. (1) Das Ha'lten 'und ,Parken mit Fahr
zeugen, mit idenen igef~hdiche Güter befördert 
werden, ist unbeschadet der im ADR und in· der 
jeweioligen völkerrechtJliChen Vereinibarung gemäß 
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§ 1 Abs. 3 üherden V,erkeihr mit solchen Fahr
zeugen entlhalten'en BestLmmungen nur zulässig, 
wenn es im Hinblick aJuf ·den Zw,eck der Beför
derung, wie in~besondere das Be- und Enthden, 
die w,artung .der Fa,hrzeuge und der Ladung oder 
die ,in :der Person des Lenkers und dessen Begleit
personen liegend.en Erfor·dernisse geboten er
scheint. 

(2) Durch Verordnung können nach den Er
fordernissen der Befö1"deriUngssicherheit und des 
Schutzes von Personen, Sachen und der Umwelt 
für Fahrzeuge, mit denen hestimmt!; gefährliche 
Stoffe befördert werden, unter Berücksichtigung 
der Art und d'er Gefährlichkeit dieser Stoffe 
besondere' Bestimmungen über die Benützung 
det· Fahrzeuge .aJU.f Straßen mit öffentlichem Ver
kehr, den Betrielb 'der F~rzeuge und die Füh
rung eiries Wa,genlbuches oder gleichwertiger 
Eviden:zJbehelJe edassen wer.clen. 

(3) 'W,enn es im HinblickaJUf die Verkehrs-, 
Bet.riebs- oder Beförderungssicherheit oder zur 
möglichsten Vermeidung 'Von durch ,die Beför-

'deflurig entstehenden Gefahr,en :für das Leben oder 
die Gesundiheit von Mensch'en oder von Gefah
ren für die Umwelt oder von erheblichen Be
lästigung,en ~on Siedlungsgebieten ,~rf.orderJich 
ist, so kann durch Verofldnung ,für lbestimmte 
Zeit oder für dauernd die Beförderung von ge
fährlichenGütern, VOn hestimmten Arten solcher 
Güter, von einzelnen gefährlichen Stoffen oder 
von bestimmten Mengen soIcher Stoffe, nur auf 
bestimmten StJ1aßen, Straß'enstrecken oder Arten 
von Straßen für zu'lässig erldärtoder können 
bestimmte Straßen, Straßenstrecken oder Arten 
vo.n Straßen von der Zulässigkeit der Beförderung 
ausgenommen werden. Bei Edassung der Verord
nung ist d'<lJrJluf Be;dacht zu nehmen,d.aß die 
Möglichkeit der .durchgehenden Beför.derung auch 
im übrig.en ß.und'esgebiet gewährleistet ist. Vor 
Erhss,ung einer Verordnung ,durch den Bundes
minister sin;d diejenigen La,ndeshaupumänner 

. alliZu:hören, für ,deren örtlichen Wirkungshereich 
die Verordnung Ge:ltung halben saM. 

(4) W ennes im Hinblick aruf die Eigenschaften 
und ,die Art und Gefährlichkeit eines gefährli
chen Gutes, die Verkehrs-, Betrrebs- .oder Be
fÖJ1derungssicherheit oder zur möglichsten Ver
meidung von durch .dieBeförderuf'~g entstehen
den Gefahren für das Leben oder die Gesund
heit von Menschen ü&r 'von Gefahren für di,e 
Umwelt oder von 'erheblichen Belästigungen von 

, Si.ed1ungsgebieten .erforder'lich ist, so kann durch 
Verordrrung für bestimmte gefährliche Stoffe 
festgesetzt werden, daß~hre Beförder:ung der Be
wi~ligurug derStr,eckedurch die Behöf>de bedarf. 
Für die Erteilung der StreckenbewiHigung gilt 
~ 24 Abs. 2 bis 4, Abs. 5 Z. 3 bis 6,Abs. 6 und 
Abs. 7 mit Ausnahme des 'dritven Sarzes sinnge
mäß. 

Sicherheitsmaßriahmen bei Zwischenfällen 

§ 36. (1) Entsteht bei ,der Beför,derung, insbe
sondere durch Entweichung eines gefährlichen 
Stoffes, eine konkrete Gefährdung von Personen, 
Sachen 'Oder ·der Umwdt, so IhaJhen ,der Lenker 
oder ,die Bregleitpersonen nach Maßgalbe :cl·es § 35 
Abs. 1 und des § 32 Ahs. 5 entsprechend den' 
schriftJlichen Weis'ungen für das Verhatlten bei 
UnfäHen oder Zwischen;fälllen die im Hinblick auf 
die Art und Gefährlichkeit des beförderten Gutes 
und die gegebenen' Umstände, ·erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen zu tf'eff,en. Kann die Ge
fährdung nicht sofort beseitigt werden, so ist 
die Zone ,der Gefähdi,chkeit entsprechend abzu
sichern und die nächste SicherheitsdienststeHe auf 
dem k,ür.z'esten Weg unverzüglich z,u verständigen. 

(2) § 31 Abs. 2 Wasserrechtsgesetz 1959, 8GB!. 
Nr. 215, blevbt unherührt. 

VI. ABSCHNITT 

S ach ver s t ä n cl i g e, T a f ein u n cl Z e t
tel, L e n k e rau s b i 1 dung 

Sachverständige 

§ , 37. Behöfldlich anerkannte Sachverständi.ge 
und PrüJste1len im Sinne der gemäß§ 2 Abs. 1 
in Betracht kommenden Vorschriften sind, im 
Rahmen ,mrer Befugnisse, 

1. die~m § 3 Ahs. 1 Z. 12 antgelßi1hrten Prüf
·anstalten, 

2. die gemäß§ 49 ,der Dampfkesselverordnung, 
BGB!. Nr. 83/1948, besteHten Dampfkessrel
überwachungsorgane, 

3. die g·emäß § 125 KFG 1967 besteHten Sach
verständigen oder 

4. Ziv~ltechniker, ,die nach dem Ziviltechniker
gesetz, BGB!. Nr. 146/1957, befugt und ge
eignet sind, bestimmtle, in den gemäß § 2 
Abs. 1 in Betmcht kommenden Vorsch6ften 
vorgeschriebene Untersuchung.en und Prü
fungen durchzufUhren und darüber Befunde 
und Gutlachten tauszustellen. 

Vergütung von Sachverständigen 

§ 38. (1) Sind die Kosten fi1rdie Tätigkeit 
einer Prühnstalt oder ,eines S.achverständigen von 
der BehördeZlu tragen, so sind dieSle von der Be
hörde unter sinngemäßer Anwendung des Ge
bührenanspruchsgesetZies 1975, BGBL Nr. 136, 
f estz'usetzeil, sofern .die Vergütung nicht auf 
Grund anderer gesetzlicher Vorschriften zu er
folgen hat. 

(2) Für die Gutacht,ertät~gkeit z·ur Erstattung 
der nach diesem Bundesgesetz von den gemäß 

. § 125 KFG 1967 besteHten Sachverständig,en ein-

4 
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16 1150 der Be.ilaigen 

zuholenden .Gutachten gehÜ!hn eine Vergütung 
nach Maßgabe ·des §129 KFG 1967. 

.' . (3) Durch Vel'Ol'dnurig sind 'unner Berücksich
tigung ·der Art der Typen, Hahrzeuge, Teile oder 
A:usrüsuung~gegenstände, der Art der für .die Be
gutachtUllg lel"fordet'll~chen Ptiüfungen und Unter
suchungen und der Angemessenheit im Hinblick 
lauf die .. Leisturugen rund ·die jeweils hestehenden 

- wirtschalf<tXichen Verhältnisse .die nä;heren Be
stimmungen tiber ·das Au;maß ,der Ver:gütungen 

. nach Abs. 2 festzusetlzen, . 

>. , _. 

Tafeln und Zettel zur Kennzeichnung der Ge-
fahr und des Stoffes . 

. § 39. (1) Geg.enstände: ·die nach ihrer Beschaf
f.enheitund· ihrem Aussehen leicht für so·lche 
Zeichen, . bildliche . DarstelLungen,. Aufschriften 
oder Ta.feln gehalten werden können; die auf 
Grund des ADR und dieses Bundesgesetzes zur 
Kennzeichnung der Gef:ahr und des Stoffies an 
den Ver&a:ndstücken und Beföl'derungseinheiten 
tanz,wbringen sind, ·dürfen :ari Versandstücken und 
Fal.1rzeugen nicht ,angebracht sein. 

(2) Kennzeichnungen im Sinhedes Abs. 1, die 
auf Grund eines inte.rnationalen übereinkom
mens,das die B·efördel'ung gefährlicher Güter 
durch 'einen an·deren Verkehrsträger als die Str.aße 
regelt,angebrncht sind, h:leilben unherührt. 

(3) Durch Verordnung können nach den Er
fordernissen ·der Beföl'del'\ungssich.el"heit und des 
Schutzes von Personen, Sachen und der Umwelt, 

. unter Berücksichtigung ·der Art und der Gefäuu
lichkeit di.eser. Stoffe nähere B.estimmungen über 
die:K!enl)Zeichnurug der Gefahr urud des Stoffes 
.an ·den VerSiandstücken und ·den F'ahrzeugen und 
über die Beschaffenheit der zur Kennzeichnung 
bestimmten Tafeln und Zettel erlassen wer·den . 

. U~terweisimg und Ausbildung .der Lenker 

§ 40-. (1) Lenker von Beförderungsei11'he~ten 
müss·en urrbeschadetder Bestimmungen des Abs. 2 
für ihre Tätigkeit hinsichtlich ,der in Betramt 
kommenden gefährlichen Güt~r besonders aus
gebildet sein. Sie müssen außerdem vor Antritt 
der Fahrt über ihre Pflichten und die Besonder
heiten ·der· BdÖrderung unterwiesen sein. Diese 
Unt·er.weisung ~bliegt ·dem ;Beför·derer. 

(2) Durdl Verordnung kann nam. ·den Erfor
dernissen der Verk.ehrs-, Betriebs- und 13eförde
r.ungssicherheit festgeS'etzt wel"den, welche gefähr
lichen . Stoffe oder Art-en solcher Stoffe Ibeförden 
werden dürfen,.'Ühne .daßeinel1;>esondere Ausbil
dungnadl.A:bs.l erfordef11iffi ist. 

(3) Lenker, die im Zeitpunkt Ides Inkrafttre
rens dieses Bundesgesetzes seit mindesnens zwei 
Jahren häufig oder. 'regeLmäßig Heför,derungsein
heitenansnandslos. ,lenken, dürfen diese Beför-

derungseinheiten ollme die besondere Ausbildung 
gemäß Abs. 1 weiterhin 'lenken, sofern di·e von 
ihn«.!n beförderten gelähl'llichen Stoffe den bis
her beförderten g:leich'artig sind. Diese Lenker 
müssen jedoch bis Z1\l1m AbLl!\lIf von ·drei Jahren 
nach Inkrafttreten dieses ,Bup·desgesetzes beson-
ders a.usgebi!ldet sein. . 

(4) Bei Lenkern, 'die vor dem Inkrafttreten 
dieses 'Bundesgesetzes für die :Beförderung be
stimmter ,gefährlicher Güter besonders lau~ge
bi'ldet worden sind, kann· siffi die besondere Aus
bildung auf ·eine. Engänzung beschränken. B~i 
der Beurteilung des Umfanges der .ergänzenden 
A:u~bi1dung ist auf ·die bisherLge Ausbildung Be-
dacht z'u nehmen. . 

(5) über die A1us:biIdung hat ·der gemäß Abs. 6 
Ermächtigte ein Zeugnis Q,uszusteHen. Auf dieses 
Zeu,gnis ist§ 102 Aibs. 5 KFG1967sinngemäß 
anzuwenden. 

(6) Die besondere Ausbi1<dung ,darf nur auf 
Grund einer Ermächtigung ·des Landeshaupt
mannes .dur.ch:gefü,hrt werden. Diese ist <auf An
trag zu erteil'en,. wenn .der Antragsteller für die 
Vermittlung ·der Fadlkenntnisse über das erfor
derliche Personlai und die erforderlichen Einrich
tmngen vertiügt. Die Ermächtigung ist ZJU wider
ru,fen, wenn ,die Voraussetzungen für die Ert·ei
}ung nicht mehr ,gegeben sind .. 

(7) Durdl Verordtwng können nach den Er
forderniss·ender Verkehrs-, B'etriebs-und Be
förderungssimet'lheit, dem j.eweiligen Stand der 
Wissensch·aft und Technik .entsprechend, nähere 
Bestimmungen ÜJber ·die Gegenstände, den U m
fang und ·die Art der Ausbi'ldung sowie über die 
Voraussetzungen, unter .denen eine Ermächtigung 
gemäß Abs. 4 zu erteilen ist, festgesetzt werden. 

VII. ABSCHNITT 

B e hör cl e n z u s t ä n d i g k e i t, S' t r a f-, 
Voll zug s- und Übe r g a n g s b e s t i m

mungen 

Behördenzuständigkeit 

§ 41. (1) Fürdie·.auf Grund dieses Bundes
gesetzes durchzuführenden A:mtshiand,j,~ngen und 
für ·die DurdlfühflUng der Verwaltungsstrafver
f.ahren wegen übertretung,en im Sinne des § 42 
ist, 'sofern in :diesem Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt ist, 

1. in erster Instanz 
a)die Bezi,rksverwaltungsbeihör·de, 
b) im örtlichen Wirkungslbereich einer Bun

despolizeibehörde diese, 

2. in zweiter Instanz ,der Landesh:luptmann 
zuständi.g. 

1150 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)16 von 44

www.parlament.gv.at



1150 der Beila:gen 17 

(2) An de~ Vollz1ehiIng dieses HundesgesetlZes, 
durch die Bezirksverwaltungsbehörde und den 
Landes:hacupnmann hat. die Bundesgendarmerie 
mitzuwirk'en. Die Bun-de~enda'l1merie hat 

1. di(! Einh,~ltung der Vorschriften dieses Bun
des,g.esetzesj der auf Grund dieses Bundes
gesetzes erlassenen Verordnungen, des ADR 
und der' ~ni Sinne .des § 1 Abs. 3 getroffenen 
Vereinharungen nach Maßgabe dieses Bun
.desgesetzes,auf den Strlaßen mit öff·endichem 
Verkehr und nach Maßga:be des § 1 Abs. 2 
auf Verkehrsflächen ohne öffentlichen Ver
kehr zu üb:erwa<;hen, 

2. Maßnahmert, die für die Einleinung oder 
Durchfühliung. von Verwaltungsstrafverfah
I'en erfol'derilich sind, zu treffen und 

3. in den in diesem Bundesgesetz 'ausdrüddich 
vOI1gesdhenen FäHen. einzuschreiten. 

.(3) Die' Erhssung von Ve1"OrdnIUngen auf 
Gf>llnd dieses ,Bundesgesetzes obliegt dem Bun
desminister für Verkehr. Die Erlassu11ig von V-er
ordnungen lauf Grund ·des § 35 Abs. 3, die nur 
inneI1ha~b des örtlichen Wirkungs,bereiches eines 
Landesha,upnmannesgelten .soUen, ohliegt dem 
LandeSihaupnmann. 

(4) Zuständige BehöI1de für idie auf Gnmd des 
ADR vor~unehmenden Amtshandlungen ist, in
soweit in diesem Bundesgesetz nicht anders be
stimmt ist,' der Landeshauptmann. Für Amts
handlungen betreff·en-d Bauartmuster 'Von V'er
paCkungen (Ver:>andstückmuster) ist der Bundes
minister f.ür Verkehr .auchdann zuständig, wenn 
diese nicht unter § 5 f'allen. 

Strafbestimmungen 

§ 42. (1) Wer 

1. als Bdörderer ein gefähl1liches Gut entge
. gen § 22 A.bs. 1 befördert, 

2. als Abseriderein gd.ährIiches Gut ·entgegen 
§ 2? Abs. 2zlUr Beförderung übergibt oder 

3. acls Versender ein gefäshrliches Gut entgegen 
§ 22 Abs. 3 Ihefördeni läßt 

begeht, sDifiern die Tat nicht nach ein!er anderen 
Bestimmung mit strengerer Straf·e· bedroot ist, 
eine Verwaltun,gsübertretullig und ist mit einer 
Ge1dstrafebis 600 000 S zu bestrafen. 

(2) Wer 

1. als Zulas~ungsbesitzer Änderungen gemäß 
§ 13 A'bs. 1 und § 20 nicht angezeigt, 

2 .• als Lenker .entgegen § 26 Abs. 2 ~ei-le, Aus
rüswngsgegenstände und Ausstattungsgegen
ständedes KI1aftf.ahrzeuges oder Anhängers 
der Behörde lund -deren Organen nicht zu
gän,glich macht, 

3. als Lenker entgegen § 26 Abs. 2 ,der B'e
hördenicht die notwendi-gen Mengen oder 

Teile .des beför,derten ,gefäl1I'1lichenStoffes 
zur Ver'fü~ung steHt, 

4. eine 'Beförderungs einheit ,entgegen § 27 
Abs. 2 erster Satz in Betrieb nimmt oder 
Ilenkt, . 

5.entgegen§· 27 Abs. 3 l~tzter S1atzdie getrof
fenen Vorsicht~maßnahmen nicht beachtet 
.oder Anordn~n-gen nicht befolgt, 

6. einer gemäß §. 27. Abs. 4getroff,en,en I;:nt
. scheidungelUwiderhandelt, 

7. die gemäß§28 Abs. 1 und 2ange.ordneten 
Maßnahmen nicht trifft oder nicht befolgt, 

8. a:ls Lenker entgegen § 30 Abs. 2 die dort 
~ngeführten Nachweise ·oder sonstigen Un
tel'lagen nicht der iB·e.hörde vorlegt, 

.9. als Lenker entgegen § 30 Abs. 4 den Be
. scheid Ülber die Einsthränk-ung der Beförde

r.ung oder. ,der Beförde·rungsbewilli,gung 
nicht mitführt, 

10. entgegen § 31 ein Krafidahrzeug oder einen 
Anhänger in ,das Bundesgebiet einhri11igt, 

11. entgegen § 32 Abs. 1 'ein K~aftfahrzeug in 
Betr1eb nimmt, . 

12. als Lenker entgegen § 32 Abs. 2 nicht daf.ür 
sorgt, daß ·der Fahrtschreiber und der Weg
str-eckellJmesser auf Fahrten in Betrieb sind, 

13. als Lenker entgegen § 32 Abs .. 3 bei der 
Beförderung die im § 22 Abs. 1 Z. 7 ange
führten Begleitpapiere, Besch-eide und Ausrü
stungsge,genstände nicht dem ADR entspre
chend mitführt oder -den Onganen des 
öffentlichen Sicherheitsdienstesnicht aJuf 
Verlangen zur üherprüfung aushänwgt, 

14. als Lenker entgegen § 32 Abs. 4 nicht dafür 
sorgt, ,d'aß 'Sich 'auf der Beförderungseinheit 
nur Personen >befinden, -deren Teilnahme lan 
der Beförderung erfordedich ist, 

15. als Lenker oder B,egleitperson ·entgegen § 32 
Abs. 5 erster Satz nicht dafür sorgt, daß die 
Beför-derungsein,heit nach den Vorschriften 
des ADR überwacht wird, 

16. als Lenker oder Begleitperson entgegen § 32 
Abs. 5 zweiter Satz nicht unV'erzüglich die 
nächste Sicherheitsdi'enststel:le verständigt, 

17. als Lenker entgegen § 32 Abs. 6 nicht dafür 
Songe träigt, ,(laß er leicht erreichibar ist, 

18 .. als Lenker oder Begleitperson .entgegen'§ 32 
Abs. 7 -den .einschreitenden Katastrop'hen~ 
einsatzorg'anen nicht Einsicht in ·die schrift
lichenWeisungen {<ür das Verhalten hei Un
fäl,jen oder Zwischen.fäUen gibt, 

19. als Lenker oder Begleitpersc>n entgegen § 32 
Abs. S ,Allkohöl 2!U sich nimmt, 

20. als Halte~ entgegen § 33 Ahs. 1 nicht für 
die Eirrha:ltung der im § 10 enthaltenen Be
stimmungen sorgt, . 
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21. als Halter ,entgegen § 33 Abs. 2 nicht dafür 
sorgt, ,daß ,der Fahrtschreiberund der Weg
streckenmesser vor Antritt der F,ahrt ,be
_t6eb&bereit sind, 

22. als Ha>lter enügegen§ 3.3 Abs. 2 nicht 'dafür 
SOtigt, ·daßdie Schaublätter vom Lenker den 
Organen des öffentlich,en Sicherheitsdienstes 
zur überprüfung !ausgehändigt werden kön
nen, 

2J.ah H~lterentgegen §33.,A;bs. 2 ,nicht dafür 
sorgt, daß die vorgeschriebenen Eintragun
gen in ,di,e Sch:aUlblätter vorgenommen wer
den, 

24. alls Halter 'enug~en § 33 Abs. 2 die Schau
blätter nicht ·a;ufhewahrt oder der Behörde 
nicht 'z'ur Einsichtnahme v,or1legt, 

25. als Hallter entgegen § 33 Albs. 3 ,das Lenken 
einer Beförderungseinheit P,ersonen über
läßt, di,e nicht ,die dort angefÜlhrtien Voraus
setzungen el'füllen, 

26. als Haherentg~gen ,§ 33 Abs. 4 nicht dafür 
songt, daß der Lenker von 'einem Beifahrer 
begleitet wird, der den Lenker während der 
Fahrt ,ablösen kann, 

27. als Halter entgeg,en § 33 Abs. 5 Heschä,di
gungen nicht angezeigt hat, 

28. den Bestimmungen des ,§ 35, des ADR oder 
eines auf Grund des ADR im Sinne 
des § 1 Abs. 3 abgeschlossenen Staats
vertna.ges ,über ,den V,erkdhr mit Rahrzeugen 
und deren Betrieb :vuwifderhandelt, 

29. als Lenker :Oder Begleitperson entgegen § 36 
bei ZwischenfäMen nicht die vorgeschriebe
nen. Sicherheitsmr.lßnahmen trifft oder die 
Verständigung,en nicht durchführt oder 

30. entgegen § 39 Albs. 1 ,an den Versands tücken 
und den Beför'derungseinheiten andere als 
die ,dort angeführten Tafeln und Zettel an
bringt 

begeht, sotfiern :die Tat nicht nach einer 'anderen 
B,estimmung mit streng,erer Str,ale :bedroht ist, 
eine Verwa;hungsübertretung und ist mit einer 
GeJ.dstmfe bis 50 000 S ZJU !hestra,fen. 

Besondere Vorschriften für das Strafverfahren 

§ 43. (1) Als vorläufige Sicherheit:vur Albwen~ 
dung einer F,estna'hme auf Grund .des § 37:a 

. VStG 1950 ka:nn bei Verdacht eIner übertretung 
gemäß § 42 Abs. 1 ein Betrag von 100000 S, 
bei Verdacht einer übertrellung gemäß § 42 
Albs. 2 ein Betrag von 30 000 S ~estgesetzt wer
den. 

(2) Die Behörde hat im Stra:ferkenntnis im 
. Sinne des § 57 VStG' 1950 ,auch über die aus 
einer übertretung igemäß § 42 abgeleiteten pri
v:atrechtlichen Anspruche des Stnaßenenhalters 
und der den Aufwand der Katastropheneinsatz-

organe t!'agenden Gebietskörperschaft gegen den 
Beschlll1digten~u entschei'den: 

Außerkrafttreten vo~ Rechtsvorschriften 

§ 44; (1) Mit dein Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes treten außer Kraft: 

1. Lm §63 StVO 1960 im ersten Satz die 
Worte: "gefä1hrlicher ,ekelerregender und'" 
sowiie der 3. Satz, 

2. im Kr.aftfahrgesetz 1967. im § 20 Aibs. 5lit. f 
die Worte ,,(§ 92)" und .der § 92 u,nd . 

3. Art. III a .Nbs. 1, 4 ,und 5 derA. Kr:aftfahr
gesetz-NoveHe, 'BGBt Nr. 615/1977. 

(2) Soweit eine 'Beförderung im Sinne dieses 
Bundesgesetzes v:otliegt, ist das Schieß- und 
SprengmineLges.etz, BGBl. Nr. 196/1935, zuIetzt 
geändert durch das Bundesgesetz SGBI. N r. 92/ 
1975, nicht anzuwenden. Die Bestimmung: "Zu 
§ 35 II B Abs. 2 his 5 der Verordnung BGBL 
Nr. 204/1935 (Schieß- und Sprel1lgmittel-Mono
polverordnung) in der derzeit geltenden Fas
sung" Ibleilbt un:ber:ülhrt. 

Inkrafttreten 

§ 45. (I) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im 
Abs. 2 nicht ander:es ;bestimmt ist, insoweit es 
die interntationai1e B.eförderung ,betrifft, mit Ab
lauf des Tages seiner Kundmachung, insoweit es 
die national'e Beförderung betrifft, ein Ja,hr nach 
Ablauf des T,ages seiner K:un,dmachung in Kraft. 

(2) In Kr:aft treten: 

,a) Mit Ablauf des Ta.ges der Kundmachung 
dieses ß,undesgesetzes § 40 Abs. 4 bis 7 
über die besondere Ausbildung der Lenker 
und die Ermächtigung zur Durchführung 
-dieser Au~bildung, 

b) ein Mon'at nach Ablauf des Tages der 
Kundmachul1lg § 4:Abs. 1 Z. 5 und § 10 
Abs. 1 Z. 9 über ,die Kennzeichnung .der 
Verpack,ung.en und der Fahrzeuge, § 22 
Aibs. 1 Z. 3 'und 5 über.die Zulässlgkeit 
der ißeförderung und§ 42 Aibs. 1 Z. 1 hin
sichtlich ·des § 22 Abs. 1 Z. 3 und 5, 

'c) sechs MOn'ate nach Ablauf des tages der 
Kundmachung § 16 uber ,di,e HaJtpflicht
versicherung, insoweit. sie ,die international'e 
Beförderung betrifft. 

(3) Verordnungen a.uf Gru11!d dieses Bundes
gesetzes können von ·dem ·der Kundmachung 
di,es'es Bundesgesetzes folgenden 'ta,g lan Flassen 
wer,den; sie treten frühestens mit ,den in 'den 
Abs. 1 unid 2 ,angeführten Zeitpunkten Ln Kraft. 

(4) Im Zeitpunkt des Irtkrafttretens gÜlltige 
Genehmigul1lgen und Beschein]gungen, die auf 
Grund des § 92 KFG 1967 erteilt oder aJusge
steHt wurden, gelten als auf Grund idies,es Bun
de&gesetzeserteilt .oder ausgestellt. 
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(5) Die sich ,auf Grund ,des § 92 kbs. 6 Z. 5 
KFG 1967 'und ,des Art. IILa ,der 4. KFG-No
veiHej BOB!. Nr. 615/1977, für vor dem Inkraft
treten .. dieses B,undesgesetZies zugelassene Fahr
zeuge ergebenden Fristen für die überprüfung 
gemäß § 15 A:bs. 1 und ,für ,die Prüfung gemäß 
§ 15 Albs. 4 ibldbenunherührt. 

Vollziehung 

§ 46. (1) Mit der VOIUZ!iehun.g ,dies'es Bundes
gesetzes ist der Bundesminister ,für Verkehr he
traut; ,er ihat !bei der VO'l1ziehung des § 16, soweit 
damit nicht gemäß Albs. 2 ,der Bundesminister 
für Fina·nzen und gemäß Albs. 3 der Sun,desmini
ster ,f'ür }usti'z betraout ist, das Einvernehmen 
mit dem Bundesminis.ter r!iür Justiz und dein 
Bundesminister für Finanzen zu pfl.ergen. 

(2) Mit der VoIHziehung des§ 16 Albs. 3 hin
sichtliCh der§§ 60 und 62 Abs. 2 ibis 5 KFG 1967 
und des'§ 31 ist der Bundesminister für 
Finanzen betraut. Er Ihat heider VoHzieihung des 
§ 16 Albs. 3 :hinsichdich der §§ 60 und 62 Abs. 2 
erster Satz, Abs. 3 erster Satz und Abs. 5 
J(FG 1967. ,und des § 31 das Einverneh
men mit dem Bundesminister für V,erkehr und 
bei der Vdl1ziehung des§ 16 Abs. 3 hinsichtlich 
der §§ 60 Abs. 1 bis 3 und 62 Albs. 3 erster Satz 
und Albs. 5, j'e mitA:usnah.me der Festsetzung 
des Tarifes, mit dem Bundesminister für Justiz 
zu pflegen. 

(3) Mit der Viollziehullig des § 16 Albs. 3 ist 
hinsichblich der §§ 59 A'bs. 5 und 63 KFG 1967 
der B'undesminister f'ür Justiz betraut; er hat 
hiebei das Eiruv,emehmen mit ,dem Bundesmini
ster für Finanz,en und für Verkehr zu pflegen. 

{4) Mit der VoHziehung des § 24 Abs. 7 drit
ter Satz ist der Bundesminister für Inneres im 
Einvern'ehmen mit ·dem Bundesminister für Ver
kehr Ibetraut. 

(5) Mit der Vollziehung des § 31 ist 
der Bundesminister für Final1iZen im Einverneh
men mit dem Bundesminister für V'erke,hr be
traut. 

(6) Verordnungen auf Grund 'des § 2 A:bs. 2, 
3 und 4, § 8, § 12 kbs. 5, § 21 Abs. 1 und 2, 
§ 23, § 24 Abs. 11, § 34, § 35 Albs. 2, 3 und 4, 
§ 39 Abs. 3 und § 40 Abs. 2 und 7 sind, wenn 
sich die Verondnung unter .ß.erücksichtig'ung der 
Stoffauf,zäthlJ'ung für die einzelnen im ADR f,est
gesetzten K:lassen von gefährlichen Gübern be
zieht auf 

1. explosive Stoffe und Geg,enstände (Klasse 
1 a), mit explosiv,en Stoffen gebdene Gegen
stände (Khsse 1 b) und ZündWlaren, Feuer
werkskörper und ähnliche Güter (Klasse 1 c) 
im 'Einvernehmen mit dem B'undesminister 
für Inneres, 

2. vendichtete, verflüssigte Qder unter Dr·uck 
gelöste Gase (Klasse 2) im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister fur Bauten und 
Technik, 

3. seLbstentzündliche Stoffe (IGasse 4.2), Stoffe, 
die in Berührung mit Wiasser entzündliche 
Gase ent'Wickeln (Klasse 4.3), entzündend. 
(oxydier,end) wirkende Stoffe (KJ.asse 5.i), 
organische Peroxide (K'lasse 5.2), giftige 
Stoffe >(Klasse 6.1),' ,ekelerregende Qder an
steckungsgefäihrliche Stoffe (Rlasse 6.2), ra
:dioaküv,e . Stoffe (Klasse 7) und ätzende 
Stoffe (K

'
lasse 8) im Einvernehmen mit dem 

ß.undesminlster für Gesundheit .und Um
w.:el tsch u tz, 

4. verdidlt'ete, . verflüssigte oder unter Drud~ 
gelöst,e Gase {IKJ.asse 2),entzünldbare flüssige 
Stoffe (Klasse 3), entzündbare feste Stoffe 
(Klasse 4.1) undmdioaktive Stoffe (Kl:asse 7), 
soweit es sich bei ,diesen ,gefährlichen Gütern 
um Energieträger ,handdt,im Einverneh
men mit dem Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie 

zu erlassen. 

(7) Ver.ordnungen auf Grurud der §§ 2 Abs. 3 
und 34 sind im Einrvernehmen mit dem Bündes
ministerfür Gesundheit ,und Umweltschutz und 
dem ß.undesminister für sOlZia:le Verwaltung, 
Verordnungen auf Gru11lddes § 35 Abs.3 und 4 
im Einvernelhmen mit ,dem Bundesminister für 
B1aut'en und Technik ~u 'erlassen. 

1150 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 19 von 44

www.parlament.gv.at



20 ,1150 der B,eiLa.gen 

Erläu terungen 

Allgemeiner Teil 

D~e .rasche Entwicklung Ider Er:zeugung und 
des HandeLs auf dem Gebi,et der g,efährl<ichen 
GÜlt;er und di,e !Starke Zunahme der B,e,deutung 
diJeser Güoer, rw~e linsbesondel'e der chemisdlJen 
Stoffe, der Mineralöle und de'r racLioakuiv,en 
Stoffe, ,in denlretzuen J ahrzehnoen hat zur Folge, 

. daß ,die B-eförderungdieser Produkte auf der 
Straße an Uqtfang zunimmt. Ang,esicht'S der 
a.uße:rg,ewöhnilimen Gefähl1en für Pel'sonen, Sa
chen und di,e Uanwdt, due von solchen Stoff,en 
aUl~gehen, muß ~hre Beförderung stl'engen R1eg,e
Ilunglen unoerworf,enWlel'den. Daher !~SIt insbe
sOnldel'e ,das ,sadigel1echoe9idller,e Veu-pack,en, Zu
sammenpacken und Zusammenladen ,der Stoff·e, 
die KennZieichnungder V'er5'andstü~e, d~e Bauart, 
AUisrü~tung und AUs,sta'ttlUng und die K,ennzcich
nung td,er Fa:hr:z'euge, .die ELgnung des an der 
Durchführung der Sdörderung beteiligten P,er
sonals, dais V,erhaloen währenld der Bteför,derul1'g 
und der:gleidllen mehr Z'U 'l1egeln. 

Den Slichh~erau's lerg,ebenden Erforderniss'en 
wurde ,lUif 11noernariionalem Geb~et durch das 
"Europä.ische übereinkommen über ·die interna
tionale Beföl'derung gdähl'licher Güter auf der 
Straße - ADR" he1'leits weitgehend Rechnung 
g,etrag,en. Dieses älußerst umfangI'leiche übrereiti~ 
kommen, ,dem auch östlerreich breiget.reten ist, 
wuncte vom Naoionalrat glcnehmigt und ,im BGBIL 
Nr. 522/73 in der Fas,sungder Novellen BGBIL 
Nr. 523/1973, 377/1974,249/1975,250/1975,251/ 
1975, 261/1975, 522/1975, 352/1978, 353/1978 
und 354/1978 kundgemacht. Damit ,erLangte .ctile
ses übereinkommen Gesetzesrang. Bei der 
parJamentairischen Genehmigung ist alLerdings 
von der Möglichkcit, die Erfüllung di.ooes Staats
v,ertrages dUirch die ErlaSlsung von Gooetzen vo.r
zU$ehen (Art. 50 Abs. 2 B-VG), niicht Gebrauch 
gemacht worden, ~odaßdieS'er Staatsvertrag zwar 
auf ,dem Weg,e d'er gel1'enellen Transformaotion 
B,estandt,eil der rinnerstaa'vlichen RJecht'Sordnung 
geword,en ,ist, jedoch :er,st ,entsprechend seiruem 
Inhalt in die Kompeoenzv,erteilung des Brundes
V1erfaJ5'sungsgesetlJes ,eing,eordnet wer>d,en muß. 

Die ,Breförderurug gefährlid1ier Güter auf der 
Straße ist derzeit in österreich nicht einheitlich ge-

regelt und es fehlen daher insbesondere auch Vor
schJ.1~ften über ,eine einheitlich,e B,ehör,denzUJstän
digkeitaufd~(lsem Geooet. D~e B,ehördenzustän
dig~eit ,eq~ibt ;sich m~thin derzeit nru'r .. nachd:em 
subsidiä.r anzuwendenden A VG, nach wdchem 
bei gegebener ,BundeskQmpenenz auch inder VoU
ziehung (laut weiter unten näher erörtertem. Er
kenntnis des Verhssru-ngsgel"ithtshofes' vom 
26. März 1977, Zl. K II-2/76) ,in ,erster Instanz 
jeweills 'd~e 'B'eZJirk'SV1erwaltungsbehörden,iin zwei
t,er Instanz der Landeshauptmannund ~n dritter 
II1Istanz, im Zusammenhalt mit ,cl'en} Bundesmini~ 
strel1irengesetz 1973, der iBundesministe:r für Ver
kehr berufen sind. Auf die nationaLe Beförderung 
nadioaktiver StofFe ist :das Strahlenschutzgeseti, 
BGBl. Nr. 227/1969 anzuwenden, wonach in 
erster Imta,nrz tdi'e Bez]r~sV1erwaltungshehörden, 
sodann der Landeshauptffi'ann und 'schLießllich in 
letzter Instanz, Lm Zus'ammenhalt m~t dem Bun
desminister,iengesetz 1973, .der iB,undesmini'ster 
für Verkehr rzuständig r]st. Es bedad k,einer 
näheren Eröroerul1'g, daß diei>e Kompetenzlage 
nicht geeignet irSlt, id]e VdllZJiehung des ADR und 
überhaupt die iBeförderung gefähdich'er Güter 
a'uf ,der Straße praX/~snah zugestliloen. 

'Da's ADR kann sleinem Wesen als Qnternatio
n:al'es UbereiinkommenentSlpJ:'\echend nur ,diejeni
gen VOJ.1schI1iften el1'thaltJen, die von :seinen Mit
gliedstaaten unmittelbar anwendbar sind. Daher 
kann d~es:es Vor,schriftenwerk z. B. keine B,estJim
mungen über die zuständLgJen Behörden :in den 
MiitglLedstaaten, rdie Sachv,erständigen, die Aus
bildung der Lenker, di'e Zuständi,gke.it ,der Exe
kutiv,e, dne überwachung der Befönderurig und 
dergle~chen mehr lenrha1oen. Daraus 'erg,ibt sich 
die N otwendigkteitein er ,ergänZlenden ges'etzlich'en 
Reg,elung ctieser ,Gebtieoe. 

DaisBul1ldesministeri-um für VIerkehr hat es 
Zlunädl'st ,im F,ehru:lJr 1976 unternomm'en, den 
Entwurf eines Bundesgesetzes über die Beför
derung gelfährlicher Güt'er auf der Str.aße -
GGSt zmr Begutachtung ,auszusenden. M]t dem 
in Auss.icht genommenen Bundesges'etz soll im 
wlflsentEchen nachstehendes geJ:'\egelt werden: 

1. Die Zulässigkteit der V,erwendung von Ver
packungen für ,gefä.hrLiche Güter, sow,eit 
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di,ese auf Straßen mit öff,entlichem Verkehr 
hefördert werden; 

2. die Zul~ssijgkeit der Verwtendung von Kraft
fahrzeugen und Anhängern, mit den<en ge
fährliche Güter auf St~aß,en mit öffentlichem 
Verklehr befördert w,erden; 

3. ,diJe IBefönderung der gefähJ."ll~chen Güter auf 
der Str,aß·e 'und del"'en übeJ:IWachung; 

4. ,den Betrl1eb der ,Fahrzeuge (wie z. B. ihre 
Kennzieichnung, Reinigung, Entgiftung), di,e 
,Pflichnen 'des L'enk,ens und tdes Halter~, die 
Ausbüldungder Lenker 'soWlie Sicherhetits
maßnahmen bei Zwischenfällen und Sachver
ständkge. 

Zu aUen T,ailbere.ichen kommenverf'ahr,ens-, 
verwakungs- und ,strafI1echt1iche Bestimmungen 
sow.ie Definioionen. 

Schon heider Ausarbeitung dieses Entwurfes 
und um Zug,e de,s Biegutachtimgsverfahrensscellte 
Slich immer drtillJgJender d~e Frage nach den v:er
fas,sungsmäß,igen Kompetenzen für die Vol1zie
hung der 'einzelnen RegdungStgebiete des yor
g,es'ehenen lBundesgeSletz,es. Angesichts ,dieses Um
standeiS sah sich d~e lBundes'I1egie~ung V1eranlaßt, 
im Septi:lmhe.r 1976 !beim Verfassung'sgerichtshof 
den Antrag zu ~tenen, er möge aus~ptechen,oh 
di,e BtliaslSungdes im Ennwurf vor1iegenden Ge
setzes über ,die iBeföl"derung gefährLicher Güter 
auf ·der Straßie tin die ZUlständigkeit des Bundes 
oder der Lände'r fällt. Der VerfaStSung,sgerichts
hof h<rt über .den yoreJ:IWähnten Antrag der 
Buntdesregi;erung schließLich mit Erkenntnis vom 
26. M;vrz 1977,21. K H-2/76, entsch:1eden: 

,,1. Die E'da1smng ;desvon der Bundesregierung 
·im Enllwurf vongdegten GesetZJes über die Be-
förderung gefähJ."llicher Güter .......... auf 
Straß·en .fällt nach Art. 10 Abs. 1 B-VG in die 
ZU'~tänJdi:gkeit des Bundes. 

U. RechnsSiatz: 

La) Die tgeset~liche R1egdung ,der Ausstattung 
von Kraftfahl1ZieiU!gen, d]e der Bdörderung ge
fährlid1'er Güller auf Straßen mit öffentlichem 
Verkehr und auf mlidbenütJZten V,erkehrsflächen 
ohne öffendichen V,erkehr ,diienen, i,s,t ,eine Ange
legenheit ,des Kraftfahrwesens nach Art. 10 
AbtS. 1 Z. 9 B-VG. 

b) Dasseihe gth für ·d]e RJege1ung der Ver
packung derart z,u befördernder ·gefährlich,er 
GütJer und der Befönderung i!>ellbst, ;soweit da
durch den Gefahren begegnet wenden soll, die 
s.ich daraus e~gelben, daß die Bdörderung ,durch 
Kraftfahrz,euge ,erfd1gt. 

.. : ....... . 

Unter tBerücksichriigung dieses Brk·enntnlisses 
wurde der Gesetzentwurf lin der nun.mehr vor
Hegenden Fassung erstellt. 

Das mit dem .gegenstärtdlich,en En1Jwurt in 
Alussicht .g,enommene Bundesl[?iesetz wird ,im FaUe 
seines InhafttI1eteflls,den mit serner Voblzü'ehung 
zu betrawenden Bundesbehörden sowie deriBun
des'exekuohve neue bedeutende Aufgaben bring,en, 
sodaß lSaine VollzJi,ehung Anforderungen tin finan
zieller und pel1sondIer H~nsimt an den Bund 
stel·1en w,i,rd. Bei den neu !hinzugekommenen 
Alufgaiben für das Bundesmi'nDsteI1iJum f.ür Ver
kehr wird es sich lim w,eSlent1ich'en handeln um 

1. die Durchführung der V.erfahnen zur Ge
nehmIigung von Baual"tmust·ern von Verpackun
gen und Versandstückmustern radioaktiver Stoffe 
bzw; die Anerkennung solcher ausländi,scherGe
nehmigungen, insoweit eine Genehmigung im 
AUR vorgesehen ,ist, 

2.d~e DurchführuD.'g von V'erfahrenzur Ge
nehmigung ider ,Beförderung ra.chioakrliver Stoff.e, 
rnsow,e!it· eine Genehmigul1ig im ADR vmgesehen 
ist, 

3. die ErJüllung l,egistischer Aufgaben, vor 
allem ,die Au;sal'baiftung von 'V,e'rordnungSient
wÜ'l1fen, 

4. di,e ErtdiIung von Rechnsaustkünften, 
5. ,di,e organiJsa.toriJsmen ·und ,nechnsüberwachen

den Aufgaben,in'sbesoncLene durch Aibfa9SiUIlig- der 
en tspnechendteIi . E,rliilsse. 

-Angab,en iilber da'S ZJur IBewä.ltJigungdieser Auf
gaben .erforderLiche ·P,ersonal können aLlerdings 
erst dann endgültig tgemacht werden, wenn der 
mit der übernahme dieSier Aufgaben erfolgend·e 
Arbeitsanfall überblickt werden kann. Zurzeit 
dürfne aber ~elSu9tehen, ,daß für die B,earbeitung 
der ,sich aus der Anwendung de's ~n Aussicht 
g,enommenen Bundes'gesetzes ergebenden Aufga
ben !mn zusä'tzJiicher Beamter des 'nech1l5kundigen 
Dj'enstes sowie.elm vor allem auf den Gelb~eten 
orgartJilsme Chemüe und Strah1~nphys'ik qualäfi
zierter Univ,ers'itätsabsolvent erforderlich· sein 
wlird. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

§l 
Zu Abs. 1: 

Angasich'lls der außerordentliichen Gefahren, die 
,durch ,di,e Beför:derung ~efährlich,er Gü'ner ent
'Soehen, muß sUch ,der Anwiendung:sbereich des in 
Aussicht genOl111menen Ge~etzes auf jedes Fahr
zeug' und jtede Beförderung gdähdicher Guter 
erstrecken. Daher muß .dieses Gesetz nicht nur 
auf Kraftfahrzeug:e und Anhänger Anwendung 
finden, die ~ur Befönderu:ng ~efährllicher Güter 
bestimmt !Sind, sondern auch auf 1iolch,e Fahr
zeuge, mit denen 'gefährliche Güoer nur vorüher
gehend oder 'auch nur ,einmal beföl"'de1"t w,e1"den, 
ohne daß d3is !Fahrzeug zu einer 'Solch.en Bieför
derung 3iUlSlsch;Ließlich oder vorw~egend bestJimmt 
ist. 
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Zu Abs. 2: 

Das ADR liegt a:J.s linternationales überein
kommen zwar 'nlicht aUISdruckLich fest, was untoer 
Straßen zu vers~ehen I~St, es ,elig.ibt sich aber aus 
dem Sinn und Zweck dieselS übereinkommel1iS 
eindeutig, daß \Sleilfie .Alnwendung grundsätzLich 
zunächst auf Str.aßen ,mit öffentlichlern V,erkehr 
beschrän,kt :sein sOllI, auf V,erkehrsflä,ch'en ohne 
öffentLichen V,erk,ehr hingegen nur ~nsoweit, als 
diese ,im Rahmen von ADR-Ueföl"'cLerungien mit
benützt werden mÜlSlsen, wie 2. B. Haf,en-, Bahn
ho~s-, Fabnik,s'gelän,de und der,gleichen. Ein Er
fü11ung'sgesetz ZJum ADR muß ,daher auch solche 
nicht öffentliche Verkehrsflächen miteinbe
z~ehen, wlill man nicht Getahr hufen, ,daß ,cLilese 
V'el"'kehpsflächen v~n .der AnwenduItg ,des ADR 
a'usglenommelfi bl,eJiheli und ,daher ,c\llie VoNZlie
hung des ADR zum Teil in Fra@e gestellt wird. 

Wü'rden dlüe IlIicht öffenthlchen V,erkehrsflächen 
hier n:icht ,einbezog,en,so wäre ~nslbesondJere auch 
dalS ADR hlinsichdich ;seiner V011SchriftJen üher 
daJs B'e- und Enttla,den der FahnZJeuge, 60fern 
dieses nicht auf V,erk,ehrsflächen mit öffentlichen 
V,erkehr g,eschieht, niicht vOlJ.1zJiehbar, es sei denn, 
daß a.uf andenen Itftn~chl~gi@en Rechtsgebiileten 
entspnechende RegehingIen geuroffen werden. Ge~ 
mde da:s dürfte a.ber schon 'nechtilich z:iemLich 
proib1.ematJisch sein, zlUl!Ilal fra!glich~st, ob aUe 
dieses nicht auf Verkehrsflächen mit öffentlichem 
chen hli,ebei BeI1Ück,sich~glUng finden würden. Im 
übni,gen lerg1~bt 'Slich ws Idem Erroel1JIltnis des Ver
fa~g,ung~gerichtshofes V'OIm 26. März 1976, 
Z1. K 11-2/76, cLiie verf:l!ssun@Slrechllliche Un.be
denkLichkelit ,e:iner Iderartigen B,estimmung. 

Wi,e bereitsausgefiiihrt, sollen Verkehrsflächen 
ohne öffentiliichen V,erkehr dem AnWlendunglS
hereich dieses iBulfi,desglflSletzes nu:r ,rutnn unter
wor~en !lein, wenn sie ,im, Rahmen eiiner Be
förderung ,auf Verkehnsflächen mlt öff,entl.ich,em 
Vrerkehr mitbenützt wel1d'en. Da,her ist z. B. der 
aUlSSch'1ießLich alUf Verkiehrsflächen ohne öffient
lichen Verrkehr heschränkt>e WerkiSv:erkehr, ,w,ie 
etwaaJUf ,dem Gelände eines Industnieunterneh
mens, dem Gekungshereich ,dieses Bundes
gesetzes nicht unterwonfien. Werden beti solchen 
BeföI1derung ruber Straßen mit öffentlichem V,er
kehr, wenn auch nur auf ganz kurzen Strecken, 
wi.e z. B. durch überqueren und ähruEchesbe
rührt, so JUntler,Jij'egen ,solche Bdörderullig,en die
sem BlUndesgesetz. AUenfaJIls werden in solchen 
F:fllen .a,ber AlumahmegeIlJehrnigungen gemäß § 25 
für ,di.e ihetneffende B,eförderung /in B,etracht .kom
mien. 

Zu Abs. 3: 

DaJS ADR ,~st von österraichra.tifi2iert wOI1den 
(BQB1. Nr. 522/73) und hat dam1t Gesetz:esrang. 
österr.eich ,ist daher v,erpflichtlet, iBeförderungen 
im Sinne ,dieses Üiberelinkommens auf seinem 

Bundesgebi,et ohne :z;usätz1iche iB.edlingun~en oder 
Auflhgren Zu rgestatten. Daher darf ,dem ADR 
durch da's im Entwurf Vlorliie@ende Ge~etz nicht 
derogi,ert werden. Di'esem Erfor,demi.s soll durch 
di;,e Bestimmung über Idi1e Nrichtanwendung des 
im Entw'urf vor,Lielg!enlden 'Bundesgegetz,es Rech
nung gretra'gen wenden. 

Das ADR sieht in Rn. 2010 und 10602 vor, 
daß t.ntJer den dort näher bestimmten Voraus
set2)unlgen die zuständigen Behörrden von V,er
tr:agsparteien dies,es übereinkommens unmittd
har untereinander v,ereinbaren können, be
stimmte Boförderungen auf ihren Gebieten in 
'zeitwei.\iger Abweich'ung von den Vorschriften 
des ADR zuzulassen. Die Nichtanwendungsk!.au
sei muß daher auch diese völkerrechtlichen Ver
einbarungen er:fiassen. 

Eine Beförderung im Sinne des ADR liegt 
ohne Rücksicht darauf vor, db sie von einem 
a!usländischen oder einem österreichischen Beför
,derer durchgeführt wird. Beide haJben Anspruch 
auf cE'e Durchführung 'der Beförderung, wenn 
,di,e Vorschriften des ADR enfü:1lt sind. Daher 
bra'ucht a.uch lein österreichischerBeförderer bei 
einer ADR-Beföl1derung z. B. nur dann einen 
Beif.ahrer beiz:uste~len, wenn dies im ADR vor
geschrieben ist. Dies'er Grundsatz schließt aller
dings nicht aus, daß das f,ahrzeug eines öster
reichischen Halters, auch ,dann wenn es für ADR
Beföl"derungen herangezogen wird, nur verwendet 
wenden .darf, wenn es nach den österreichisch,en 
Kra,ftfahrV'orschrifoen genehmigt und zugelassen 
ist. Art. 5 des ADR bestimmt nämlich, daß Be
fördenmgen, für die dieses übereinkommen 
gilt, den allgemeinen nationalen oder internatio
nalen Vorschriften über den Straßenverkehr un
terworf,en bl,eiben. 

Zu Abs. 4: 

Die für den Lufttransport gefährlicher Güter 
geltenden Empfehlungen des Internationalen 
Luftver kehrs verbandes (lA T A-Reguh tions) wur
den zum Unterschied ,"om RID mit dem ADR 
nicht in Ein1k'lang gebracht. Da ·di'ese Vorschriften 
z'um Tei'leine andere Gefahr,enkennz'eidmung 
vorsehen, solldul'ch dieB,esdmmung des Abs. 4 
gewissen, sich ,daraus ergeheniden Schwier,igkeiten 
vorgebeu:gt werden. 

Zu Abs. 5: 

Z.1: 

Die Anwenidung des 'g,egenstänid}ichen Gesetzes 
auf die Beföliderung gdährlicher Güter in Brie
fen unld Baketen .durch die Post ist n.icht erfor
derlich, da hiefür eigene Vorschriften de~ Post 
bestehen, die geeignet sind, GClf~ahren ruf diesem 
Gebiet ausz:uschii,eßen. 
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Z.2: 

Das Bundesheer benöo1gt zur Er,füUung seiner 
,im ,Bundesveflfiassun~sgooetz .auf.erllegten Auf,gaben 
v,~elhch auch gefährtiche Güuer im Sinl1Je dies,es 
Bundesg,esletzes. Im HinbLick auf ,dli,e Alufgaben
stlellung des lBu'l1Jdesheereis ,ersche~I1It es daher er
for,cLerbich, ,in dem vorilJiegeruden Gesetz 3Juf c1ie 
Besonderheiten der militärischen Erfordernisse 
Bedacht lJU nehmen rund das BuncLesht!ler und 
cL~e Heer,e.sverwahun:g vom Anwerudungl'ibeJ:1eich 
auszunehrTIien. Die vorgesehene Ausnahme 1st 
vertretlbar, weill ,g,e:währLeistet ~st, daß das Bun
cLesneer durch enuspl1echende Vorschniften .in allen 
ArusnahmefällLen in ,geeigneter' W,eiJse für die 
Sicherheit Vorsorge get1"Offeh hat. 

Die Awsnahmenege1ung entsprlicht ihrer Kon
stJ:1uktion nach verschiedenen vergleichbaren Re
geLungen, ,cL~e berei1JS sent ,g,eraumer Zeit Bestand
u~l der Rlechtsordn'lli1Jg 'Slind Cz. B. § 29 Albs. 2 

.. StVO 1960 und § 107 Ahs. 4KFG 1967). 

Z.3: 

Für ,die Fähleder Lehensrettung und des Kata
strophenieinsa'tze5 muß ,durch deooJ:1m1il1Ji'erte Aus
nahme Sorge g'eura~en wenden. Das ADR kennt 
eine ähnLiche Bestimmulljg nur für ,di'e Anl<lige 
B [Rn. 10100 (5)]; niicht aber für die AnLagre A. 

Z.4: 

Dvase AlUsnahme von der Anwendung des Ge
setzes i,st im ,Inuenes\lle der Land- und F01"l'>twirt
schaft. Damit 'sollen vor allem jlene FäUeertaßt 
w,er.den, ~n ,denen gdähr1iche Güter, ,di,e ~m 
R,ahmen ,eines Lal1'd- und forstwirtschafcl,ichen 
BetrÜJ~bes oder eines Isolch,en Nebenbetrwbes (z. B. 
im Rahmen der sogenannten Nachbarschaftshilfe) 
verwendet werlden, 'W1ie z. B. KUl1Jstdünger, vom 
La.g,erha ws oder einer sot1lsti@en Verbufssuelle 
zum At1IWlesen :befördert ,werden. 

Z.5: 

DieB~genart ,der ~n der K1;lJSlse 6.2 des ADR 
erfaßten ekdelrtie~enden rund ,ansteckungsgdähr
Echen Stoffe läßt .dJiJe vorges,ehenen Ausnahmen 
~achLich v,efltretlbar ,etischei:nen; "'gI. auch die ähn-
1<iche Rlegelung .in der deutschen Gef'ahrgutver
ordnung - Straße, § 11 Abs. 2. 

Zu Abs. 6: 

Die Beför,derung gef:ihl1lichier Stoffe, die ver
dichtete, verflüssigte oder unter Druck gelöste 
Gase sind, 'erfoLgt mittels sogenannter Druckbe
hälter, die Iden Bestimmrungen des Art. 48 des 
Ver<Waltungsendasnungsgesetz'es 1925 in ,der gel
tenden F.assung bzw. der Dampfkesselv'erord
nung, BGBl. Nr. 8311948, in der geltmden Fas
sung unterliegen. 

Zu Abs. 7: 

Mit dem im Entwurf in Aussicht genommenen 
B'undesges,etz können nach dem Rechtssatz des 
Verfassun,gs,gerichtshofes fuegelungen getroffen 
wenden, soweit da.cLurch den Gefahren begegnet 
werden soLl, die sichdar,aus ergeben, daß die 
B~Förder.unlgdurch Kraftfalhrzeug,e ,ert'dlgt. Falls 
darüber hina'us Regdungen zum Schutz der Ar
heitmehmer z. B. heim Be- IUnd Entiladen, erfor
derlich sind, sind entspr,echende Vorschriften im 
Rahmen der Aribeitnehmerschuuzvorschriften zu 
errllassen. Die Überwachung der Ein'haltung vOn 
Al1beitnehmerschutzvorschriften sowohl a.uf 
Straßen mit öffenüichem Verkehr ,als insbesonc 

del"e.auch a:U1f Verkehrsflächen mit nicht öffent
lichem Verkehr innerhalh von Betrieben olbEegt 
unbeschadetder im § 26 des gegenstän;cHichen 
Entwullfes vorgesehenen ;Bestimmungen auf 
Grund des A~beitsinspekti!Onsgesetzes 1974 der 
Aufsicht ,derA11beitsinSIpektion. Die Bestimmung 
,des Abs. 7 dient sohin der Wahrung der Rechts
sicherlheit. 

§2 
Zu Abs. 1: 

Mit dieser grundsätz<lich,en Bestimmung so11,en 
die VorsCl~riften der Anla,gen A und B des ADR 
in ,der im ißundesgesetziblatt jeweils kundgemach
ten Fassung lauch zur rmaueriellrechtlichen Grund
hgeder Bestiiffiltnungen dieses Bundesgesetzes, so
weit si1e sich .auf den nationalen Verkehr hezie
hen, gemacht werden. Dies ;tiber nur insoweit, 
als in diesem 'Bundesges,etz nicht andeI"es be
stimmt wird. Mit ,dieser Einschrän'kung soll ge
währleistet werden, daß bestimmte nationale 
BefördeI"ungen, bestimmte gefährliche Güter 
OIder hestimmte Falhrzeugart,en vom ADR ab
weichenden Bestimmungen unterworfen werden 
köimen. In diesem Zusammen'hang wird vor 
aHem ,a.uf die derzeit in Geltung befindliche 
'Dankfahrzeugverordnung 1967 hingewiesen, 
welche in hestimmten P'unkten strenger ist als 
dasADR. 

Zu Abs. 2: 

Die Beför,derung kleiner Mengen bestimmter 
gefährlicher Güter ist .auch ohne die Sicheflheits
bestimmung,en (des ADR unlbedenldich und da
her vertretbar, so daß für Ausnahmen in dieser 
Richtung Vorsorg,e getra.gen werden muß, wie 
z. B. IBena:in zur KleiderJ:1einigung ün Haschen 
oder Butan in Taschen- oder Tischfeuerzeugen. 
Ohne eine Verordnung auf Grund der hier in 
Aussicht genomrnenen Ermächtigung wäre die 
Vollziehung des Ges·etz'es in Frag,e gestellt, denn 
es wäre für die IB,etroffenen unzumutbar, etwa 
für die ,Beförderung 'einer FIl<lsche Reinigungs
benzin die EinhaltUnlg der mit diesem Gesetz 
festgesetzten V:orsch·riften zu verlangen, wie z. B. 
Kennze:ichnung des Fahrz,euges, iß,egl~eitpapiere. 
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Im ADR sind her:eits j'etzt für hestimmte 
Stoffe Höchsomengen festgesetzt, ibis zu denen 
der Stoff frei beför:dert wel"\den darf (siehe z. B . 
Rn. 2201 'a, 2301a, 2401 a; 2431 'a, 2471 a, 2501 a, 
2801a und 10100). Diese Ausn:ahmen gelten im 
Sinne ,des Abs. lauch für .das ,im Entwurf v.or
Lieg,ende Gesetz. _Da sie liber nur den Ertor.der
nissen :des ADR, nicht aber denjenigen der nati.o
na1en Beförderun1g ,entsprechen, könnten zusätz
liche Ausnahmen erfol1derlich werden. 

Zu Abs. 3 und 4: 

Es gibt ,gefährliche Stoffe, deren Beförderung 
<liufder Stl'laßemach ,dem ADR unzulässig ist. Es 
so~l daher die Möglichkeit geschaffen we1"den, 
durc.~ Verordnung die nationale Beföl"Iderung 
solcher Swff,e unter bestimmten V.oraussetzungen 
für zu!läss~g zu ,erklären, da sonst durch das In
kralttreten des vorgesehenen -Bundesgesetzes un
vertret!bare Hemmnisse __ für die Wirtschaft zu 
befürchten wären. . 

Das ADR muß -als intemationales überein
kommen spezifisch,e Interessen der einzelnen Mit
gliedstaaten his zu einem igewissen Grad unbe
rücksichtigt liassen. So könnte z. B. der Fall ,ein
tre'ten, daß die Beförderung eines nach dem 
ADR zugelassenen gefä:hrlichen Stoffes vom 
Standpunkt spezifisch,er österreichischer V erhäl t
nisse aus im na:tionalen Bereich unuerbunden 
weI'd-en müßt,e. Hiefür muß der Gesetzgeber 
Sorge tragen. . 

Dies gilt sinngemäß auch für solche gefährliche 
Stoffe, die erst lneuenndeckt bzw. geschaffen wer
den und 'daher dem ADR nicht bekiannt sind. 
Die A'Ufnahme solcher Swffe in :das ADR erfor
dert zufolge des internationalen Charakters die
ses übereinkommens meistens ,einige Jahre. Die 
nationale Beförderung solcher Stoff-e soU aber 
schon vorher geregelt weI'den können. Dies ist 
durch Albs. 3 und 4 sichergesteLlt. 

Zu Abs. 5: 

Die Gefahren, die durch die im ADR :geregel
ten gefährlichen Stoffen 'entstehen können, w.ie 
z. B. Ex-plosion, V'er:giftung, Vers eu churug; 
Ätzung, Stl"laMun:g, Brand u. ä. ffi. steHen das 
wesenoliche vergleichba1"e Kriterium für .die Ab
greIliZIung des Begriffes eines "gefährlichen StOif
fes" im Sinne des im Entwurf vorliegenden Bun
tdesgesetzes ,diar. 

§ 3 

Zu Abs. 1: 

Z.1: 

Eine lallgemeine Definition des Begriffes "ge
fährliches Gut" ist im Hinblick a'Ulf die Vielfalt 
und :die Verschiedenheit der in Betrach,t kom
menden Stoffe problematisch. Es erscheint daher, 

nicht zul:etztauch aus Gründen ,der Rechtssicher
heit geboten, den Begriff 'an die im ADR ent

. halt,ene B.egriffs:bestimmunganZlugleich-en. 

Z.2: 

Der Belgriff "Beförderung" darf sich nicht -auf 
die 'bloße Ortsveränderung beschränken. Er muß 
sich vieLmehr auch auf jene Handilltngen er
st1"ecken, die ,einerseits zur unmittelbaren Vor
bereinung ,der Ortsveränderung erfm.derlich sind 
und die ·andererseitsunmittelbar _nach Beendi
gung derseLben vorgenommen werden müssen. 
Dazu gehör,en u. a. ,das Verpacken, Verladen, 
Endaden, Rei'nigen und Entgiften. Auch das 
ADR r-egelt diese Tätigkeiten eingehend. 

Z.3: 

Es ist notwendig, idie nationale Beförderung 
geg,enüber der Befördemng 1m Sinne des ADR 
begrifflich ~pzugren'Zen. 

Z.4: 

Mit' einem Kraftf:ahrZ'eug, mit dem . gefährliche 
Güter befördert werden, darf nur ,ein Anhänger 
g,ezogen werderi. Daher kann sich die Be1förde
rungseinheit nur auf ein Knaftfahrzeug oder auf 
einen sOllchen Zug ,erstrecken. 

Z. 5 und 6: 

Das ADR verwendet die Begriff,e "Ver pak
kung" und "Versan:dstück", .ohne sie zu definie
ren. Eine Definition dieser beiden Begriffe ist 
aber schon im Interesse einer kla1"en Unterschei
dung eflfordel1lich. Da la'uch leere Verpackungen, 
in denen sich noch Rückstände eines gefährlichen 
Gutes befinden, unter Umständen die gleiche 
Gefährlichkeit aufweisen, wie ein verpacktet ge
fährlich-er Stoff (z. B. Reste von giftigem oder 
radioaktivem Material), müssen solche ,leere Ver
packungen dem Begriff Versandstück zugeord
net werden. Auch das ADR. kennt :diese Zu
.ordnung. 

Z.7: 

Siehe Eriläuvel'ungen ZIU § 33. 

Z. 8 bis 11: 

Dies,e Begriffshest~mmungen ergeben sich aus 
dem Handelsrecht (§§ 407, 425 ff HGB): 

"Wer mit dem Frachtführer (Beförderer) den 
Frachtvertrag ';!Jbschließt, ist. der -Absender. 
Schli,eßt der "Absender den F~achtvertrag für 
Rechnung eines Dritten, so heißt dieser Venen'; 
der. So ist der Spediteur Absender, deSsen Auf
traggeber Versender." [Ratz in RGR Komm. z. 
HGB, § 425 Anm. 11. c) S. 397]. Siehe hieZlu 
auch ,B1a,umbach-Duden, HGB 21, § 425 Anm. 
2A. 

1150 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)24 von 44

www.parlament.gv.at



1150 der ,Beila~en 25 

Zu Abs. 2: 

Eine Fesdegurug der übrigen maßgebenden Be
griffe, S'O insbes'Ondere die Definition der Begriffe 
C'Ontainer, Tankc'Ontainer usw., k'Onnte entfallen, 
weil diese im ADR hinreichend bestimmt sind. 
Daher genügt die hierenthialuene Bestimmung, 
daß die übrigen Begriffe des ADR auch als Be
griff-e im Sinne des Bundesgesetzes gelten. Defini
ti'Onenfinden sich im ADR in Rn. 2000, 2001 
und 10 102~ 

Das ADR spricht in seiner Klasse 7 von Bau
artmustern von' Verpackungen und von B,auart
mustern von' VerSiandstlücken (Ver-sandstück.mu
ster). Diese bei den B,egriffe erfahren jedoch keine 
Abgrenzung. Es fäHt jed'Och auf, daß nur von 
VersandstückJIDustergenehinigungen, nicht aber 
von Bia,uartmustergen:ehmigurugen gesprochen 
wir-d. Da auch nach dem ADR (vgl. Rn. 2700) 
.das Versandstück nur eine einzelne bestimmte, 
mit dem gefährlichen St'Off getRÜillte Verpackung 
sein kann (vgl. aluch die Begriffsbestimmung im 
§ 3 Abs. 1,z. 6), kann mit dem B-egriff ,,,Versand
stüCkm.-ustengene'hmigung" nur die Genehmig,ung 
dl;!s ß,aUlartmusters der Verpackung gemeint sein, 
~dche . auch die näheren Bedingungen für die 
Füllung (wie FüIaungsgut, Füllungsmenge, Fiil-
1ungsverhältnis usw.) und ,damit für die Ver
wendung -der Verpackuilig als Versandstück um
f,assen muß. 

Im Hinblick auf die 'Offensichtlich nicht k'On
sequente Dikti'On des ADR in diesem Punkt ist 
daher eine entsprechende KlarsteUung n'Otwendig. 

§4 

Z.5: 

Die Kennzeichnung der Gefahr urud des ge
fälhrlichen Stüff,es auf >den V'erSiandstücken durch 
sügen;annte Gefahrzettel gehört zu den wichtig
sten Sicherheitsv.orschriften des ADR und dieses 
Bundesgesetzes, da ohne Gefahrzebbel bei Zwi
schenfällen oder UnfäUen ein wirks.ames Ein
schreiten z-umindest bedeutend erschwert und da
durch ,a'uch vielfach -unwirksam sein kann. Die 
KennzeichnungdesVersandstückes mit Gefahr
zetteln ist daher vüns'O wesentlicher Bedeutung 
für die Erreichung des Gesetzeszweckes, daß sie 
unabdingbar ,für die Zulässigkeit der Verwen
dung der Verpackung er klärt wel'den muß. 

Zu Abs. 2: 

Die im Abs. 1 Z. 1 festgesetzte Vüraussetzung 
hat, wie bereits 'Oben ausgeführt, grundsätzliche 
Bedeutung. Da davon ausgegangen werden kann, 
daß ·diese VoraU~5etzung 'bei Verpackungen er
füllt ist, deren BauarUbestimmungen den ein
sch'lägigen V qrschriften, insbes'Ondere des ADR 
entsprechen, 'Oder ,die im Sinne dieser Vürschrif
ten ,geprüft oder genehmigt sind, kann im Ge
setz a.uSigeSprochen werden, daß bei diesen Ver
packungen die V'Oraussetzung des Abs. 1 Z. 1 als 
geg,eben ,gvlt. 

§5 

Zu Abs. 1: 

Das ADR sieht '111 seiner derzeitigen Fassung 
Genehmigung,en von Ver,sandstückmustern nur 
in seiner Klass,e 7 (r,adioaktive St'Offe, Rn 2704, 
Rn. 3671-3674) vür. Siehe im übrigen ,die Er
lä,merungen zu§ 3 Abs. 2. 

Die Vora'ussetzungen, unter denen eine V,er-
packung ,und ein Versandstück verwendet wer- Zu Abs. 2: 
den darf, müssen im Gesetz eindeutig Ifestgesetzt Die Genethmigung eines Ba<U!artmusters bild,et 
werden. die Gru11'dla,ge für die Verwendung zahlreicher, 

Zu Abs. 1: 

Z.t: 

Erster Gl'undsatz muß sein, daß di,e Verpak. 
kung hinsichdich ihrer Beschaffenheit und Aus
rüstmng der Gefähtilichkeit und der Menge des
jenig'en gefährlichen St'Offes entsprechen muß, der 
in dieser Verpackung befördert wird. Siehe im 
übrigen auch das zu Abs. 2 Gesagte. 

Z. 2 bis 4: 

,Bei Verpackungen, für ,die in den 'einschlägigen 
V'Orschriften (ADR, Ver'Ordnungen) Bestimmun
gen Ülber Idie Bauart, Ausrüstuilig und Ausstat
tung ''Oder über die Genehmigung 'Oder Ober
prüfung enthalten sind, muß die Zu!lässigkeit 
ihrer Verwendung davon ahhängig Igemacht wer
den, daß diesen Vorschriften entsproch'en ist. 

dies-ern Muster entsprechender Einzelverpackun
gen und es S'Oll da:her im Hinblick auf die grund
sätzliche Bedeutung ,ein'er solchen Genehmigung 
iund v'Orallem auch zur Wahrung der Einheit
lichkeit die Entschei'dung ausschließlich der Zen
tra,lstelile Üibertmgen werden. 

Im Hinblick auf das technische Naheverhältnis 
von fest verlbundenen Tanks und Aufs-etztanks 
mit dem jeweiligen Fahrzeug ist es erforderlich, 
die Genehmigungen, auch Bauartmuster_genehmi
gungen, in diesen Fä:llen mit den Fahrzeuggeneh
migungen (§ 12) zu koppeln. 

Zu Abs. 4: 

Die bisherige Praxis hat bereits ergeben, daß 
es Verpackungen und Versandstücke gibt, deren 
Bauartrnuster - ma:ngels derertf'Orderlichen Ein
richtungen oder Sachv,erstärudigen in österreich 
nicht Igeprüft werden kö.nnen. Um hier denn'Och 
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eine Vollzi'elhung des im Entwurf vorliegenden 
Bun1desgesetzes zu gewährleisten, soll der Be
hörde die Mö.glichkeit gegeben werden, auch im 
Ausland erfolgte Prüfungen solcher Muster und 
deren El1ge!bnisse für das Inland auzuerk'ennen. 

Zu Abs. 5: 

nie Kennz,eichen soUen schon aus Gründen der 
Eiruheidichk'eit, Leichtigkeit und Kostenersparnis 
,den im ADR vorgeschriebenen Kennzeichen ent
sprechen (Rn. 3656 und 3677). Di'e weiteren Be
stimmungen di,eses ~bsatzes soHen der Möglich
keit einer Ieichtenurud sich,eren überwachung 
dienen und sollen gewährleisten, daß ,die Ver
wendung von dem genehmigten B'auartmuster 
nicht oder nicht mehrentspl'echen:den Verpak
kungen und Ver~an'dstücken leicht und schnell 
unterbu'ruden werden kann. 

Zu Abs. 6: 

Im Hinblick auf die besonderen Gefa.hren bei 
der Befördel'ung gefährlicher Güter kommt der 
gesetzlichen Möglichkeit der Behörde, die Ge
nehmigulligen mit entsprechenden Bedingung'en 
urud Auflagen aJuszustatten, besondere B.edeutung 
zu. 

Zu Abs. 7: 

Das zu § 14 Abs. 2 Gesagne gi'lt hier sinnge
mäß. 

Zu Ahs. 8: 

Siehe Bemerkungen zu Abs. 1. 

Has ADRsieht im Aruhang A 6 (Vorschriften 
für die r!aldioaktiven Stoffe der Klasse 7) als be
sondere Rechtsfigur die Ertei1ung einer Genehmi
gung durch Gültigkeitserklärung des von einer 
a.usländischen Behörde 'ausgestellten Genehmi
g.ungsz·eugnisses vor (siehe Rn. 3679). Um jede 
Unklarheit :auszuschließ'en, muß festgesteIlt wer
den, daß die Besti.mmungen ·des ADR über diese 
Rechtsfigur durch die Abs. 1 bis 7 unlberührt 
bleiJben. 

Zu Abs. 9: 

Das ADR kennt derzeit noch keine Einzdge
nehmigun:gen von Verpackungen. Es kann jedoch 
für die Zu~unft nicht ausgeschlossen werden, 
daßsOilche Einzelg,enehmigungen eingeführt wer
den. Für ,dies.en Fall ist Vorsorge zu treffen. 

§6 

Es kann Fälle geben, wo eIne Ausnahmege
nehmiguIlJg notwendig urud vertretbar ist. Es 
könnte in manchen Fällen ZlU ganz unnötigen 
Erschwernissen für die Wirüschaft kommen, 
wenn Ausnanmegenehmigungen nicht vorgese
hen sind. Man denke in diesem Zusammenihang 
an Beförderungen, die nur aUlf Streck'en statt-

finden, bei denen die üblichen Folgen von Zwi
schenfällen nicht befürchtet werden müssen, z. B. 
Strecken ohne in der Nähe befindl,iche Gewä.sser, 
ohne Gl'undwassergefählidung, ohne ibesondere 
Vegetationsgefä.hrdurug, etwa zwischen einem In
dustriestandort und einemB1ahnhof. Vor 'aUem 
muß aber ;l!uch bedacht werden, daß eine Beför
derullig aus V.ersuch.sgründen notwendig sein 
kann, ,die !bei EinJha.Jtung besonderer Vorsichts
maßnahmen ohne weiteres 'Vertretbar wäre, ob
wohl die Bestimmungen des ADR nicht einge
halten werden. 

Schließlidl wäre 'aber auch eine unvertretbare 
SchlechtersteHung der nationalen Befönderer ge
genüber den ADR~B.eförderern gegeben, weil für 
die Letzteren die - sog,en1annten Sondervereinba
l'ungen ;getroffen werden können, die j.a auch 
nichts anderes als ~usnalhmegenehmigung,en sind. 

Vel1g11eiche hiezu auch§ 34 KFG 1967. 

§7 

Der Behörde muß die Möglich~eit gegeben 
s'ein, eine Verpackung, di'e nicht mehr dem ge
Il'ehm~gten Bauartmuster (V,er.sarndstückmuster) 
oder ihrer EinzeJ.g,enehmigullig ,entspricht, da
durch aus dem Verk'ehr zu zi'ehen, .daß sie den 
der Genehmigung zugrunde liegenden Bescheid 
unwirks'am macht. Dies kann nur durch 'einen 
Bescheid über die Feststellung dieser Nichtent
spre.chung erz'Lelt werlden. Hi·ebei ist ·für eine 
wirksame VoHziehung der Widerruf :des seiner
ze~t f·estgesetzten Kennzeichens von besonderer 
Bedeutung. 

§ 8 

Das ADR kann schon im Hinblick dar,auf, daß 
es international zur Anwendung gelangen muß, 
auf die Besonderheiten der naüona1en Verhält
nisse 'nicht immer voH Bedacht nehmen. Es kann 
da;,her ruotwenidig werden, ,für nationale Beför
derungen von den Vorschriften des ADR abwei
chende Bestimmungen zu erla,ssen, weil beson
dere V erhäl tnisse im Indand dies angezeigt er
scheinen hssen, z. B. besonders rgeifä:hrliche Ge
lä)1ldestrecken, die ,es nicht in jedem anderen Land 
gibt, wie Gebirgsstrecken oder Strecken mit be
sOfilderen UmweltJheldingungen. Daher muß eine 
Grundla.ge für di,e Edassung entspl1echender Ver
ordnungen geschaffen werden. 

§ 9 

Container sind Behälter, ,die nicht mit einem 
Fahrzeug ständig fix verbufilden -sind, sond~rn 
inlolge ihrer Eigenart von verschiedenen Fahr
zeugen verwendet werden können. Siehe hiezu 
auch ,die Definit~onen ·in Rn. 10 102 (1) ADR. 
Container sind daher veJ1f.ahrensmäßig iden Ver
packungen zuzuordnen. 
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§ 10 

Die Voraussetzungen, unter (lenen Fahrzeuge 
zur Beförderung gefährlicher Güter verwendet 
werden dürfen, mü~sen im Gesetz eindeutig fest
gesetzt werden. 

Zu Abs.t: 

Z.I: 

Grun;dsatz hat zu ,sein, daß jedes zur Beförde
l'ung gefährlicher Güter verwendete Fahrzeug 
jeweih der Gefähl1lichkeit und der Menge des 
beförderten gefährlich,en Gutes ,entsprechend ge
baut, beschaffen und :IIusgerüstet sein .muß. Der 
grundsätzlich,e Gharakter dieser Vorschrift 
kommt 'auch durch .die Bestimmung <des' Abs. 2 
ZUilll Ausdruck. Siehe die Bemerkungen zu Abs. 2. 

Z.2: 

GruncLsatz hat weiters zu sein, 'daß jedes zur 
Beförderung gefährlicher Güter verwendete Fahr
z'eug nach den Vorschriften des Kmfofahrges,etzes 
1967 im öffentlichen Verkehr verwendet we~den 
darlf (siehe h~ezu § 36 KFG 1967). Im Hinblick 
auf die besonder.e Gefä1hrllich:k'ert der Beförderung 
muß vorgeschrieben werden, daß diese Beförde
rung nur mit z·ugehss'enen FahrzeIUg,en ,erfolgen 
dartf. FahrzeUige gemäß § 1 Abs. 2 Lit a und bund 
§ 104 Abs. 7 KFG 1967 müssen jedenfalls von der 
Beföl1dewng ausgesdrlossen s'ein. 

Z.3: 

Tankfahrzeuge und Fahrzeuge mit Aufsetztanks 
müssen schon weg,en ihr,er besonderen technischen 
Ausrüstung und der Tanka,ufibamen grundsätz
lich kmftJahrrechtlich einzel~enehmigt s,ein. Dies 
ist auch schon jetzt nach den kraftfahrrechtlichen 
Vorschriften vorgeschrieben (Tankf.ahrzeugver
or.dnung). Bei allen übrigen Fahrz'eugen, mit 
denen gefährliche Güter befördert wenden, er
scheint auch die. Typen:genethmigun,g ausreichend. 

Z.4: 

27 

zu gewährlehsten, letaß das Fahrzeug nur in ver
kehr's-, betrLebs- und befördel"ungssicherem Zu
.stand Verwendungfinidet. 

Z. 7:· 

Das ADR sieht in v,erschiedenen Fällten vor, 
daß ,das F,ahrzeug vor dem Beladen .oder nach 
dem EntJaden ,gerein~gt und ,entgiftet wel1den 
muß (siehe z. B. Rn. 10415). Diese Bestimmun
gen haben den Zweck, daß daJs Beladen nicht ent
gifteter Fahrzeuge mit anderen, auch nicht gefähr
lichen Güoem, ,vor allem Lebensmitteln, verhin
dert wer.den ~()IL Die Reinigung und EntgJiftung 
muß daher aus Sichenheitsgründen zu einer Vor
aus~etzung für die Zu/lässigkeit .Jer Verwendung 
des Fahrz,eug;es gemacht werden. 

Z.8: 

Dars zu Z. 5 Gesagte gilt bei Tankfahrzeugen 
auch für die wiederkehr,ende überprüfung des 
Tanks, insbes'Ondel"e unter Berücksichtligun:g der 
Da,mpfkesse!lvorschriften. Auf Grund ;der Dampf
kesselv,ol1schri:ft:en ,sind Tanks unabhängig vom 
FaJhrzeug wiederkehrend zu überprWien [siehe 
Rn. 10 182 (4)]. 

Z.9: 

Das ADR entlhält umfangreiche Bestimmungen 
über die Kennzeichnung der Beför.derungsein
heit mit einem wohldurchdachten Nummern
system zur KenIllz'eichnungder Gefahr und des 
Stoffes. Dieses Numimemsyst:em bildet die Grund
lage für eine möglichst wirksame Katastrophen-' 
bekämpfung bei ZwischeIllfäUen und Unfällen und 
dient nicht nur dem Schutz der Umwelt, son
dern unter anideremauch dem Schutz der Fahr
zeugbesatZJung, der ,einschreitenden Organe oder 
,sonsti,ger in ,der Nähe befindlicher Personen. 

Z.to: 

Siehe die Erlläuterungenz'U § 16. 

Die IBestimmung der Z. 4 ist eine ,lex specialis Zu Abs. 2: 
zu Z. 1. 

Z.5: 

Dort wo das ADReine he&ondere Genehmi
gung oder Zulassurug vorschrei.bt, muß diese die 
Vor:llus.setzung Iflür dä,e Zulässigkeit ,der Ver,wen
dung des Fahrzeuges bilden [z. B. ADR 
Rn. 10 182 (1) un,d (2)]. 

Z.6: 

Das z!u Z. 5 Gesagte gilt sinngemäß auch hier. 
Sowohl die vorschriftsmäßige überprüfiung der 
Fahrz'C1uge durch die Btfuörde (Verwaltungsver
fahren) als 'a'uch die im Sinne des § 15 Albs. 4 
zu veranl'a~sen,de PrüJung des Fahrzl6uges muß 
Voraussetzung für dessen Verwenldung sem, um 

Das zu §4 Abs. 2 Gesagte gilt hier sinngemäß. 

Zu Abs. 3: 

Hier hiandeJt es sich um eine ,grundsätzliche 
Bestimmung Ide.s ADR, die in ,diesem überein
kommen aher nur mittdbar (nämlich durch die 
Begriffshestimmung) zum Ausdruck kommt und 
hier daher als Gesetzesb'8f.ehl festgdegt werden 
muß (siehe Rn. 10104). 

Zu Abs. 4: 

Diese Bestimmung entspricht einer gleicharti
gen Vorschri,ft des Kraftfahrgesetzes 1967 (§ 92 
Abs. 6 Z. 10 KFG 1967) und wäre daher zu 
übernehmen. 
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§11 

Die Bestimmungen sinld derzeit im Kraftfahr
gesetz 1967 (§ 92 Abs. 6) enthalten und da.her 
V'on dort zu übernehmen. Die Ausrü,stung mit 
Fahrtschreibern und WegstreckeIlJmessern soll je
doch nunmehr nur' für Kraftwagen vOl"geschrie
ben wer,den, die a'usschließlich roder vorwiegend 
zur B'eförlderung gefährlicher Güter bestimmt 
sind. Es wäre un;biUig, dies auch für Fahrzeuge 
vorzuschreiheIi,dienur einmal oder höchsbens 
gelegen~Ech hiefür' verwendet 'werd'en, ,da der 
Binbau die.ger Apparate verhältnismäßig aufwen
dig ist und durch di'ese Maßnahme eine . El"höhung 
der B,e,förlderun,gssich,enheit nicht unmiaelrbar er
reicht wird. 

§ 12 

Zu Abs. 1: 

Siehe die Bemerkungen zu § 10 Abs. 1 Z. 5 
und § 5 Abs. 2. 

Zu Abs.2: 

Di,e Zustän'digkeit für die besondere Genehmi
gung ist, wieldies auch bei der kraftfahrrecht
lichen Einzelrgenehmigung der Fall ist, dem Lan
deshauptmann zu übertragen. Da die besondere 
Genehmigung nur durchgefülhrt werden darf, 
wenn das betreffende Fahrzeug krafthhrl"echt
lich genehmigt ~st, sind mit dem Antrag di,e dies
bezüglichen Nachweise vorzulegen. Werden die 
beiiden Anträge ZJugleich eingebracht, dann hat die 
Behörde· zunächst über die kraüfahrrechtliche 
Einzdgenehmigung zu entscheiden und erst, wenn 
diese erteilt ist, über di,e besondere Genehmigung. 

Zu Abs. 3: 

Für die Durchführung der Begutachtungen der 
Fahrz,euge sind Sachv,erständige heran'Zuziehen. 
Diese haben ihr,e Gutachten auf Grund der in 
den im Abs. 1 angeführten Vorschriften vorge
schriebenen Prüfungen 'Zu erstatten, weil sich die 
Genehmigung auf diese Vorschriften zu beziehen 
hat (siehe B,elffierkung,en zu Abs. 1). Die weiteren 
Bestimmungen über den Prüfbefund ,saMen ge
währleisten, daß die Behörde ihre Entscheidung 

~ auf Grund der B,efun'de und Gutachben einwand
frei zu treffen und im Bescheid festzuhalten ver
mag. Die ß.estimmung, wonach der Besche~d über 
die besondere Genehmigung nur ZJuSaJffime-n mit 
dem Bescheid über die . kraftfahrrechtliche Ein
zeJlgenehmigung g1i:ltig i,st, entspricht der Ab
hängi;gkeit der hesonderen Genehmigung von der 
kraftfahrrechdichen Genehmi,&,ung. 

Zu Abs. 4: 

Die Festsetzung der Bedingungen und Auf
lagen bei der besonderen Genehmigung ist im 
Hinblick auf die Gefährlichkeit der mit dem 

F<l!hrz,eug durchzUifiilhrenden Beförderung von 
besonderer Bedeutung. 

Zu Abs. 5: 

Es muß die Möglichkeit gesch,affen werden, 
genereH anzuordnen, welche Befunde und Gut
achten von der Behörde oder auch von den 
Sachverständigen einzuholen sind, welche Unter
lagen hiefür vorzulegen und welche . Prüfungen 
hiefür vorzunehmen sind. 

Zu Abs. 6: 
Mit dieser BestimmuIlig soll der Behörde die 

Möglichkeit gelg,eben wer.den, vorschrihswidrige 
F.aihrzeuge von der weiteren Verwendung aus
zuschrließen. 

Die Behebung od'er Abänderu'ng 'eines materiell 
rechtskräJfltigen Besche~des ist nur bei Vorliegen 
der in den §§ 68 und 69 A VG festgesetzten 
Gründe mögLich. Der dem Abs. 6 zugrunde lie
gende Sachverha!lt .stellt keinen solchen Grund 
dar, daher muß ,im Gesetz durch die im Abs. 6 
vor,gesehene ,Bestimmung Vorsorge getroffen 
werden, daß lder Genehmigung~bescheid unwirk
sam wifld. Die Vel"stäIlidigung der Zulassungs
behörde muß a.us verwaltungst,echnischen Grün
den vorgeschri'eben werden. 

§13 

Zu Abs. 1: 

Im § 33 Ahs. 1 KFG 1967 Wlird bestimmt, daß 
der Zulassungsbesitzer des Fahrzeuges Knd'erun
gen an einem ·einzelnen, zum Verkehr zugeloa~
senen Fahrzeug einer genehmigben Type, die im 
Genelhmi,gungsbescheid ,enthaltene Angaben be
treffen, unverzüglich dem Lal1ideshau;ptmann .an
zuzeigen hat, indessen örtlichem Wirkungsbe
reich das Fahrzeug seinen dauernden Standort 
hat. Es ist nunmehr auch denrobar, daß an einem 
Rahrzeug zur Beförderung gefährlicherGüt~r, 
für das eine besonder,e Einzelgen,ehmigung ge
mäß § 12 erteilt worden ist, Knderungen vorge
nommen werden, die zwar nicht im kraftfahr
rechtlichen Genehmigungsbescheid enthaltene 
Anga.ben, jedoch Angaben im Bescheid über die 
besonder;c Einzdgenehmigung betreffen. 

Zu Abs. 2: 

Ist der Fall eingetreten, daß die Knlderungen 
wesendiche technische Merkmale des Fahrzeuges 
betreffen, die Jür die Beförderungssicherheit im 
Sinne des im Entwurf vorliegenden Bundesgesetz,es 
erh'eblich sein können,. äst vorz'uschreiben, daß 
für das Fiahrzeug eine neue Einzelgenehmigung 
erfon;\e1'11ichMt. Damit soll gewährleistet werden, 
daß die Behörd,e überprüft, ob und inwieweit 
:iie Kl1iderungen: mit den vOl"erwähnten Vorschr~f
ten in Einktangzu bringen sind oder nicht. 
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Zu Ahs. 3: 

D.iese Besti:mmungenergeben sich aus Albs. 2. 
Die Vorschrift über .die Bestätigung auf dem 
Bescheid über die hesondere Genehmigung dient 
zur KlarswHung des Sachverhailtes' bei späteren 
l\Jon trolLen. 

Zu Abs. 4: 

Mit dieser ß.estimmung soll dem Landeshaupt
mann <liuch die Handhabe für die EinhoLung von 
aiienfalls erforderlichen Sachverständigengutach
ten ge;gehen werden. 

§14 
Zu Ahs. 1: 

Siehe Erläuterungen zu § 6. 

Zu Ahs. 2: 

Die geg,enständliche Best~mmung läßt auch eine 
genel1ehle DelegJierung für gleichartige Fahrz,euge 
öder die Beförderung gleichartiger Stoffe zu, 
wenn die Voraussetizungen erfüUt sind (wesent
liche Vereinf1achung und· .erhebliche Edeichterung). 
Die Delegierunlg' kann daher sowohl für einen 
konkreten Antrag, al,sauch für gleichartige künf
üge Anträge erteilt w,erden. Z. B. wäre es denk
bar, daß der Landeshaupomann von Voradberg 
delegiert wird, für die, Erteilung von Genehmi
gungen,. V'on Tankfahrzieugen, die zur Beföl"de
rurug von leicht ,entzündbaren Stoffen mit einem 
FLammpunkt über 55 Grad Celsius bestimmt sind. 
Hinlgegen würde eine solche DelegJierung für An
träge gleicher Art an den Landeshauptmann von 
Wien nicht- in Betracht kominen, weil hier in
folge der örtlichen Nähe, auch zur Zentralstelle, 
ei'ne Vereinfach.ung oder erheblich·e Erleichterung 
nicht gegeben wäre. 

Zu Ahs. 3: 

,Siehe Erläu'l'emugen ZlU § 12 Abs. 6. 

§ 15 
Zu Ahs.1: 

. Das KraftFahrgesetz 1967 .. entJhält 1m § 92 
Albs. 6 Z. 5 nachstehende B·estimmung: 

;;Die ; Fahr,z,euge einschlließlich von K,ombina
tiion!skraftwagen sind wierderkehrend ZlU überprü
fen (§ 55 Abs; 1);rdie wi,ederkehrende überprü
ftiilrg (§ 55 Abs. 2) ist ein Jahr nach der ersten 
Ztilassung, auch wenn diese im Ausland erfolgte, 
und nlach jeder überprüfung ein Jahr nach dieser 
vdrzunehmen. Für Kombinationskraftwag·en gilt 
§ 57 Abs. 6 letzter Satz sinngemäß." . 

Diiese Bestimmung ist in das in A:ussicht genom
mene Bundesgesetz zu übernehmen. Die über-

. pruflung gemäß § 55 KFG 1967 hezieht s!ich nur 
auf die. Verkehrs- und Betriebssicherheit des 
FahrzeUiges im' Hinblick auf seinekrafcl'ahrrecht
liche Vorschriftsmäßigkeit, nicht aber auf die be-

29 

sonderen Vorschn1ften dieses Bundesgesetzes 
(§ 11), der atuf Grullld dieses BUnJdesgesetzes er
las~enen Verordnungen und des ADR. Daher ist 
es e~forlderlich, .die wrederkehr,endeüberprüfung 
in den EiHen, in denen solch'e besonderen Vor
schriften best,ehen, aluf dies,e aUSZludehneri. 

Aus Grüniden ider VerwaltungSlVereinnachung 
und auch zur Vermeidung einer Mehrbehstung 
der Normadl'l,!lsSiaten wären diese beiden über
prü~ung'en zusammenzulegen, zumal sie von den
selben Sachvers'tändJigen durchgeführt wellden 
können. Die im § 92 Abs. 6 Z. 5 KFG 1967 
festgeset.zten Fristen wären unverändert zu über-
nehmen. . 

Zu Abs 2.: 

Es muß gewähr'Ieistet sein, daß a1uch Fahrzeuge, 
die nicht aussch:l~eßlich oder vorwieg'end zur 
Beför!derun.g gefährEcherGüter bestimm't· sind, 
die jedoch einmal oder gdegent1ich zu einer sol
chen Beförderung herang,ezogen werden, vor 
dieser V,erwerudun:g ,ebenso' überprM'tsind, wie 
die im Ahs. 1 angefülhrt'en Fahrzeuge. Dies ist 
erfordertlich, weil bei Unfiil1en von Fahneugen, 
mit denen gefähdiche Güter befördert wellden, 
in Hinblick auf das beförderte gefährliche Gut 
wesentlich größere Gefahren und Schäden ent
stehen können, 'als:bei UnfäUen ander,er Fahr
zeug,e. Daher ist es gel1a1de bei solchen Fahrzeugen 
besonders w,ich,tJig, daß sie a·uf ihren vorschrifts
mäßigen Zustand hin überprüft sind. Hiebei ist 
die Frist, innerhal1b welcher die überpl"Üfung 
geJ.tensoll, an Albs. 1 anzugleichen. 

Die sinngemäße Anwen.dung des A:bs. 1 dritter 
Satz <bewirkt; daß Fahneuge, für die im ADR 
oder in einer Verordnung keine besondere Bau
art- oder Ausri1stungsvorschriften (mohalten sind, 
die je'doch auf Grund .des KFG 1967 der wi'eder
kehrenden überprüfung unterliegen, wie z. B. 
LKW, faktisch keiner Änderung unterwodien 
wenden,es sei denn, es handeIlt sich um ,ein Fahr
zeug, das nach den krafcl'ahrrechtlich,en Bestim
mungen noch nicht zu einer· wied·erkehrenden 
überprüfung herarute'ht (siehe hiezu§ 55 Abs. 2 
KFG 1967). 

Zu Ahs.3: 

Der Behörde muß die .gesetzliche Handhabe 
gegeben werden, im 'Falle von Bedenken in die 
Zulässigkeit der Verwendung .eines Fahrzeuges 
im Sinne dieses Bundesg'esetzes eine 'besondere 
überprüfung anzuordnen und durchzuführen. 
Diese soll aber auch der Zulassungshesitzer oder 
der Beförderer beantragen können; weil jede 
dieser Personen sowohl ein rechtliches, :als. auch 
ein faktisches Interesse an der Feststellung haben 
können, ob ein Zlur Beförderung gefährlicher 
Güter bestimmtes Fahrzeug den in Betracht kom
menden Vorsch,riften noch entspricht (vgl. auch 
§ 56 Abs. 11etzter Satz KFG 1967). 
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Zu Abs. 4: 

Die B'ehörde mußdi~ Möglichkeit hahen, den 
Antragstell1er zu v,erhalten, Prüfbef'Unde oder 
Bescheinigulligen zu erbringen, soweit diese für 
di'e Erstattung des Gutachtens des amtlichen 
Sachv,erstä,11Idü:g,en oder der Bundesprüfanstalt not
wendig sind. 1m Hilliblick auf die Gleichartigkeit 
der überprüfungen ist die sinngemäße Anwen
dung der V'eriflahl"ens- Unld sonstigen einschlägigen 
Bestimmungen des Kraftfahl1gesetzes 1967 zweck
mäßig. 

So w,ird ldas Ergebnis einer zusätzlichen über
prüfung eines Fiahr'Zieuges im Genehmigungsbe
sche~d gemäß § 31 KFG 1967, bei besonders zu
gelassenen Fahrzeug,enim Bescheid .gemäß § 12 
etwa dahin zu v,ermerklen sein, daß die über
prüf,uUig der Bdörderungssich,erheit des Fahr
zeuges für. Tra:nsporteder im Antrag angegebenen 
Gefahrenkila:ss'e gegeben ist (aUenLlillsdurch Er
llaß nälher zu ,regeln). 

Zu Abs. 5: 

Diese Bestimmungen sind bereits Bestlandteil 
des § 92 KFG 1967 und somit aus diesem zu 
überruehmen. 

§ 16 

Die der'Ziei tigen Min1destv,ersicherungssummen 
nach § 92 Abs. 6 KFG 1967 i. d. F. der 4. KFG
Novelle, BGBl. Ni'. 615/1977, für Fahrzeuge zur 
Beförlderung g'efährlicher Güter betr:agen 2,4 Mil!. 
S für eine ,geschädigte Person, 12 Mil!. S für 
mehrere geschä.digue Personen und 1,8 Mill. S 
für Sachschäden. Diese MindestlVersichemngs
summen, die ,zwar über die im § 59 Abs. 3 KFG 
1967 festg,eSlet2ten hinau.sgelhien, ersch'einen im 
Hinblick auf die außerordentlich hohen Schäden, 
die bei Unfällen im Zuge von Beförldel"ungen 
gefährlicher Güter, Personen, Sachen und der 
Umwelt zugefügt wenden können und erfah
rungsgemäß a;uch immer wieder zugefügt wer
den (Tankwagenunfälle), als nicht au\Sreichend. 
Dies gilt insbesondere hinsichtlich des Haftungs
höchstbetl1ages für Sachsch~den, aber auch des 
Höchsubetrag,es für mehrere geschädigte Per'sonen. 
Es w:ar daher notwendig, berzüglich dieser beitden 
Position'en ,eUlusprechend höhere Mindestversiche
l'ungs'sumrmen festzulegen. Diese treten. aber nicht 
neben die a1uf Gmnd des§ 59 Albs. 3 KFG 1967 
,flürdas Failwzeug ber,eits besteherliden Hahungs
höchstbeträ.g.e, sondern ergeiben sich ah Summe 
a'us ,den Höchstbeträgen des § 59 Abc>. 3 KFG 
1967 lun d den entspl"echend,en Diflierenzbeträgen 
auf 24 Mil!. S, nämlich 16,8 MiM. S bzw. 
23,28 MiH. S. . 

Was den Haftungshöchstbetra;g für ,eine geschä
digte Person betrifft, so ist dieser schon a'us Grün
den des Gleichheitssatzes im Kraftfahrgesetz 1967 
zu belassen, ,da der Umstand, ob jemand durch ein 
Kraftfahrzeug, mit dem gefährliche Güter be-

fördert werden, oder durch ein ander'es Kraft
f,ahrzeug zu Schalden kommt, keine sachlich ge
rechtfertigte Diff,eI1errzierung darstellt. 

UnfäUe oder Zwisch'enfä.lle bei Beförderungen: 
ekelerregender oder ansteckungsgefäihnlich'er Stoffe 
lassen Schäd;en iZU einem Umflang, wie di~s bei 
aIlider,en gefähdichen Gütern der Fall sein kann, 
nichter,waI1ten. Dem soU diJe im Abs. 1 enthal
tene Ausrualhmelhesümmung Rechnullig tragen. 

Die nachstehende Tabelle gibt eine übersicht 
über ,die Mi'ndestversicherungssummen auf. Grund 
des Krafufahrgesetzes 1967 und de~ im Entwurf 
vorliegenden GeS'etzes. 

I KFG 1967 (4. Novelle) I GGSl 

in Millionen S 
§ 59 Abs. 31§ 92 Ab,. 6 *)1 ~ilf;;e~~u I insgesamt 

eine 
geschädigte 
Person ...... 2,4 2,4 2,4 
mehrere 
geschädigte 
Personen .... 7,2 12 16,8 24 
Sachschäden .. 0,72 1,8. 23,28 24 

*) Wird mit Inkrafttreten .. dcs GGSt außer Kraft tret~n. 

§17 
Zu Abs. 1: 

Eine besondere ZUllassung der Eahrzeuge sieht 
da's ADRinsbesondere für TanklBahrzeuge, aher 
a,uch für bestimmte Fahrzeuge zur Beförderung 
von gefährLichen Stoffen der Klassen 1 a (explo
sive Stoffe und Gegenstänide), 1 b (mit explosiven 
Stoffen gela'dene Geg,enställlde) und 1 c (Zünd
waren, Feuerwerkskörper und ähnliche Güt,er) 
vor (siehe Rn. 10182 und 11182). 

Zu Abs.2: 
Die Vodl:llge der in Z. 1 bis 4 anigefiilhrten Nach

weise ist er:forderlich, damit die B,ehör.de in die 
Lage versetzt wird, zu prüfen, ob ,die für die be
sondere Zulassung notwendigen Voraussetzungen 
gegeben sind. 

Zu Abs. 3: 

Die Zruständigkleit für die besondere Zul1assung 
ist schon laus Gründen der' Einfachheit der Ver
wa'ltung und· auch im Interesse der Partei der 
krafufahrrechtlichen Zulassungsbehörde zu ü.ber
tra;gen. Die besondere Zulassung g,emäß Abs. 5 
nur für bestimmte Arten von Swaßen oder Stl"la
ßenstl'eck,en entspricht· der kraftfahrrechtlichen 
",eingeschränktel). Zulassung" (§ 39 KFG 1967). 
Im Hinblick auf die für diese Zul,assung notW'en
digen beSOnlcLeren Ermittlungen Ider richtigen 
Straßenstrecken oder Arten von Straßen un.d 
die damit verbundene besronidere Beurteilung des 
Erlgehn~sses des Emnitdungsverfahl1ens muß die 
Entsch'ddung über diese Zulasi>ung dem Lan.des
hauptmann bzw. dem Bundesminister für Ver
kehr übertragen werden. 
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1150 der B,eihlgen 31 

Zu Abs. 4: 

Die besondere ZulaJssu11lg ist unter Festsetzung 
der bes'On,deren, der B.efördel'ungssicherheit die
nenden, ~owoh>l in ,den einschlägigen Vorschriften, 
als auch im GenehmigungSibesche~d festgeleguen 
AuHagen unJd Bedingungen auszuspr,echen. Die 
Bestimmung, 'daß der Bescheid über die beson
dere Zulassung, soweit dies auf Grund des Er,geb
nisses des Ermiot1ungsvufahr,ens möglich ist, 
sämtliche Anlgahen ~u enth1arlten hiat, die in den 
auf Gmnd·des ADR a.us2msteHenden B,escheini
gungen enohalten siein müssen, "tient der Ver
waluungsvcreinfachung. Es soll vermi'oo'en wer
den, daß die Behönde, falls spätler 31uf Grund der 
besonderen Zulassung die AussteHwng einer ADR
Bescheinigung beantragt wird, noch ergän!liende 
Erhebung,en vornehmen muß. Der Vermerk über 
die besoIJId'ere Zulassl\mg im Z'uLassungsschein ist 
aus überwach,unlgsgl'Ünden. ei1BoIider lich. 

Zu Abs. 5: 

Siehe die Bemerkungen zu Abs. 3. 

Zu Abs. 6: 

Die Befristung der besonderen Zu'lias'sungauf 
nicht länger als ,ein Jahr ist ert'Or'derlich, um zu 
gewährLeisten, dlaß da,s Fahrzeug nicht zu lange 
ohne übel'prufung s'eines Zusoandes zur Beför
demng gefäihrlicher Güter v'erwenidet wird. Diese 
B'efristung ist i:m ADR unter Rn. 10182 Abs. 4 
VOl'g es chri eiben. 

Da die besondere Genehmigung unbefristet zu 
erteilen ist, muß sichergestellt wenden, daß vor 
jeder weiteren Zul'assung eine üb~rpr,üfung des 
Pahrzeug'es erfolgt, andern~aHs wäre die Bdri
stung der besonderen Zu.Ia.ssung kaum sinnvoll 
und jed,e weitere besondere ZuLassung nur eine 
Forms.ache. 

hebung ,el'forderlich ist, soH der B,eurtei1ung und 
Ent,sche~dung der Behörde ·unterworfen sein, zu
ma,l bei Vorliegen eines jeden di'eser Tatbestände 
es durchaus möglich sein kann, daß ,der Verwal
tungs,zweck auch durch andere Maßnahmen als 
durch di,e Aufhebung ,der besonlderen Zulas'~ung 
erreichbar ist. Die Aufhebung der besondel'en 
Zulassung solJ hier sozusagen die "ultima l'atio': 
sem. 

Zu Abs. 3: 

Die Taobestänode nach Abs. 1 und 2 soUen des
ha1b die Aufhebung der ZuLassung bewirken 
müssen bzw. können, weiil die weitere V'erwen
dung des FahrZJeu~es gefährilich wäre. Daher muß 
ein solcher Bescheid auch sofort vollstreckbar 
sem. 

Zu Abs. 4: 

Die Bestimmung i!>t erforderlich, um einem 
Mißbrauch'der Dokumente vorzuobeu,gen, 'der im 
H~n;jylick auf di'e möglichen Gefalhl'en einer un
beftugten Verwendun,g dies Falhrzewges unterbun
den w.erden :muß. 

§ 19 

Zu Abs. 1: 

Da ,di,e Zuhssung nach den Bestimmungen des 
Kraftf,ahrg1esetzes 1967 Vorauss'etzurug für die be
sondere Zu'la'ssung ist, muß mit der Beendigung 
der erslogefilannten Zuilassung von Gesetzes >yegen 
auch die besondere ZuLas~ung ,enlöschen. Ferner 
muß die besondere Zul1assun,g durch Abmeldung 
des Fahrzeu~es hinsichtlich der beson1d,eren Zu
l'assung erlöschen,zumal diese Abmel'dung eine 
reine Parteihanldlung ist, aruf Gl'und ,derer eine 
Entschei:d:ung der Behörde nicht in Betracht 
kommt. D~e im letztlen Satz in Aussicht genommene 

Bestimmung ist (lUS verwaloungs- unld korrtroll-
technischen GrÜndenertor.derlich. Zu Abs. 2: 

§ 18 

Zu Abs.1: 

Hier sollen diejenigen Tatbestände festgesetzt 
wenden, bei del'en Vorliegen .die Aufihebung der 
ihes.ond:eren Zula~sung z'ur V'er'hiniderung von 
Gefahren, die~m Hinlblick auf ,<:\ie Eigenart der 

. Verwendung dieser Flaihrz'euge aJUßerord'en tlichen 
Umfang annehmen können, zwingend el"fol"der
lieh ist. Dies ist lauch desha:lb notwe11ldig, weil in 
diesen FäÜen die kraftfahrrechtliche Zula,ssung 
nichtaufzuhehen ist. 

Zu Abs. 2: 

H~er sollen diejenigen Tatbestände festgesetzt 
wer:den, die unter Umständen eine A'ufhebung der 
besonderen Zulassung erfordern. Ob die Auf-

Da das Erlöschen ,der ZuhS'sung nach dem 
Kmftfahrges:etz 1967 das Edöschen der beson
dej,eri Z'ulassun:g automatisch bewirkt, brauchen 
die Ta tbeständ,e des § 43 Abs. 4. KFG 1967, auf 
Grund derer der Zulassung,slbe~itzer zur Abmel
dung .des Fahrzeu~es v'erpfliChtet ist, hier riicht 
mehr wiederholt werden. A1s eip.z,iger Tatbestap.d 
bleibt daher der im Abs. 2 a:11IgefÜlJute. . 

§ 20 

Bs ist ,erfol"derlich, den Zu:.Jassungsbesitzer ge
setzlich zu verpflichten, Knderungen von für die 
Ertei'1ung der Zulassung m:aßgebenden V oraus
setzun'genunvewüglich ,der Behönde anzuzeigen, 
damit ;diese a'lil'enfialls .das lent~prechen:de El'müt
J.unglSverf.ahren zur Aufhebung der Zulassung 
einlleiten kann. 
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32 1150 -der Beilagen: 

§ 21 

Das ADR 'enthält ~war für bestimmte Arten 
\"on Ralhrzeugen mehr Oider weniger 'eingeh.ende 
B'es~immurugen Ü!ber {die im Abs. 1 Z. 1 angeführ
uen Gegenstände, Idennoch' wird es, insbesonder-e 
für Idie nationa<IeB-eför.demnlg, ·er'fiord-erlich sein, 
besondere V'Ol'ISchriftenzuerlassen. In diesem 
Zusammenhang wird rauf Id~e Tankfahrzeugver
orldnung 1967 ihilngewiesen, die wohl im wesent
lichen -auf Grunld {der hier vorgesehenen Ermäch
tigung neu zu er/lassen sein würd. 

Siehe im übr,igen auch -die Erläuterungen zu 
§ -8. 

§ 22 

Zunächst ist 'CIS -erforderlich, Vora.ussetz;ungen 
festz-ulegen, unter Idenen ,di'e Beförderung gmnd
sänzlich ,erfoLgen urud IUnter denen ein gdährli
ches Gut z'1l1'Heförderung ühergeben werden 
d~l1f. Die Verantwortung für die Durchführung 
dIeser Maßnahmen und Idamit die Erfül1ung der 
VOJ:laJus~etzun.gen muß j,eweils demj-enigen über
tr-a-gen wel'den, <der auf Grund -seines ha;n1dels
l'echdich'en Starous (§§ 425 ff. HGB) und seiner 
Kenomnis der E1~enschaften urud 'der Gefährlich
keit des zu befördernden Gutes die notwendigen 
unld J:lichti'g,en Entsche~dungen treffen kann. 

Zu Abs.l: 

we!1den l(hl1f (Z. 1; siehe hie21u z. B. Idie Be:stän
digkeits- und Sicherheitsbesuimmungenim An~ 
hang A 1, Rn. 3100 ff. ,des ADR), d~e Beförde
l'Iung ohne behördlich-e Bewilligung, wo sie vor
geschri'cben ist {Z. 2; siehe z. B. Rn. 3675, 3676 
des ADR) UISW. Von besonderer Bedeutung ist 
in 'di,esem ZU9ammenhangauch das nach Z. 8 
vorgeschriebene Mi~führen ,der B-egleitpapiere 
(~iehe Rn. 10 181), Beschei:de 'und Ausrüstungs
gegenlstände (siehoez. B. Rn. 61 260). Als Begleit
papi'ere im Sinneoes ADR kommen gemäß 
Rn. 10 181 in Beu'facht: dars B.eförderungspapier, 
die schriftlichen W e~~ungen für das Verhaolten bei 
Unfällen oder ZwischenfäII.en, Idie ·aHenfalls er
for1derlich'e B'esch'einigung der hesonderen Zula·s
sung des Fahrzeuges (sogenannte B-3-Beschelni
rgung) und die aUenfaHserforderli,che Beförde
rungsgene'hmigurug. Das Fehlenz. B. ,der 'Schrift
lichen Weisungen für das Ve1"hallten bei Unfällen 
oder Zwi,schlenlfäJlen (siehe Rn. 10185) oder etwa 
auch v:on AusrüstJungsgegenständen kann di,e aus
reichenlde unld richtige Bekämpfurug der Folgen 
V!on ZwtischenfäHen oder UnfälJen bei ,der ß.eför
derung weiuestgehenld in Frage sue1Len. 

Dire Zulässigkeit -der Befördemng hat Zlunächst 
,der Beföl1der,er wahrzunehmen. Er hat ZlU dielSem 
Zweck -vor Beginn ,der Beföl'lderung ZiU prüfen, 
ob ,die Vor_aussetzungen gegeben sind bzw. aUe 
Vorsol'lge .getl"offen ist, damit ,diese VoraU5'set
ZJurugenauch w~hl'lend ,der Beförderung 'eingehal
ten w.erden. 

Zu Abs. 2: 

In rdieser iBClStimmung so1'Len Idiej'enigen Vor
ausset;21ungen fe!>tgesetzt wersden, ,die in ,erster 
Li-n.ie nur vom Ahsender wahl'genommen unld 
erfüllt wer;den können. So wird vor .aUem die 
Entscheidung ,darüber, ab der gefähr1ich-e Stoff 
zur Beförderung .zugeIassen und wie 'er Iden Vor
Ischriften ientsprech'end zu v,erp;tcken, Z!usammen-
2lupackenund zu kenn7Jeichruen ist, welche Be
gleitpapiere 'dem Befördererzu ülbergehen sind, 
nur der Absender treff,en können, weill ja er der
jenige ist, der das zu heföroel'rude gefährlich,e 
GUt hin~ichdich rdesS>en Bigenschaften und Ge
fähdiChkeit >am besten zu beuruei'1en vel'lmag. Der 
BeiföIiderer muß ~i·ch gerade a'uf -diesen Gebieten 
.darauf verhssen können, Idaß der Absenlder diese 
Entschevdung'en richtig trifft. 

Zu Abs. 3: 

I Das ADR ISchreiht vor, welch-e Vorau-ssetzun-' 
gen bei der Beförderung jeweils vorliegen mü-s
sen, damüdiese im Sinne ,dieses übel'leinkom
mens J:ldbung~li()s durchgeführt wel'lden kann. 
Wennrg,Ieich ,d!aJs ADR in ·diesem Zusa.mmenhang 
_auch ,darhin versta.nden weI'lden kann, daß Beför
del'lungen .gefäJhr'1icher GÜt'er, bei ldenen die Be
stimmungen des ADR nichteingdhalten wer.den 
zugleich aJuchals unlJulässigzu gelten haben, s~ 
gicht idi-es arm ,diesem Abkommen doch nicht ein
cLeutig hiervor. DalS ADR ent'hält z. B. ß.estim
mungen darüber, wie gefährliche Güter ver
packt, zusaJmmengepackt, ZJUSiammengeloa,den usw. 
sein müssen, 'es enthält a;ber auch beson1dere Vor
sch~iJten über den Verkehr ·der Fahrzeuge. Dahei 
b1etbt offen, 'Ob ·etwa die Verhalteusvorochriften 
f.ür den Lenker ·ebenso Voraussetzung für eine 
ZuJlä-ssigkeitder ß.eförderung sind, wie :die Ein
haltmng der Vierpackungsvorschriften. Daher 
muß mit Idem gegenstärudlichen im Entwurf vor
lieg~niden Gesetz durch konstlltJUtiv.e Bestimmun
gen festJgesetzt werden, we1ch'e Voralussetzungen 
fü.r ,die Zulä~sigkeit der Befö~derung gegeben S6f'ern 'ein Versender vorh3.'nd'en list, witid es 
sem müssen. Dies geschieht ,durch Fes-clegung der dieser 5ein, der die ,erforderlichen Kenritnisse, 
Tatlbestände in den Z. 1 Ibis 8. Bei <diesen 1'at:be- ' über tdie Eigenschaften ,und ,die Gefährlichkeit 
·stiiruden harudeltes sich iUtl1 Isolche, ,deren Nicht- Ides zu befördernden Gutes besitzt und wird da
-erfüllung -im Hinblick auf -die ibeson1dere Gefähr- her ,doi-es>er zur Wahrnehmung und ErfüLlung der 
lichkeit solcher Bdöl'lclerungen schwere FoJ.o-en in Btetracht lwmmenden VoratUssetZiungen beru
.für die Sicherheit von Personen, Sachen und Jer fen s'cin (siehe auch ~u Abs. 2). In ,diesem Fall 
l!mwe1t ~alb~n kann, wie ,etwa <die BefördeI1ung muß sich der Absender ,darauf verlas'sen können, 
emes gefahrhchen Suoffes, der nicht beföndel"tdaß Ider Versender 'die erforderlichen Entschei-
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dung;en richtig trifft und ,sämtliche Unterlagen 
und Info'rmationen zur Verfügung steLlt, .damit 
der Absender die ~hm obliegenden 'Pflichten voll 
wahrnehmen kann. 

§ 23 

Das z,u § 8 GeSiagte gih hier ,sinngemäß. 

§ 24 

Zu Abs.l: 

Das ADR sieht der'~eit nur für Idice Beförlde
Dung hestimmtJer ra;dioakt;iver Stoff·e eine Bdör
derungSlbewiUigung vor; s'iehe z. B. Rn 3675 und 
Rn. 3676. 

Zu Abs. 2: 

]im Hinibllick 'auf ,die Bedeutung ,der Ang.elegen
heit muß für Beföl'1derun.gen, ,cLi,e nur im örtli
chen WirkungisbeJ:1eich eines oder zweier Landes
hauptmänner 'erfolgen, .bereits Idie Entschei'dung 
in ·er&ter Instanz dem Lande:fuauptJmall'n über
tragen wel1clen. 

Zu Abs. 3: 

In 'diesen Fä1i~en muß deshalb Idie Zuständig
keit ,des Bunldesministers begründet weriden, weil 
nur die Z'entl1alsteHedie 'eI1nordediche übersicht 
besitz'en kann. 

Zu Abs. 4: 

Die hier festzusetzende Delegierungsmöglich
keit ist besonders für ,diejenigen Beför,derungs
fäHe gedacht, die sich im örtlichen Wirkungsbe
reich ,eiruer 'B,ezirksverwaltmngsbehörde oIdereiner 
Bunrdespo'lizeibehörde wiederholen oder über
haupt regehnäßrg erf:Dilgen, z. B. Bdönderungen 
von B'a~nstationen ZJU F.abriken. 

Zu Abs. 5: 

Hier müSls'en sämdiche A:ngaben und Nach
weise .an:geführt wenden, ,die für die Beurteilung 
der Behörlde, ohdie hea..'bsichtigte Beföpderung 
im Sinne des § 22 zulässig ist,erfDrderLich sind. 

Zu Abs. 6: 

-Der ,Behörfd1e muß 'auch' ,die 'gesetzliche Mög
;1ichkeit 'eing,eräiUlffit wet'lden, ,die VDrlage weit'erer 
Unter~a.gen oder Angaben Ziuerzwirige? 

Zu Abs. 7: 

Der Antrags1Jeller mußeill'en 'giesetzlichen An
spruch auf Idie Bewilligung ,der Befö!1del1ung ha
ben, W'e1lJ11 dieSle im Sinne Ides§ . 22 zulässig ist 
und wenn sich auf Grund des Bewilligungsver
fahrens sonst keine begründeven Bedenken vom 
Standpunkt der B'eföl1derung~sicherheit 'ergeben. 
Siehe auch Idie Eriläruterungenzu § 33 Abs. 4, 

33 

Der Bewüligungsbeschcid sDll ohne besondere 
Schwiericgkeiten auch als Zeugnis im Sinne des 
ADR verwendet bzw.ausgestellt werden können, 
um eine einwandfreie und leichte VDllziehung des 
ADR zu gewährleisten. Lm übrigen soll an Hand 
des BescheicdJes leine wirksame überwachung für 
Idi,e Behöl'de u11Id .deren OIigane mögLich se~n. 

Da es un;be'd,enldiCh :ist, .bei mdh:!1eren gleich
artigen Beförderungen des ,gleichen ,gefährlichen 
Guues, ,die im wesentJLichen unter den gleichen 
VDI1aussetz,ungen stattfinden, eine einhei<tJ1iche 
Bewill~gung zu erteilen, ,süll .dies VlOr a},lem auch 
,aus Gründen ,der Verwaltungsvel1einfiachun,g zu
lässig .sein. 

Bei der Fassung ,des § 7 AJ)s. 2 Z. 2 Ides Sicher
heitsküntrollgesetzes, BGBl. Nr. 408/1972, in der 
Fa&sung ',des Bundeslge!>e'tzes IBGBL Nr. 315/1978 
wurde bewußt ,darauf verzichtet, ,auch für ,den 
TranspDrt V'Dn K'ernmaterj,al im Sin,ne .des Art. rr, 
§ 1 Ahs. 2 Z. 1 und 2 SicherheitskDntrDllgesetz, 
BGBL Nr. 408/1972, in ,der Fassung BGBl. 
Nr. 315/1978 eine BewiLligung nach § 7 AbIS. 1 
Leg. cit. zu verlangen, wenn für ,den TranspDrt 
erne B'ewiEl1gun'g nach dem Europärschen über
einkommen über ,die internationalle Bdörderung 
g.efährLicher Güter ;Jouf der St!1aße - ADR oder 
,duesem Abkommen 'ent;sprechenJd'en hundesge
setzlichen Best,j.mmungen oder ,der Anlag,e I des 
IntJerna.tionalen übereinkommens über den 
EisenbahnfJ:1achtV'er'k~r (CIM) erfor,derlich i'st. 
A:us diesen Grü'l1Jden ist ,es ,e11for.derlich, hier die 
Grundlage für ,die MögLichkeit ,der Vorschrei
bungeiner Sich'erheitsheglei llung zu schaffen 
(srehe dritter Satz ,des Abs. 7). 

Zu Abs. 8: 

Siehe dieE!1läuterunigen ,zu§ 33 Abs.4. 

Zu Abs. 9: 

Es ,ist anglElzeigt, daß V'onder B,ewtiH~gung der 
Beförld'e11Ung auch die für ,den Katastrophen,ein
satz zustänldigen Behörden unverzüglich verstän
,d]gt wel~den,' ,damit ein 'allendialls ,erforderlich 
wer,dender KatastrDpiheneinsatz mö,gliehst früh
zeitig vorbereitet werden kann., Der Katastrü
pheneinS!atz i,st Sache der Länder,· ,daher muß 
festgeLegt w.erd1en, daß ,die Landesregierungen je
weils zu ,y,erstä11ld~gen sil1Jd .. 

Die Verständigung der Sicher'heitsbelhörden 
muß V'orgeschri'eben wenden, UilTl die~en Behör
den die Möglichkeit z,u geben, allenfaHs 'erfor" 
,derliche sicherheitspolizeiIiche. Maßnahmen zu 
'tl'efFen. 

Di.e übermittlun,g von Besche~dgleichschruften 
an die Behöl'den, Idie gemäß Abs. 3 im Verhah
ren anzuhören wären, kann, da es sich um Kraft
fahrlbehör,den handelt, .allenEaI.1s ,e111aßmäßig an~ 
geordnet wenden. 
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34 1150der B'eLLagen 

Im § 8 :des AnbeitsinspektionOlgeserzes, BGBL 
Nr. 143/1974, Wiird besttmmt, [daß !an Verwal
tungsvel'lfahl'len in Sachen, .die den Schutz ·der 
Arheitnehmer IbeI"Ühl1en, das zuständig.e Arbeits
inspektol1at2u Ibeteilig,en ,ist. Im Abs. 6 'dieser 
B'estimmung ist vor~eschrieben, Jaß ,diesem Ar
beitsimpektorat auch eine Bescheida'li'sfertigung 
:Z!U übel'1Sen.den ist. Damit 'erübr:igen sich anaLoge 
B'estimmungen in Idem im Entwurf vorilj,egenden 
Gesetz. 

Zu Abs. 10: 

Siehe Rn. 3679 ,des ADR und ,die Erläuterun
gen zu § 5 Abs. 8. 

Zu Abs. 11: 

Das. zu § 8 Ge·s;agt!e giLt hi.er ,sinngemäß. 

§ 25 

Das ADR ermöglicht den AibschJ.uß hilareraler 
Ausn:llhmreV'ereinbaru!1jgen zwtischen zWiei Mit
gliedstaaten für Zwecke der Erprobung und 
ma,cht ,es dadurch .möglich, Beförderungen durch
zuführen, hei aenendie Vorschriften ,des ADR 
nicht eingehaLten wel1den. Es :ist zweifdlos erfor
derllich, auch für n:ationalle Bdördel'lungen eme 
anaIoge Möglichkeit zu 'Schaffen. 

§ 26 

Zu Abs.1: 

Die Belhörde 'und ~hr,e Organe müssen befugt 
sein, Beföl'ldel1ungen g'efährliclrer Güter :a'uch ohne 
einen besonderen Anlaß auf ~hre Zulässigkeit hin 
zm kon trolEe ren und zu diesen KontrolIen auch 
SachveI'stänidig,e he!1anzuzielhen. 

Zu Abs. 2: 

Die KontroUe einer Befönderung wit1d vor 
allem oIft auch darin zu hestehen haben, daß 
festgest!dlt werden muß, ob ,das 'beförderte ge
.fähdich'e Gut im S.inne einer aMenfaUs vorliegen
den BeförderungsbewiIligung oder auf Gmnd der 
einschlägig'en Vor,schn~ften beföndert wenden darf. 

. Es muß ,sohin vom Ge&etz her 'auch ,die Möglich
keit geschaffen werden, den ,Heförderer OIder des
sen Heauftl1agten zu zwingen, die für diese Fest
steJ!uilg 'eiBorider!1ichen Mengen oder Teile des 
b.eföride~teri . gefä:hrlichen Gutes 'Ohne Anspruch 
<lu.f En tschäd,jguug zur Verfügung zu steHen, so

.wei,t di'el'>. auf Grunld des .ADR zulässig ·ist (siehe 
auch die AlUsfÜlhI'Ungen weiter unnen). Dies ist 
auch zumuthar, w,eil dayonaus,gegangen werden 
kann, .daßdie \flür ,eine ·soilche PI"Üfung erfor1der
lichen Mepgen. oder Teile verhälltnismäßig gering 
sein we11den. . 

Darüber ,hinaus muß es ,der B'ehöpde oder 
deren Orga'nen möglich g,emacht W1e1"den, sich, 
soweit dies erfoidedich, mit ,der Unterstützüng 

des Lenkers 'entsprechenden ZUgiang z;u Teilen, 
AusrüstJungs- und AUSSljattungsgegenstänlden des 
FaJhrz,euges zu v'erschaff,en, ,derenPrufung zur 
Erreichung .des Verwaltungszweckes j,ew,eilserfor
derlicherscheint, Diese Verpflichtung des Len
kers kann ·sch'onaus H3Jftung,s,grünlden nur so
weit gehen, a'ls i'hmeine IsoJche UnterstütZiung 
ohne besondere R;uhigkeiten, :Keniltnis~e und 
Werkzeuge möglich list. 

Ln Rn. 10414 Abs. 5 des ADR willd bestimmt: 
"Das Ralhr- oIder Begleitpersonlalldarf Vel'1Sand
stücke mit gefährlich'en Gütern ruicht öffnen." 
Daher muß die ~m letzten Satz .des Arhs. 2 vor
gesehene VerpflichtJung mit der Einschränkung 
ausgestattet werden: "sofern dies nachdem ADR 
zulässig ist", 

§ 27 

Zu Abs.1: 

Ei'ne w~rksame üherwachung der Beföndel"ung 
gefähdicher Güter kann nur 'erreicht werden, 
werun die zur Überwlichung beruf,enen B,ehörden, 
v.or .a:llemaJber ,auch deren 011gan'e, be!'echtigt 
und verpflichtet sind, eine Bdördemng, gegen 
,die off,ensichtl'ich B,eden1ken vom StanJdpunkt der 
Befö1"denungssicherheit ,aus ge~e!ben sind, an Ort 
iurud Stdle vodäufig zu untet1brechlen und dafür 
Sorge ·zu tragen, .daß ·noch an Ort und Stelle, 
erforderlichenfall'ls ,auch durch Sachverständlige, 
festgestellt. wird, ob die Beför.derurug, 'aU.enf:alls 
unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen, fortge
,setzt wer,den kann oder 'vol1läufig been/det wer
den muß. Diesen EriBorclernissen soH zunächst 
mi,t der Rechtsfigur der "Ano1"dnung ,der Unter
brechung" .eier Beför1deDUng Rechnung getragen 
wer.den. Um zu gewährleisten, daß ,eane solche An
ordnung nur so lange aufrecht hll.eibt, alssi'e unbe
,dingt ,erfo1"derlich ist, muß Idas ,anordnende Or
gan verpflichtet werden, sofort zu prüfen, ob die 
,d~e Anordnung auslösenIden M;inge'lnicht sofort 
behöben werden können, zum'ail die schnelle 
Fortsetzurug der .Beförderung in .den meisten 
Fällen liuch im Inte!'ess'e der B,eför.dlel1ungssicher
heit geLegen ·ist. . 

Zu Abs. 2: 

Solange die Aoo1"dnung ,derUrirerlb!'echung 
'a'ufrechtist, muß angen:ommen wer;den, ,daß jede 
weitere lrubetriebniahmeder Bdör1derung'seinheit 
eine unmitJtdbare Gefährdung der Beför.derungs
sicheJ1hetit bedeuten wÜl1de. Um :dre Gef,alhr liUS
zuschließen, .cl_aß zuw~derha.ndelnäe Lenker oder 
Begleitpersonen entg'elgen der Ano1"dnungdie Be
·förderungs·einheit wieder .jn Betr.relb nehmen, 
muß der Behör!de und deren Org'anen <lUch die 
Möglichkeit der Anwendung solcher Zwangsmaß
na:hmen gegJeben werden, .di'eerne weitere anord
O!ungsWiidrige B.eförderung uilmögilich machen. 
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11150 oderB,eilht.gen 35 

Zu Abs. 3: 

Da ~mmer die Mög:lichkeit hestehen kann, daß 
vorhandene Mängel zu unmittdha'ren Gefähr
dungen von Personen, Sachen 'oder der Umwelt 
führen, müssen, wenn eine soiche Gefahr offen
sichtlichdroht, die einschreitenden Organe hzw. 
die Behörde v·erpflichtet wetiden, unv,erzüglich die 
nächste K:atastropheneinsatzstelle 'Zu verständi
gen. Diese Ver,ständigun,g muß auch die Bekannt
g,aJbe ,der Nummer'll zurK,ennzeichml11g der Ge
f,ahrun,d .des StJoff,es umlfassen, UIffi ,den Katastro
pheneinsatJZlOrgianen so frühz'eitig wie möglich 
GeLegenheit 'zu g,eben, .die ,e11fo11del'lichen Maß
naihmen zu treffen. Die B·elhörden und ,ihr,e Or
g.ane müssen ·auch verpflichtet WTerld'en, his zum 
Eintreff,en der Kwastl'opheneiniSatzorgane die er
f'Ondenli'ch'en V10rbeugenden Sicherheitsrnaßnah
men zu treffen. Es gibt ,gefähriIiche Güter, wie 
z. B. sOllch,e, .deren 'Boeför:derul1lg nur bei Vor
handensein ei'ner bestlimmt·en Temper:atur des 
Gutes 'selbst order e.ines !bestimmllen Dl'uckes in 
der Verpackung ohne Gefahr mÖgllich ist. In 
solchen PäJl!len. kann die weitel1e Breför:derung 
trotz !bestehender Mängel bei AnWien'dung ,ertor~ 
.derlicher zusätzilich·er Vorsichtsmaßruahmen weni
g,er gefährlidl sein, 'als die Aiufrechterhaltung der 
Unterbrechung ,der Beförderung. Ob dves jeweils 
Ider ,PaH ist, wir·d den Weisungen des Albsenders 
bzw. V'ersenders zu rentnehmen sein. Di,e die An
ordnung "der vorläufigen Unterbrechung aus
spr:emendeBdhönde oder 'deren Orglane müssen 
d.aher 'aJustdrücklich verpflichtet werden, .in ,einem 
solch·en ·Pall die Anordnung der Unllerhrechung 
'<lufzuJhebenunidso d~e weitere Befördefiung zu 
,ermöglichen. Hiebei klJnn es ,sein, .daß ,einerseits 
sevtens der B·tIDörde ,'Oder Ideren Org,ane V or
sicht~maßnab111enzu treff'en .sind, wi·e z. B. Be
gleitschutz, anderseits aber auch vom Beförderer 
bzw. ,dessen BeaiUftraJgten Maßn'ahmen am beför
derten gefäihrilichen Gut, dessen Verpackung oder 
am Panrzeug getroffen w,efiden miÜs,s'en. ' 

Zu Abs. 4: 

Kann auf Grunid der ,gegebenen Sach,l'age die 
Anondruung der UnteI1brech1Jlng nichtarufigehoben 
we11den, so muß die we~tere Befö nd erung durch 
eine vorläufige Entsdleidung der B'eihö~de for
meH unter&agt werden. 

Zu Abs. 5: 

nie 'Vorläufige Untel'sa.gung sOiH, w~e schon aus 
ihrer B·ezeimllJung hervorgEfut, nur ·eine vorläu
fige Maßnahme darstellen. Sie sol1 nur solange 
aufr.edit sein, his eine el1ldgü!ltige hehördliche 
Entsche~dunggetroffen werlden kann. Die vor
läufige Untel's'<l!gung soU reinem abgesonJderllen 
Rechtsmittrunicht untJerwortlen -wet'den, -da ihre 
·unverzüglime Ü'hel'prüfrung im Wege deseinzu
leitenden Untel'sagungs- hzw. Entziehungsver
fahren.s ohned1es gewähril'eistet ist. . 

Zu Abs. 6: 

Siehe Erlä·uterungen zu Abs. s. 

§28 
Zu Abs. 1: 

Die .en-dgülnige .Entscheidung über das Schick
sal der vorläufig unt.ersagtenBeföliderung soll 
grunldsätzlich der örtlich zu.ständig.e Landes
hauptmannzlU 'tJ:1eff.en habeli. Dies ist vor aHem 
bei Beför'derungen der Fall, die .nimt ·auf Grund 
einer behördlichenBewiHilgungerfolg!en. Da es 
auf dem Gebiet der .Beförlderung gefährlicher 
Güter lim Interessoe .des V'erwahung&zweckes ge
legen ist, Bef.önderungen nur ,dann zu 'hemmen 
older 'zu untersagen, wenn anldene Möglichkeit,en 
nicht mehr bestehen, soU die endgültige Urrter-
9agung 'Dlur das Ietzte V<erWlaltungsmittel sein. 
Daher so!J:lder Lanldes:hauptmann prüfen müssen, 
ob ,die ,Beföl'derung trotz .der gegebenen Mängel 
nicht 'etwa .,doch mÖg'Jich wäre, Wlenn lentspne
chende AufLvgen 'oder Betdirugnl11gen ausreichen 
wül'den, um'ei'rue unmiotelhare 'Gefährdung 
durch' .die weitel'e Beföriderun'g auszuschließen. 
Ist dies der Fall, so muß ,die Beföl'derung unter 
solchen Auf1lagen u!l(d Bedingung,en ermöglicht 
werden. Stdilt sich im Untersaglll11gsverf'ahren 
her<lJus, daß .di.e vorläufi,ge Untersagung unbe
gründet war,!ro muß der Lallideshauptmann ver
pflichtet werden, diese un'V1erz'Üglimaufzuhehen 
und die weitere Heförderung 'so schnell wie mög-
E eh ZIU erlffi öglli ruen. . 

Zu Abs. 2: " 

Die Behöt1de, ,die über .die Un1Jersagung oder .. ' 
Einschränkunigder weiter,en Beföl1derungzu ent
scheiden J:?-at, muß zU'g'leim;LUch über die Maß
nahmenentsche~den,diedur~:h die neue Situati~n 
.im Int-er,esse der B.eföfidel1ungssicherheiterforder~ .. 
lich weriden kÖllIllten. ' 

Zu Abs. 3: 

Siehe Erläuterungen zu § 33 Aibs. 4. 

Zu Abs. 4; 

Die Aberkennung .der aufschiebenden Wrir
kung eines ~echtsm:ittels mußlJus lo®ischen 
Gl1iinden vor,geschrieben werden, weil die Unter
·sag,ung immer nur ,dann ,erfolgen Idtarf und muß, 
wenn uDimittelbar Gefaihr in Verzug ist. 

§ 29 

Die EI1lä'uterung'en zu § 28 gehen -hier smn
gemäß. 

§ 30 
Zu Abs.1: 

Bei g,efähdichen Gütern, del"'enBeföl'derung 
k,einer be!hördJichen Bew.iHigung bedarf, soll der. 
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LanJdeshauptin'ann, in desS'eil örtlichem Wir
kungsbereich -eine B'eanstandu11ig der Bdörode
mng erf01gt und die vorläiufige Unter-sagung aus'" 
gesprochen w:llI."de, darüber zu entscheiden haben, 
ob die weitere' Beförderung entweder 'zu unter
sagen older aber -ei'nrzuschränken ist. 

WUl'de ,die auf Grund einer Beförd'el1ungshe
wil:ligung erfolgende Beförderung eines .gefährli
ch'en Gutes vorläufig u<l1uerSlagt, so kann für die 
allfällige Entz1elhJUng oder Einschränkung dieser 
BewiLligung nur d1e Behörlde für Z!Uständig er
ldärt werden, die die Bewilligung el'teilt hat. 

Zu Abs. 2: 

Die Behöl'de muß dierechtlich'e Möglichkeit 
hahen, Idie V,or'laJge aBer bei der Beförderung mit
zuführenden Unterlagen zu erzwingen, weil dies 
,die V:oraussetz,ung für ein wirksames Ermitt
.lungsvel1fahren' hadet. 

Zu Abs. 3: 

Die Aibnahme 'des Bescheides über die Beför'de
rungsbewiHigung ist aus Kontrollgründen erfor
derIich, weil dieser Bescheid während der Beför
iderung ein Dokument zum Nachweis der Zu
lässigkeit :der Bdörderung darSltellt, aI-so 'einem 
A'llsweisdokllll111!ent gleichkommt. 

Zu Abs. 4: 

Die Etläuterungen ZlU Abs,. 3 gelten sinngemäß. 

Zu Abs.5: 

Anorodn'lll1Jgen und Bescheide gemäß §§ 27 bis 
29 müssen unvel"'Z'Ü;glich vou.zogen wer,den kön
nen. D:aher muß für eine V:ertl'etung des B-eför
derers an Ort _und SteHe Vorsorge getl10ffen wer-
'den." ' 

§ 31 
Zu Abs.1: 

Durch die V,el'hin,derung der Einbringung von 
mit Mängeln behafteten Fahrzeugen, mit denen 
gefährLiche Güter beföl'dert wel'den, können 
nicht nur unmittelbare Gefähr.dungen von Per
,semen, Sachen und der Umwelt, sondern unter 
Umständen -atuch Kata'strophe~ atU.f ö!>terreichi
schem BUnideSlgebiet von vornherein vermieden 
werden. Es besteht daher ,ein eminentes öffent
liches Interesse damn, die Einbringung derartiger 
Fahrzeu:ge schon an der Grenze zu unterbinden. 
Der .für ,die Vollziellwng einer solchen Vorschri1ft ' 
el"forderliche Personal- und Sachaufwan,d (ge
schuke Ex'ek!U:tivor,gane, al1enfaHs auch mit ent
spl"ech-enden Apparaten :msgel'üstet), wir,d, sich 
daher zweifellos lohnen. 

Zu Abs. 2: 

Di'e Aufgaben der Organe des öffentlichen Si
cherheitsdienstesan ,den Grenzübergängen wer-

den schon jetzt überwiegend von ,den mit der 
Gr,enzkontrolle betrauten Org,anen wahrgenom
men. Daher wäre eine wirksame Vollziehung der 
,in Aussicht genommenen Ges-etzeslbestimmung 
nur ,dann gewährleistet, w,enn die anif Grul1Jd 
,einer solchen Bestimmung ,durchzuführenden 
PriHungen auch von den mit der Gl"enzkontrolle 
betra.uten Or-ganendurch~eführt wenden. Die 
,erwähntJen "Prüfungen im Sinne des Ab5. 1" 
beziehen sich Iedigl-ichdarauf, ob am F~rzeug 
:die vorg,eschri-ebenen Tafeln und Zettel ~ur 
l(,ennZJeichnu'l1Jg ,der Gefahr und des Stoffes ange
bracht sind, die entsprechenden B,eförderungs
papiere vorschr,iftsmäßig mitgeführt W1C11den Und 
-ob gana: aHgeme~n am Fahrz'eug oder ,dessen La
dung offensichtliche Mängel vo,nhanden sind, ,die 
bei Forrs,etzung der BeföI1derung unmittelbar,e 
Gefahren ,Für Personen, Sachen oder die Umwelt 
hel'vorr:ui.en können . 

Lm Hi-nblick darauf, daß di,ese Prüfungen auch 
ohne besondere Fachkenntnisse und hinsi,chtlich 
der Befönderung~papi'ere a.uch in Verbindung mit 
,der zlOlill'echtilichen Prüf.ung der Frachtpapier,e 
,dul'chgeführt werden können, erscheint di,e Be
trauung der Organe der Grenzkontrolle mit 
diesen Aufgaben v,ertrethar. Dies umso mehr; als 
ausdrücklich vorges,ehen ist, daß gegebenenf.alls, 
,das heißt im FaHe von Unkla1"heiten oder son
sui~en Schwieri'gke~uen,- die Organe des öffentli
chen Sicherheitsdienstes Z!U verständi.gen sind, 
welchen ,dann die weitere Abwicklung ,der Amts~ 
hand1u'ng ohLie~en würde.' 

Die übertragung der 'eingangs erwähnten Aluf~ 
g;;tJben amf ,die 'mit der GienzkontroJle betrauten 
Organe 'erscheint andererseits im Hinb.Jick auf 
,die außerordentlichen Gefahren unerläßlich, die 
durch idie EinJbringung von Fahrzeugen, mit 
denen gefährlich-e Güter vOl1schriftswidrig beför
Idert wel'den, in dasB.undesgebiet entsteheil. 

§ 32 

Zu Abs.1: 

Z.1: 

Für .die Einhaltung der für die Beför.derungs
sichel1heit 'außel1ordentlich wichtigen BeSltimmung 
des § 40 soU nicht nur der Halter des Fahrzeu
ges 0der mit der Person des Bdöl1derers meist 
~d'entisch sein wird), sondern auch der Lenker 
seIhst ,halfuen. 

Z.2: 

Der Len'kier ist zunächst auf Gl"unld des§ 102 
Abs. 1 KFG 1967 v'erpflichtet, sich vor Inbetrieb
nahme, des PahrZ'eugesda von ZJU übeneugen, daß 
das Krafufaihrzeug und ,der Anhänger sowie de
r-en BeLa<dung denhiefür in B.etracht kommenden 
kraftfahrrechtlichen V orschl"iftJen en tsprechen. 
Dem Lenker eines KrafttJfahrzeuges, mit dem ein 
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gefähl11iches Gut heföroert wird oder mit dem 
ein mit einem gefährlichen Gut belad'en'er An
häng,er gezogen wir.d, muß j,edoch zusätzlich d'azu 
,die Verpflichuung auferlegt werden, sich vor In
betri.ebnahme dieser Fahrz1euge auch davon zu 
überz1eugen, daß ,das KraftfahrzeUlg, .der Anhän
ger und die Beiladung ,aouch den speziell für die 
Beföl"deI'ung glefährlicher Güter maßgebenden 
V~rschr,if'ten entspr,echen. 

Z.3: 

Die VerpfI,ichtmng ergibt sich aus dem ADR 
(siehe Rn. 10500). Das ADR kennt Jedoch kei
nen Normaldressaten, daher muß dieser a'us~ 
drücklich bestimmt weflden. Dies geschieht hier 
durch di:e übertragung der Verpflichtung auf 
,den Lenker. De'r Lenker ist diejenige Person, die 
bei der Beförderung mit Sichenheit ~mmer zu
g,egen ist. Daher ist 'eIS am zweckmäßigsten, die
sem ,die hier vorgJesehenen VerpflichtJurugen aJUf
zu'er:legen. AUendings trifft ,diese Verpflichtung 
de-n Lenker solidari,sch mit dem B-eförder:er (siehe 
§22 Abs.l Z. ~). 

Zu Abs.2: 

Hier han1delt es sich um eine Besti:mmung des 
KraftlaJhrgesetzes 1967 (§ 92 Abs. 6 Z. 7), die 
zu üihernehmen ist. 

Zu Abs. 3: 

Die Blegleitpaopiere müss,en sowohl im Inter
ess·e ,einer wirksamen überwachung, .als auch zur 
Gewährleistungschneller Maßnahmen bei Zwi
schenfällen und' Unfällen stets sofort greifbar 
'sein. Danermußder Lenker verpflichtet weI1clen, 
für ,das Mitführen ,dies'er Dokumente die Ver
antwortung zu tragen und diese Iden Organen 
,des öff'entllichen, SicherheitsdiensteIS auf deren 
Verl!angenzur üherprüf'Ung ,aUSizuhändigen 
(sdehe weiter:sdi:e Erläutening~n i2luAbs.l Z. 3). 

Zu Abs. 4: 

Die Anwesenheit von 'aJUßensteihenden Perso
nen auf den F,ahrzeugen kann zur GefäJlI."cLung 
fiiihren, wie 'etWa durch Diebstähl,e oder Beschä
digungen von gefährlichem Gut oder durch ein 
unsachgemäßes Verhalten. Dalher !>olIensolche 
Personen von der Beförderungseinhei:t fernge
halten w,enden; vgl. Rn. 10172 des ADR (siehe 
weiters die'Enlä'Utenungenzu Abs. 1 Z. 3). 

,den von B-e1deutung ist, ist diese Bestimmung a'us 
Sicherheitsgründen 'eclortderlich. 

Zu Abs. 7: 

Die Ka:taS'tl'dpheneilliSlat:wrgane müssen die 
Art und W:eiSie ihres Einsatzesweitg'ehend von 
,den schriftlichen Weisungen abhängig machen. 
Daiher muß gewährJeis1Jet sein, daß ihnen diese 
W(l~suIlJgen ~ur . Einsicht übel1geben werden. Da 
'aer Lenker bei einem Unfall oder Zwischenfall 
ausbld'en kaonnj muß diese Verpflichnung auch 
soHdJar,isch .den BegLeitpersonen übel1tragen wer
den. 

Zu Abs. 8: 

Den außergewöhnlichen Gefahren bei . der B,e
föriderung ,gefä.hrlicher Güter so,Ll aouch dadurch 
Rechnung getragen werden, daß der Lenker und 
der Beifiaihrer verpflichtet Wil1d, sich über die be
Isteheruden MkohoLbestimmungen der StVO hin~ 
'aus des AlkohoLgenUISses z.u entJhalten .. 

Zu Abs. 9: 

Um MIßstände ,<1ahingehend auszuschließen, 
daß es sich hei den in dem gegenständlichen ,im 
Entwurf vorliegenden Bundesges,etz dem Lenker 
auferlegten Pflichten um im Verhältnis zu § 102 
KFG 1967 zusä.tzJlich:e Pflichten handelt, erweist 
,es sich als 3!ngezeigt, durch eine aJusdrückliche 
Bestimmung k1arZiustdlen, daß durch den § 32 
,dem § 102 KFG 1967 nicht derogiert wird (siehe 
a.uch ,die Erläuter:un~en ,z.u AJhs. cl Z. 2). 

§ 33 

Die EI'r.eichoog lel1ner optJiiinailen Befönd,erungs
lSicherheit 'setzt u. ,a. 'aJUch VOI'a.us, daß ,die B,e
fönderunlg mvt' Fahrzeug,en durchgefiih11t wrird, 
die hinsichtlich ihrer Beschaffenheit, ihrer Aus
rüsltUIn'g 'Ulnd K'e!ll11Zleticlmung Iden ,eiru;chlägigen 
V ol1schrÜitten ,entlspr,ech'en, Idaß hei ,deren Betrieb 
die VopschrMtene1ngeha.lten wenden und daß 
,<131S Lenken Idfuooer FaihrzenJJg,e nUir Personen über
i13lwen Wlvl1d, diJe dliJe dn .den {jiIllschlä.gig,en Vor
ISchcihen hÜJefür fesltgesetzten VoraUISlsetZlUlllg'ener
fÜlUen. Diesen FOl1denungen v,el1maog ill'Ulr eine P.er~ 
SQnzu ,ennsprechen, ,der die V,enfü.~gsgewa'lt 
frber rdJaJs ,Fahrzeug lU'nmü:ttdbar ZIUlSteht. Für ,die 
g,esetzliiche AU1,edegung ,dliJooer Pflüchoon kommt 
daiher der H3I1ter ,als ,dilejeni,ge P,el1SOill :in B,etmcht, 
die ,das KrafltEahr~eUlg für ,ei.gene R,echnung im 
Gebmuch hat lund ,die Vel'fü.gung~gewallt IC:t3!r-

Zu Abs. 5: über besitzt, Idffieem Isodcher Gebl'auch vonau\S-
Diese .Bestimmung ergihtsich aus odem ADR setZit '(SlLehe Anm. 3 71U § 5 EKHG, MGA 3. A,uf

(Rn. 10171). Aulf ',die E;rläuterungJen ZlU Abs. 1 Ja&e, S. 74 ff.). 
Z. 3 wird hingewiesen~ 

Zu Abs. 1: 
Zu Abs~6: 

Da deir Hailuer Ides F'ahrZleug,elSoos runmittel
Da bei ZwiJschenfäHen Idie Anwesenheit des ha re VerfügungslCecht über Id]e~es haot, kanill llJUtl' 

Lenkers 'beim Fahrzeug aus naheliegenden Grün- ,er Ia!mle~n .entlSchciden, ob cin helS:cimmtes Fahr-
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zeug Zlur Bletörider'uJllg Ig,ef~hrllicher Güter ZIU v,e,r
Wienden list. Es muß :ihm idiaherd:urch ,d:aJs Gesetz 
Id!~e VlerpfLichtU'ng ratulf,edegt weliden, vor der Bnt
scheildurng zu priifen, ,00b Id~esre V,erwendlUng im 
Sinne des § 10 zulässig ist. , 

Zu Albs. 2: 

Aus iden 'im den B,emerklUlrug,en ZiU Abs. 1 an
gef,ÜJhr.uen Grünlden muß Idem HiahJer lau,ch di,e 
V,erpflichtwng Ülbertna.gren Wiemen, für ,die Be
tl1j,eibsbel1e1i-ns,chaft ,der Fahruschl1e1ber und der W,eg
stmeckleruffiles:ser lurud Idie Ot1dmlnigslgemäß,en Ein
rtmgungea1 ,in idl~e Scharu!blätter u'nid Idel11en Aluf
bew,a:hl1UlI1Jg Z'U isüngen. Alus Sicherhei-tsgriiniden 
muß vüllgeschrr:ile!ben Wierden, 'daß ,GaJS eli.nschrei
tlenlde OI1g'aJn ,a'uf der Strnaße j.ed.er:wit Il1.IlId un
gehiniwert in ,d~e SchaJUblätter Bi'micht nehmen 
kann. ' 

Zu Abs. 3: 

Z.1 und 2: 

Dies,e B<e~tfimlI1iUJng;en iS/i'n:d laus ,dem Knafthhr
~es,etlZ 1967 (§ 92 Ahs. 6 Z. 9) zu iibemehmen. 
Im 'üh:n1g,en ~;i,e!he zu Abs. 1 'UIflid 2. 

Z.3: 

,Fü,r :d,i'e Bi'nrha>ltiU'ng Ider Jürdie Bdörderm!n'~s
'9ichei:lhelit latUßewüil:,ldentiDich w,ichtJj,glen B,estitmmung 
;des § 40 über <itie UnterweiJ51U11ig 'Ulnd Ausbilidrung 
,der Len:IDer, 's,oH :nicht Ihur ,der Lenker des F'ahr
z;eur~es, IS'OiIl'derm a1uch der Hallt,er (der mi,t ,der 
P,el1Süinl des B.efänder.e.ns rmel~st ~denoüsch "ein wird), 
ha;ften müss.en. 

Zu Abs. 4: 

,Bs L'i:(yll ~e IMägl,ichkeit Igeschaff.en Wlerden, daß 
. auch in sülchen FärBen, in denen dies im ADR 

nicht vürgeschrieben ,1st, relin Bdtfiahl1er beiizlUg,e
hen ,i,st, wenn Ider Lenker ohne B,eifaihrer im 
S~nn.e des !im BntWiUJ:1f vü1'l1iegenden BIUiIl'des,ge
'seOzes öder laillJclJenerlg;<lgetZilicher Bes,tJ~mmunig'en 
'ulliZJuläSJSIug helaniSpllUcht wünde. . 

Zu Abs. 5: 

Es muß rgrewähd,elistet lS,e~n, daß Fahrzeuge, die 
beschäJdliigt und IdaJdurch :iln lihrer Verkehrs-, Bre
trjebs- und Beförderungssicherheit beeinträchtigt 
sind, einer überprüfung zugeführt werden. 

. Zu Abs. 6: 

NürmJatdre&s,at der ,§§ 13 ,urnd 20 ii>stder ZIll
,1a,sSlungsheSlitzler. Daher mlUß VorISorge getroff:en 
,sein, daß ,der Hailter, 'LSof,enn 'er n,icht der ZIll-
1a"S'su!1Jgrsrbesl]~er ~~t, d~eslem A.!1Jdermn.g.ea1 ,an Fiahr
zeu:~en anz:eugt. 

Zu Abs. 7: 

Es kainnFälrl'e Igeben, \in denen Inicht 'Ohne 
weiter,es zw,e:~f,dlSlf,re!i fes'tgesnellt wel'lden ka,nn, wer 
.der HaLter,rst .. Um zu vermeiden, daß die Be-

höride wümögiUich ,1a'llJg'Wl1eri~gre K:lä>l1urugen ahWiar
Dein muß, ruSlt freSitlZnJJleg,en, ,daß ,ineiruem ,soilchen 
FlaU 'der ZULaisISllllfilg,sbes,~tz'er ,aIs Hallt,er zu geilten 
,hat. 

§ 34 

§ 35 

Zu Abs. 1: 

]>edes F,a,hrwug, 'und vor aJUem 'aJUch &etine 
lJaidung, ws.t beim HalLten und ,noch mehr be;im 
Patl1ken lin besü'nlder.em Maße ZIllgrifflen vonaJußren 
aUJsg,es,etzt. Gera.de Idie Gefahr von Zugr.ifflen 
von ,außen muß alber be\i Frahrzeugen, ,d~e mit 
gefähn1ichen Gütern belad,en :s,unld, ,nach M~1ich
ke~t v,errnielden werlden. Es lirst :daher zweckmä
ßug, ,durch tintJsprredl,enlde VOl1schnifuen dals Ha,Lten 
'llnidPa'l"ken rsolcher ,Frahrz'eug,e r~uf Ida"s iIl'(}tWienr~ge 
Mmde~tJmaßZiu beschränken. . 

Die ,in Iden '~nheiJOs,pecht1ichen Vorsch,niften, wie 
riJnshesondere rim l.A,rbeitJszeiüges'etz,BGBl. Nr. 461/ 
1969, rentJhaltefilelIl Bes.trmmurng,en, retwa Ü'ber .die 
RJunepa:usen ullJd Ruhez.etbeu1:, w,endren bei der B,e
uroeWhmlg id.ies,es Mi'nde~tmaßesaiber j,~del11f.am\5 Be-
rücksilchti@ung fir~dea"l mÜlstsen. . 

Zu Abs. 2: 

Besonlderoe V'erhältJnJiss'e :~n östJerl1eich kön:nuen 
'es rerfo,rideI11ich mach,en, beson/d,er,e Vü,l1s,chniften 
über ,den VerIDehr mit 'F'aJhrzeugren, ,mJitrdenen 
gdähnViche GütJer beföndent wertden·oder d:en Be
trlieb ,$lorlch,e,r Flahrzeu~e ·:tJUen1<üsslen:'Hier könn;te 
z:B. laI). Geibllll1~S!sotl1eck;cn gedadTtwerden, bei 
:denen ,es !Sich :im InteI100Sie Ider' B,efrö'i:1deroungs
sicherheii,ta,l,s 'no'twerudrig ,erw,cis,en könnte, ,etwa 
Geschw~ndlligroeitJsheschränlkmngen :bei T,alfahrten 
oder 'auf. blesonid,el1s' vel1ci~wngrslg,efährrdeten Strek~ 
IDen ZlU >erl.a"s,~en. Siehe lim übn1g,en auch Idille Br
läuoerunlgen zu§ 8. 

Zu Abs. 3: 

Österreich list als Mitgliedstaat des APR ZlWar 
v,erpflichtet, jeden 11r:a.nspü'rt heiiErfÜiLIQl:nrg Ider 
AOR-B:estimffiiUl!1ig'eUz,u' ,dlu!1den. Mirt rdli,es,er Vler
pfLichtJung ,ist ,es 'aber dU'rch:l!rus ver;ein1ba'r, Trallis
porte gdäJhdich,er GÜlter laUlf h~t~mrhte Stmßen, 
Sor:aß.ensrtr;ecken oder Arten von Stnißen zu he
schränkein 'Older vOiluolchen [lenn:zJwhiaJLten. Es muß 
:llIur gewährLet~stet hleiuben, daß drer Tralllspür't ,alm 
ö~tJerreich!usch'em BntnicLes,grehi,et rdurchg,eführt wer
den kla:IlJn. Dlie Nü1lWietl1ld~gkei,t,lfür \5o'lche Ein
,schränkrung.en g'(lSletzliiche VOIl'IsrOrlge :ZlutJ:4effen, 
roallin ~ich 'etw,a e,r:g,ehenzur V,ermeirdung lun
ZJumutiharer BeIäJst~g'ungen in SiedJurngsgebieuen 
OIder zur Vermeidung vün Gewäss'erverv,nreini
gung,en, wenn z. B. be~timmte Straßen 'Oder 
Str'aßrenstrecken an Seen vorbeiführ;en und die 
Gef.ahr bestün!de, daß sich bei Unfällen gefähr-
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Eche Güter (z.B. ch:emische Fliiss,igkeiten) in di,e 
Gewässer er,~ieß'en. Aber auch der weitgehend 
gebirgige Charakter der österreichisch'en Land
schaft kmn die Notwe!lJd'igkeit begründen, ge
wislse Straßenstrecken von der Beförderung ge
fäh1"1!icher Güt,er lauszuschli,eßen. So ist in diesem 
Zusl;lJmm:enhangz. B. zu berücksichoigen, daß 
Transpot'te von Flüssiggas, Sliuer5toff, Chlor, 
Peroxyden und Sprengmitteln durch Tunnelstrek
ken mit hesonderen Gefahren verhunden sein 
können. Es muß .daher auch die Möglichkeit vor
gesehen werden, daß solche Tunnelstrecken für 
derart,jge Transporte überhaupt gesperrt werden. 

Ist für' Befötderu·ngen im Gebiet nur eines 
Landeshauptmannes dieser Zluständ~g; 50 muß ge
währleistet sein, ·daß über die örtlichen Wirkungs
bereiche mehrerer Land:eshauptmänner hinweg 
z;usia,mmenhängen'de 'Transportstreooen bestehen 
ble~ben:Dies muß schon im Hinblick auf die sich 
aus dem ADR ,ergebende Verpf1ichtlung z,ur Dul
dung der ADR-Transporte sichergestlellt sein. 
Eine' ,derartige Verordruung über den Bereich 
eines La:nde~hauptmanll'es hinaus soll aber vom 
BU'!lJlesminister nur erlassen werden ,dürfen, 
wenn die betroff,enen Landeshauptmänner Gele
,genheit zur A>ußerung ,erhallten haben. 

Zu Abs. 4: 

'Da dJie,im kbs. 3 'vorg,eslehenen generellen 
Gebotle od'er Verbote bei bestimmten gdähT:Iichen 
StofFen,micht .au@t'eichen kä,imtlen, um den V,er
waJ1ouIJJg1~zweck SchruJtz Ider Umwdt iUlnd von 
Peflsone'n Ulnd Sachen zu gewähr'Ie~s'oeri, muß über 
den Abs. 3' hinaiUIS Id!ie Mög~iehkeit g,eschaff~n 
werden, Idi,e Beförderung solcher Stoffle voneLner 
ineDiv,idudlen Str,eckenbewi'11igung ,abhä,nß1ig zu 
machen. Im übrigen ,s,iehe JCi:i'e ErlläubefUinlgen ZJU 

Abs.3. 

Da IdJi'e Str,eck,enhewi,1ti:ß'lJ!ll'g ,eine ,gewi~s,e Glelich
a.rtJ~gke~t mit .der B:efölide!iUlng~beW1i[11i.gun:g <Luf
W'ei1lt, ,ist es zweckmäßig, :dla,s V,erfahr.etn zur Er
teiLung 'beide,r BewH1iglUingen ähni1ich zu g,estal
t,en. Dar'J;Us ,erglilbt sich (dTIe l~nllligemäße Anwe:n
dung elinzdner iB'e~tii:UlIlIlIUngen Ides§ 24. 

§ 36 

Zu Abs. 1: 

Das ,ADR,~eht I~n ,der A:nlag,e B uruter 
Rn. 10 500 ff. hes'01lJdet'le Vorschniften über den 
V:erkehr der Fahrzeuge vor. Unter Rn. 10507 
heißt ,es,leDaß,~derFahrer ,die nächsten z'UlStän
eDilgen ß.ehörden 'unvlerzügl~ich henachrlich,tI:@en oder 
benachrlich:tJi,gen ~a.&Sen"muß, ,,'Wienn dile indem 
hallteniden 'oder parrkenden Fahrzeu,g beförd~f1ten 
gefäJhr~iche:n Güter ,eine hesonder,e Gefahr für 
die Straßenbenützer darstellen". Diese Bestim
UlIUlng :des ADR setzt atLefldingJs voraus, daß da.s 
Fahnz'oolg hält oder parkt. Sie bef1ück&ichtJigt nicht 
Iden Umstialnd, ,daß,was lim :aHg,em,einen der Falll 

39 

:sein w1irld, .GefäihrreDungendurch das beföJ:1der~e ,ge
fährl1iche Gut wä'hrrend der Fahrtein5letzen. Da
her 'sOH der Lenkera'uch ;in solchen FäLlen ver
pfllid1Jtiert:' werden, die ,enfot'lderlichen Sicherheits
maßnahmen zutneff'en, ISO ,daß er zu ,dl1es'em 
Zweck hallten wliIid mü~sel1. 

S~ehe a'uch die B~merkungen z;u § 35 AhlS. 1 
l'etzter Satz. 

Zu Abs. 2: 

Im § 31 Abs. 2 des WaisserrechtJsg,e9etz:es, BGBL 
Nr. 215/1959, in ,der Fassung .der Novelle BGBL 
Nr. 207/1969 wird u. a. bestimmt: " ... Bei 
T linkfiahrzeUß'Uilllfäm.e~ halt ,der Lenker, sofern 
,dJi,eserhlieZJU 'niicht oder n,icht all1ein ;~n der La:ge 
wstliuch ,der iBelifiahl1er, Idie lerfor1der1.ichen So
fOf1tmaßnaihmen im Sinne ,der B.etIiiehs'an:Wleisung 
für 'tankfahrzeug,e ZlU ,nreffen. Die Verständti
gunglS- 'Uind Hi~lfei1ci1srnngspf1icht nach limderen 
VerWlalnunlg.svolischniflten, Wlie vor 'aJHem nach der 
Stflaßenverkeht'lsoJ:1d!lJiUlng, wird daldurchnlicht 'be
rührt. Sli:nJd lliUßer Iden Sofortmaß,n'ahrnen Wiei1Jere 
Maßn:aihrnen2'lur V:er.mei,dung einer Gewässerver
unr.eiilll~gJung erfonderI.ich, ~o 'i.stzu ,ihrer Durdi
führung der HaiLter .des TanMahrzeu~es v,erpfLich
tet." 

Au:s Griinlden Ider R,echtlSsicherheits'oll· jeder 
ZWieifle[ an der weiJner,en GeLtung ,dieser Boooim
mung ,auch nach 'eDem InkI'lafttI'eten der B.es.tim
mungen !des GGSt Idadurch aus'g,eschlo&<;,en wer
den, daß IliUJSIdrücMich testgesetZlt w~I'Id, daß di,e 
vOllz1iloiellte ,gesett~liche Besbiiffimun'g unberühl't 
bleiht. 

§ 37 

Im ADR w~r.d 'an V'et'lsch:i,edenen SteUen he
stlimmt, daß Idile j:ewe,iI1s vorg,eschrliebenen Prü
fungen durch behördIichanerkannte Sachver
ständiJge 'lJJnd ,PI'Ül~~enen ,durchz:uführensind 
(lS]ehe 'z. B. Ron. 2215 U'I1Id RJm 3500). Da das 
miit dem gegemsltändlichenBntwur.f (in A'lJJ&s:icht 
genommene Bundesgesetz ZJug'leich lauch Erfü:l
ILul1~gesetz zum ADR sein 15011, liJS1t les erfo,t1der
lieh ·f,estzJuil.eg.en, 'Wier Inach österrekhilScher Vor
Sch'r1lllt "hehö!lcHich ,anerkannter Sachv,eliStänldtiger" 
und Wa.5 ,eline "hehöIidLich ,anerroannte PrüflS,te!l'Le" 
ist. 

Durch 'diese Bestimmung wird grundsätzEch 
,geregeJlt, WTelche Sachv,enställld1gen in Betrncht 
kommen kÖln:nen, ,es :wlifld liherkeine Au~a:ge 
dlaihiJn,gehellid getI'off,en, w,er allS Sachvel1~tändtig,er 
ilim konkreten FlIm heranzu~ilehen ;1st. Im ko,n
kreten F!;111 kön'nen Idaher, 11nshesonder,e dann, 
wenn]n ldiiesem B'll'I1Idesg,es,etlzrue HeranZiiehung 
besntmmter SachverstäIlleDig.er v011g'eschr1eben list 
(z. B. § 1'2 Abs. 3), nur diese Sachverständigen 
hemngezQg;en wer1den. 

U<er Grunds'atz, .daß ein Sachv,el1ständigengut
achten nur 'VIOn €IinlerphYlSiilSchen ,Pereon verant-
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WIQ1Collich ,er51)el11t werden kann, bLeibt alUch 'ge
wahnt, wenn behöl'dlüch alUtol1isierte Anstatlten 
'al1s Sachverstälrudilige :hel1aJIlIgezogen werden, denn 
m1t ,der. Aurtor1sierung ,setzt :d~e Behöl'de feSlt, 
welche physischen Personen für die Anstaltsgut
achtJen v,ena:ntwalidLichzcichnend ürfen. 

§ 38 

Zu Abs.l: 

SCl'Weiit ,nicht m·ach dem iim Enuwud vorlile
gerude-n Gesetzdlie Kosten für Sachven~tänJ(.1ige von 
der l1~rteli oder .andeJ:'len Bret'enliguen zu trag'en 
sil1Jd,r~chtJet ISlich di,e Verpflichtung rur TfI<liguTIg 
d~eser l(.OO1Jen nach -dem AVG. Für dil'e FäHe, 
in denen ,die Ko~ten von der Behö'rde zu tra.g·en 
,sinld 'Und die V'engüturng nuch t aJUf Grund '~nderer 
gesetzlich,er Vorsch'fliften zu ,erf,algen hat, muß 
ei'rue G11lt11Jdllaßle .für ,deren Bel1echruun,g festgelS>etzt 
Wlerden. AiI.s solche 'hietet >Slich ,d;lls Gebühren,an
spruch'sg<esretz 1975, BGB:1. Nr. 136, aJn. 

Zu Abs. 2: 

mäß:1gseJ1n, ,dj'e '~n >der Ta.nkfahrzeUlgv,e,rorfdnu'ng 
1967 derz,et1t vong'elSchr.iebemen "W;~rn:wf:schr:if~ 
nen" (§ 22 der Tankfahr~eUJgvel'ol'dnrung) für ,me 
Befömderung ~m Lnlarud beli~ubeha:lten. H1efü,r sDll 
mwtder lim Atbs. 3 vongesehenen V,erond,nun:gs~ 
,ermächtiglung dli;e ,enosprechenlde ~es,etz,1iche 
GmndLa,ge ,geschafften 'W,elrfcLen. 

Dje Wii'rk~amkeit ,der den Ge&enSitlarud ,des § 39 
bi!1deruaen 'Da.fdn und Zettel kann 'lliurd;llnn vol.l 

. er'halLten hJ,e1ben, wenn Idii.ese [lIU'r ,an den Fahr~ 
~fllligen bz'W. VenSla:nldS'bücken ,a.ngebmcht lS,ein dü.r~ 
fen, an Ideulen si'e nach ,dem ADR '<lng,ebmcht s.eim 
müssen. Es muß Idaher :gewähl1Lej,stet sein, daß 
,cLaJs A>nhriin,gen soilcher T;lIfej1n und Zettel !an an~ 
der,en F,a1hrZlflu,g,en unzU'läs6l1g ,i'St. Bin ,di'esbe!Z.üg~ 
liches V,el'hot kan,n j,edoch n~cht jn ,d1i,e~em Ge~ 

setz, 'sondem 'ruur ,in diner kmftJfahnechtlichen 
V01l1schriif,t Ja!UJ!>g,espI'Oche.n wel1den, Wleill es Knaft
fa:hrzflUJge 'und Anhäng,er hetl1iflit, .d~e ,nicht dem 
Aruwerudung's'bel'eich idi,es,es Ges'et~es, sondern dem 
Anwerudungsihereiich des Kmf.tf.a:hrgesetzelS 1967 
Ulntoerworf,en sind. Daher ,ist eün .solch,es V'erbot 
~nder K-nafnfahr,&esetz-Dmchführurugsverondnung 

Für ,diiJe Ensta.tttung ,der ,~ich 'auf .die Fahrzeuge 1967 !in ,der FaJs,sung ,der 7. NOVlellle, BGBL 
heziehenden Gu·tachten ,$lind n!ach dem ,~m Ent- Nr. 450/1975 (§ 26 a), bereits ausgesprochen wor
wU'rf vOr!1i,e:genden Gesetz ,di,e ,gemäß § 125 ,den. Dom :heißt es: 
KFG 1967 bestelLten Sachvel1sltänd~gen her~nzu~' "D;lIS Fühl'en von Zaich,en, bil1d1ic..hen Da,nstoel
zJehen. Daher kanna:uch ,~hr'e Vergüttung nur innigen, A,urfschrüf-ten, 'taf.eln IQder Fahnen ,an Gln
nach Maßgabe 'des § 129 KFG 1967 ,erfo,lgen (Sli,ehe deJ:'len ;lI11S den K,l1a,f,nf'ahrzeug,en und Anhängern" 
qm~b.eson,der-e § 129 Aoo. 1, 2 und 3 KFG 1967). an :denen sie aJuf Gruil1ld des KFG 1967, der 

§ 39 

Zu Abs.1: 

'Bs muß vermi,eden werden, daß an Fahrzeu'gen 
oder an V,el1sa:ndstücken Zeich,en, hjldJEche D~r
,stellungen, Aufisch'flifoen 'Oider TaJf,eln ,m,g.ebracht 
sirud, die ,in~olge ihrer Khn!Lichkiei.t mit Iden vor
geschl1üeben1en Tafdn u[ld Zetneln zur Kennzeich
nung der Gefa.hr 'unld des Gutes verwechs'elt 
Wlel1d,en könnnen. Eine is'olche V,erwechsiUurug 
könU'tlezlU .gdährl~ch,en F,ehlr,eahionren und fa.!l-
5chenMaßnlahmen führen. 

Zu Abs. 2: 

Diese B.es:n1mmung li~t !tm H~nbLick auf Idie 
gemi\Sch,oen Beföfldel1un,g,en lerfondedüch. B'eJi sol
chen Sef'örde'mrug,en muß 'eszurläsSiig ISdin,di,e 
!Uac..~ ·anderen -ühe'f'einkommen ,a.ngebnachten 
Kenn'zeichl1Jungen weilter zu helaJSlSen (v:g.l. 
Rn. 2006 rund Rn. 10 ,001 ADR, Rn. 2 A:oo. 5 
RID). Siehre lin ,ruegem Zursammenhan,g ,auch die 
B.emerk:un~enZlu § 1 Abs. 4. 

Zu Abs. 3: 

Es könn!t;e ,di,e Notlw,enidilgk,eüt ,eintreten, daß 
,im lnilarnd raußer den·im ADR Vlol1gesehenen 
'tafdn iUI1ld ZetJtel ,zur Kenn?Jeichnung der Ge~ 
,tahr unld ,des GUtieIS noch wei'uere ~()Ilche Tafeln 
u:nd Zettel oder ,aJuch 'besondere Auf,schrfuFnen 
zweckmäßig rwäl1en. So könnteesz. B. z'Wieck-

au!f GrUJ11id d'~elSes Bunde~gesetzelS erlals,s,enen Ver
ordnungen ülder des Eur-opä,i~dlen Übere,i!ll:kolffi
mensüber ,di,e ~ntel'natliorualle Befö'nd,errung gre
fä:hI1Iicher Güter laJurf Ider Straße (ADR), BGBl. 
Nr. 522/1973, aJngebr:acht &eLn mÜSis,en oder ge
mäß § 54 KFG 1967 geführt w-el1den dürfen', 
-ist unZlUJläss~g; Gegen~rtäUlde, die nachihr,er B'e
schaff'enheit :und ,ihrem Awss,ehen ,Leicht für so[
ch,e Zeich,en, hi,l:d1iche DansteUungen, Auf'schriften, 
Tafeln oder Fahnen gehaLten w-erd;en können, 
dürfen an FahrZleugen ,nicht 'aJngebl1acht ·sein." 

§ 40 

Zu Abs. 1 und 2: 

Den Lenkern eines Kraftfahrzeuges, mit dem 
,gefährl1iche GÜ-ouerhefördert wenden, kommt na
tUJ!~gelffiäßein beträchtlicheIS Maß 'aJn Veral1Jtwor
tu:ng 'Lu. Sie werden ,ihre Aufg,a:be nur ,dmn 
mÖg'~ichs.t sicher ,e'rfiilJi!,en können, Wlenn rSlie ,nehen 
a:usneich'Mden charakterLichen Eig,eUlschaJfnen':Wch 
entlspr,echenlde I(ienritnilSiSeüber die wesentLichen 
Vorschnif,ten und' Idiliebei Zwi,schenfällen und 
Unfä,uen zm treff,enden Maßnahmen iUJl1Jd über 
dals zweckmäßigste Verhalten bei 'soilchen Zwi
s·chenfäl!1en 'und Un:fä,lIen laufweisenkönn,en. Da
her >1~t res ',im Intel1esse rder BeföI1del1ungS1~icher
heilt ,gelegen, Idaß solchen Lenkiern ,ein Fahp;~eug, 
mit ,dem gefährLiche Güter beför!d,ert werden 
sollen, 'erSit übe111a:ssen Wlir.d, wenn di,e Lenker 
n.ichtnur über [hre pflichten 'Uilid die B,eson'der-
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heitlen derB,eföndeI1Ulll,g luntJeI'Wliesen wanden lS,ind, 
,sonJdcl'n :ihnen ,ruaruber hina.us fürdies,e Tätjiig
kelit ,der· ,el1forde,rlliche überbLick zumindest über 
diej:en!i~en Gruppen :gefähdicher Güter Vlel1mit
telrt wOlden rnst, lauf ,dite ,ruch ,ihl1c Tärtigkeit be
lZiieht. Hilenher g,ehör:t vor all1em 'eine Einführung 
,in ,d~e einschlärgigen Beföliderun;~vol1Schr:iften. 
Di.es bedeutet, Idaß ,wie Lenker gI'undsätzlicheiner 
besonderen Aluishilidiung ZlUZlulfühJ.1en 'sind. 

UngeachtJet ,wer 'genel'ellen Forderung ,der Ge
w:erkscha,ft HanteLeI, 'Trlan;SpOl't, Verkehr rUn!d de,r 
Kammer für Arbeiter lunJd Angestellte nach erine'r 
alblg,emel~nenBer:ufiSi,tulsb~ld:urng für B,eI1Uf6~raf:t
fahr,er wUl1de um Zug'e ,dler Aus,arbeiou:ng aweSie6 
Gesetzentwudes von der Gewerkschaft Handel, 
Transport, Verkehr lcine ,gesetzliche RCig.elUifig he
,<mora.gt, derzmfoLge der Diens,llgeberdie KostJen 
Ider besonder:en Ausbj,~dung Ii:m Sinnle di.es,es Blun
,dClSgesetz,es zu tmgen ,und dem Lenker ,dU,e ,zum 
Besuch des Alus:h~1dung'~fls'es ,erfol"derIEche Fl1eti
Z;tl~ 'un\jer For,tmhLung ,des Lohne,s zu gewähren 
habe. Aluch ,eLie BUindeskaimmer ,der Gew,erbLi
chren WWrtrschaft wünscht eine über das ß,cgen
'Sitä>llidlichle BUIlIde6lgeseoz ihinaruiSigehenrde Aushril-
1d:UJ11Jg, :derziUfol~ge ,etwla Lenker, ,die um i:ntlerJ1iauio
mJ!.en Verkehr ,cin'gesetZlt 'SIrnd, ,ehenfallLs über ,eine 
besoilidere AlU'sbil!dung vel1fÜigen soIilen und eine 
demenDspr;eche,mLe Facharrbeiterqua;lifikatiion mit 
den damit verbUillden,en ,soZlia:1en Vor,tei,1en er
halten rS0'1I1en. Da;s gegenstätrud1iche BIUri.d~g,esetz 
dient ,dem Schutz. von P,er;sol1Jen, Sach'en lUJ1Jd ,der 
Umwd t vor den Gef.arhr,en, ,die durch -die Bre
fÖl1derun,g gefährl,ich,er GütJer ,ruf der Straßle ent
suehen. Daher bJetht fü.r Bes'nLmmungen, -d1e nicht 
,diesem Zweck ,ruenen, lin ,dU,esem Brundesgooetza.u5 
'11ech'1)Sls}'lS,tematiischen GI1ünlden kein R'alum. 

Bis zueI1ner gooe,rzLich,en :&e~el1un,g Ider lauch 
,andere LKW -LenkererfralSisenden B.erulfs3lUJs h11-
IdUln,g iSolLuefür den. Gelt:unrgsbenmch ,dieses BiUJ!l
des,gesetzes di,e Ber,ei,trschaf,t ,der Unoernlehmer ge
gehen sein, 'dwe Kosten Ider hesonder,en Ausbilidung 
zu tra.genund ,me hliefür 'erfol1derLich·e Freizeit 
untier FOlr,tzaihlung ,des ,Lohnies zu gewähren. 

Da jedoch il1IichtaUe nlach Idiesem B'Ulndes,gesetz 
zur Befönder!ung ,in B,etmcht kommenden gefähr
tichen Güoerronen I!>olchen Gefähnlichkei~'gra:d 
<lJUfWleVS'en, dJaß für whre BJeföl1denung nur be
sondens lalUJSgeb~MetJe Lenker . hel'angel!ogen wer
iden ,dül"f,en' (v:gil. z. B. die Stoff,e der Klas's,e 6.2 
,des ADR - ,eke,lerregende 'und lalnsteck:u11Jgsge
fäihr'liliche Stoffe), muß ärrn Gesetz Idie Grun;d'lage 
dafür @eschaff,en werden, daß solche Staffle auch 
von nlicht hesoooe,n; aJlIISgebilrdeten Lenkenn be
'fönd,ert wel1den dÜl1f.en. Die Dn terwe~siUng des 
Lenkern muß ,a:ber Q/uch ,für dlie6eFäl1e vor~e
Isch111eben bllevben. 

Zu Ahs. 3: 

Es muß berücksicho~gt werden, daß Lenker, 
dllie Iim Zeitpunkt ,des Inkrafttr,etens idU,eses Bun
IdesgeSleitzes hereills FahrzeUige mit gdähl1Lich,en 

Güt:ern Ilren:ken, 7JUnächst von Ider AUJSb~1~..mgs
verpfLich,tung b:efr,e~t I~enn müssen, welll :sonst zu 
befürch,ten wst, ,daß ~i'e 'sich .anderlen T~lligkeiten 
~Ulwenden lU'IlId ,dia/durch dJve ,Bett1iebe I~n P,eroonaI
schwierigkeiten kommen. Um s,icherzustellen, 
daß hi,er ;um lSolcheLenker ;BerückJs;i,chtii:guntg fin
,den, rcL~e über ,ei'ne Jalusficichell'de El1f.ahrurtg und 
Bl'aXJls v,enfügreln, 'isrt "di,e Feslwetzung ,mlner ,Praxri:s 
Vlon mTndels1Jens zwei JaJhr,en ,erfoI1derliich. 

Die Einführung des Erfordernis,ses einer be
sonderen AusbiLdung für Lenker erfordert ent
sprechende Obergangsfristen, während welcher 
dr~e Aushildung organ~siert und durchgeführt 
werden kann. Aus ,diesem Grunde wurde ,der 
Zeitpunkt des Ink~a:f,ttretens der Abs. 4 bis 7 auf 
Iden Zeitpunkt der K,un.dmachlUng dieses Bunde6-
gesetzes v6,rverLegt (§ 45 Abs. 2 lit. a). Damit 
wurde die Voraussetzull'g für einezeitgerechte 
Ausbirl1drung der in ·Betracht kommenden Lenker 
ges chaff'en .. 

Zu Abs. 4: 

Es giht schon jetzt Unternehmungen, die ihre. 
Lenker für Transporte bestimmtler gefährlicher 
Güter be~on,d.ers ausbilden. Daher muß vorge
sorgt wer.den, daß ,diese Ausbildung auch rück
wirkenldanerklannt wird und in di,esen Fällen 
nur mehr einlC 'ergänzende AusbirLdung, wie z. B. 
über die Pflichten des Lenker,s gemäß § 32, er
fonderiich ist. 

Zu Abs. 5: 

Nach §102 Aibs. 5 KFG 1967 h:at der Lenker 
die FaJhrzeugdorumente ~u KontroUzwecken 
mit~u:frÜhr,en. Dies soU auch hier ,der Prall setin. 

Zu Abs. 6: 

Die Vot1a,ussetzung emer Ermächtigung durch 
,den LaDldeshauptJffia'nn ist erforderlich, um 
durch hehöt1dliche KontroUe sicherzustleNen, daß 
nur ,~eeignete SteHen ausbilden. Für die Durch
führung der Ausbildull'g kommen am ehesten di'e 
Wirtschafts- urrd Berufsföl1del'ungsinstioute, aber 
auch große Unternehmungen, wie z. B. Mineral
ölfirmen, ,in Betracht. 

§ 41 
Zu Ahs.l: 

Grundla:ge für ,die Bestimmungen ü!ber die Be
h.ärdenzuständigkeii ist das Erkenntnis des Ver
fassungs,gerichtshofes Vlom. 16. März 1977, Zl. K 
II-2/76. Siehe a'uch die ,diesbezüglichen Ausfüh~ 
run'~en im alLgemeinen Teil. 

Da es ,sich bei ,dem im Entwurf vorLiegenden 
Bun.desgeset:zum ein solches auf .dem Gebiet des 
Kna,ftluahrwesens und damit um Krafrtfahrrecht 
handelt, erscheint es geboten, die n'ach dem 
Kraftfahrgesetz 1967 .zus,tändi,gen B,ehörden 
(Kraftfalhrbehörden) auch hier z.ur Vollziehung 
hel1<1Jnz.u:ziehen. 
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Zu Abs. 2: 

Die MitWlirkung ,der ß.undesgmdarmerie bei 
der VoHziehung bildet die Voraussetzung für 
eillie wirksame VoUz,iehung des Gesetzes, insbe
sondere ;)juf .tlem Gebiet der überwachung. In 
den ß.estimmun'gen der Z. 1 bis 3 wil'ld diese 
Mitwirkung näher ahgegrenzt. Eine 'al.1,aJoge Re
,gelung enth~lt :tuch § 123 KFG 1967. 

Zu Abs. 3: 

Im Interesse 'einer möglichst einheitLichen Voll
ziehung ist 'eserfor.derlich, die Erlassung der 
V1erordnungen dem Bundesminister für Verkehr 
zu übertragen. Die Erlassung von Verordnun
gen nach § 35 Ahs. 3 ist, insO'weit si'e sich nur 
auf den örtlichen Wirkungsbereich eines Landes
haupumannes heziehen, .zweckmäßigerweise die
~em zu übertra,gen. 

Zu Abs. 4: 

Im ADR wiI1d der Begriff "zuständige Be
hörde" wie folgt defin~ert: "Die D~enststdle, die 
in jedem StJlJat und in jedem El'nzelfall von der 
Regierung aJl·s solche bestimmt wird." (Siehe 
Rn. 2000 und 10 J02.) Diese Besttimmung macht 
es erfordenlich fe~tzulegen, wer die für die a:uf 
Gl'lund des ADRvO'r7Jun,ehmenden Amtshand
lungen z,uständilge Be!hörde ist. (Siehe z. B. 
Rn. 10108.) 

Z~r Zuständigkeit des Bundesministers hin
s:ichtlich Amtshandlungen, ,die Bauartmuster von 
V,erpackungen (Versandstückmuster) betreffen, 
siehe die EdäJutel'lungen ,zu § 5 Abs. 2. 

§ 42 

Zu Abs.l: 

V.ornlehmlichste Aiufgahe des jm Entwurf vO'r
,liegenden GeselJZes .ist es, das ,unzulä$ige Beför
dern gefähl'llicher Güter miotden wirk&amsten 
Mitteln zu unter:binden. Daher müssen sich die 
Strafs.anküonen in erster Lini'e mit angemessener 
Schärfe gegen den}enigen wenden, der ,eine Be
förderung gefährlicher Güter gesetzw~drig vO'r
nimmt oder veranlaßt, al~o gegen den Befönde
rer, Absender un,d ,den Versender. Die in den 
Z. 1 b1s 3 . angeführt~n TlJtbestände sind daher 
einem im Vengleich zu den Tatbeständen des 
Abs. 2 verihältnismäßig hohen Sttf:tfsa:tz zu un
terwerf,en. 

Zu Abs. 2: 

Die im Abs. 2 zusammen'geflaßten StraftJaube-' 
stände Ihetreffen Deta1J:bescimmungen, deren 
Übertretung ,nicht derart einschneidende Folgen 
hat, wie übertretungen ;~er in Abs. 1 zusammen
gefaßten Tatbestände. Die TlJtbe&tärude des Abs. 2 
sind d,aher einem vergleichsweise wesentlich nied-

rigeren Stra,fsatz zu unterwerfen. Da jedoch auch 
sä:moliche im Abs. 2 antgeführten Tatbestände 
un~er bestimmten Umständen un,d V01"aussetz'un
g,enschwepe FO'Lgen ,nach sich ziehen können, muß 
auch hier eine V'erhältnismäßig hahe Stmfe ange
droht wenden. 

Alle in Ahs. 1 und 2 angeführten Delikte sind 
a.Js neugeschaffene Del.ihe anZtusehen. Da auf 
Grund der Bestimmungen der Europäischen 
Menschenrechtskonvention für neugescl1Jaff,ene De
Ehe Freiheitsstraf,en unzulässig sind, si,nd solche 
nicht v,ol1gesehen. 

§ 43 

Zu Abs.1: 

Lm Hinblick auf die schwerwiegenden Folgen 
von übertretlUngen des beabsichtigten Bund'es
gesetzes und unter Berücksichtigung ,dessen; daß 
auch übertretungen <bei Beförderungen aus dem 
Ausland entgegengewirkt wel1den muß und es 
sich beim SchuLdigen um grO'ße internationa,j.e 
Firmen handeln kilnn, ist es angezeigt, den Be
trag für die v.orIä·ufige Sicherheit in entsprechen
der Höhe festzusetzen. 

Zu Abs. 2: 

Übertretungen ,des beabsichtigten Bun1de&ge
setzes wer,den vielfach Beschädigungen der Stra
ßen unld den Einsatz von Ka'ta:s.uopheneiIliSatz
org:anen z,ur Foil'ge haben. 

Es ist dIaher angezeigt, die sich ·lJUS diesen über
tretungen ergebenden privatrechdichen Ansprü
che sowOih!l des Straßenerhaluens, ,al·s ,auch der 
Gebietskörperschalft, die ,den Aufwand .der Kiata
stropheneins:a't2lO'rgane z,u tragen hat, im Sinne des 
§ 57 VStG der Entscheidung der Belhörde, die 
das V;erwaJ,wngsstrafverfahnen durchführt, zu 
unterwerfen. 

§ 44 

Sinn und Zweck des im Entwurf votiEegenden 
Bundesgesetzes ist dre zusammengefaßte Regelung 
der Beföl1C!leruIllg gefährlicher Güter auf der 
Straße. Aus d,j,esern Grunde sind mi,t diesem Bun
desgesetz sämulich,e, di'e B1eförder.ung gefähr:licher 
Güter auf der Straße betreffenden Bestimmungen 
a'n1derer bundes gesetzlicher . Vorschriften aufzu
heben. Diesem ErforderniS wird hier R'echnung 
getragen. 

§ 45 

Zu Abs. 1: 

Mit dem im Entwurf vO'rliegenlden B,undes
g,esetz werden den Normadressaten auf ,dem Ge
biet der nationalen Beförder:ung (für die eine 
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spezielle gesetzliche Regelung derz'eit nicht be- ordnungen (l'ctZt'ere ,die derzeitige 'tankfahrzeug
steht) zahlreiche neue Verpflichtungen und Auf- verordnung). 
gahen, so etwa die ErfÜ!llung Ider Vorschriften 
über die V,cl1packung, insbesonjderederen Prü- Z Ab 4 U S.,: 
fung, über die Pahrzeuge, insbesontdere deren be-
scmJe:.-e Genehmigung, Zulassung und Überprü- § 92 KFG 1967 (in der Fasrsung der 4. KFG
fung, über die Kennzeichnung der Verpackung NoveJ,le, BGBL Nr. 615/1977) soll durch das in 
und der Fahrz,euge, über die Ausbihdung der Len- Aussicht genommene Bundesgesetz aufgehoben 
ker, über die Begreitpapiel1e, insbesondere die w~rden. Daidurch würden die auf Grund des § 92 
UnhHmerkbJät'ter, u. a. m. erwachsen. In diesem KFG 1967 ierterIten noch gültigen Genehrmigun
Zusamm'enhang ist auch zu berücksichtigen, daß 8cn und ausgesteHten >gültigen Heschein~gungen 
insbesündenc die Erzeugung der Tafeln zur Kenn- ihre gesetzliche GruruJ,lage und damit ihre Gül
zeichnung der Fahrzeuge und die Herstellung tigkeii verLieren. Um eine ,unnötige Verwahungs
der Unf'aHmerkblättererst mit der 'durch die belastung zu vermeiden, muß f.estgesetZit wenden, 
Erl1aJs.sung 'des Gesetz!es verstärkt auftretenden daß diese Bewilligungen und ,Bescheinigun,gen 
Nachfrage in enbsprechend großem Umfang ein- w~iter gelten. 
setzen wird. Diese und auch noch andere Um-I 
'stände l~ssen es ~Clboben erscheinen, das in Aus- Zu Abs. 5: ' 
sicht genommene Bundes,gesetz, ,in90weit es die 
na,t:orua,1e Beförderung betrifft, mit ,einer ein
jährigen ühergangsfrist in Kraft 2m setz'en. Die 
internatiomtl'e Beförrderuhg wickelt sia~ hingegen 
bereits S;?1t November 1973 auf -der Basis des zu 
die'sem ZeitJpunkt von österreich rratifizierten 
ADR und des der ErtfüNung dieses übereinkom-
mens dienen/den § 92 KFG 1967 ab. Das im Ent
wurf vorlieg'enJde Bundesgesetz wind an diese 

Diese Bestimmung soll gewähl"'lei'sten, d'aß auch 
n2C~ InkrafittI'et·en ·diesc's Bundesgesetz'es eLie im 
Kraftfahrgesetz 1967 vorgeschriebenen Fristen
regelungen als Grundlage für die weitere Fristen
rechnung gemäß § 15 :w gelten haben. 

§ 46 

Rechtslag'e anknüpfen, sod:aß für die intematio- Zu Abs. 1: 
nale Belför1deI'ungeine übrergangsfrist nicht er
forderlich rSlt. 

Zu Abs. 2: 

Zu lit. a: 

Siehe ErläutJerungen zm § 40 Abs. 3. 

Zu lit. b: 

Die Einf.ühI'unrg der KJennzeichnungspfEcht ist 
vom Standpunkt .derBeföI'derungssicherheit aus 

Die Vollzugszuständigkeit -des Bundesministers 
für Verkehr ergrbt slich aus dem Erkenntn.is des 
Verfals:mngsgericht'shofes vom 26. März 1977, 
Z1. K II-2/76, im Zusammenhalt mit dem Bundes
ministeI'ien,glesetz 1973, BGBL Nr. 389/1973. Wa~ 
hinsichti1ich ides § 16 das Einvernehmen mit dem 
Bundesminis't,er für Justiz und dem Bundesmini
ster für FinanZJen anlangt, sitfue auch § 136 Ahs. 1 
lit. c KFG 1967. 

Zu Abs. 2 und 3: 

berei.ts sehr Idringend geworden. Da ihre Ein- Siehe hiez'U dieV,ollzugsbestimmungen des 
führung arudeI'ers.eits ·aus technischen Gründen § 136 Abs. 2 KFG 1967, dire auch .hier gelten 
verhältnismäßig rasch erlolg'en kann, muß das müssen. 
Inkrafttreten Idieser Best,immung vorverlegt wer
dren. 

Zu Iit. c: 

Die ühergangshestimmungen für ,die Haft
pfEchtversiche,rungen sind aus legistischen Grün
den erforderlich. 

Zu Abs. 3: 

Für einerei:bungslos,e VoUziehung des im Ent
w,urf vorliegend·en Burudesgesetz'es wird es er
forderiichsein, daß gewisse, auf Gmnd dieses 
B" .. mdesgesetz,es zu erlassende Verordnungen zu
gleich mit dem Bundesgesetz in Kraft treten. 
Solche Ve110ridnungen sind insbesonde1"e die ,auf 
Grund der §§ 2 Abs. 2 und 21 zu erlassenden Ver-

Zu Ab •. 4: 

Siehe ErläJuuerungen zu § 24 Abs. 7 zweiter 
Satz. Da ·der Gegenstand der hier in. Betracht 
kommenden Entscheidungen dem Kompetenz
ta-tbestian:d "Aufrechterhaltung der öff,enolichen 
P"uhe, Or,dnung und SicheI'heit"zUZiuschreiben 
ist, muß mit der Vollziehung der Bundesminister 
für Inneres betraut wel1den. 

Zu Abs. 5: 

Normadres~at des § 31 Abs. 2 sind die mit der 
Grenzkontrone betmuten Ot:gane. Da diese dem 
Bundesminister für Finanzen ,unterstellt sind, ist 
es noewmdriJg, diesen' mit der Vollziehungder 
Best1mmung zu betJ:1aU'en. 
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Zu Abs. 6: 

Das hriJer V1011gesehene EionVlero:ehmen ergibt 
sich au~ der Zuständ1g1reit der für die betreffen
den gefährlichen Gü1ler j,eweiJl~ schon jetzt auf 
Grund bestehender Rechtsvorschriften zustän-
digen Ressorts. 

Zu Abs. 7: 

Hin'~ichtLich [der §§ 2 Abs~ 3 und 34 er,gibt sich 
da'S Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Gesundheit und Umweltschutz ,da1'3IUS, daß diese 
BestiJmmu:ngen für ldie Umwdt ron,besonderer 
Bedeuoung sind, das E~nV1ern:ehmen mit . dem 
Bundesnünister für soziale VeVWIalwng nmg,e
gen im Hinblick darauf, daß das F~hrperS()na1 .als 
Dienstmehmer SdwtlZinteressen beisItzt. Das Em-
vernehmen mit dem Bundesminister für Bauten 
und Technik Ihinsicht'lich des § 35 Albs. 3 und 4 
ist 'er>Eor'derLich, wdlbei der Volliziehung dieser 
Bestimmung Bundesstraßen unld damit Interessen 
der Bun,desstraßenrverwaltung betroff,en sein kön~ 
nen. 
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